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Sehr geehrte Kolleginnen,  

sehr geehrte Kollegen,  

 

in wenigen Tagen wird das Jahr 2015 zu Ende gehen. Jahreswechsel bieten die Gelegenheit, Rück-

schau zu halten und auf das kommende Jahr 2016 zu blicken.  

 

Auf der ordentlichen Kammerversammlung am 21.11.2015 konnte Bilanz gezogen werden über 

eine weitere positive Entwicklung unseres Berufsstandes. Ich möchte mich insbesondere bei den 

vielen ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, ohne die unsere berufliche Selbst-

verwaltung nicht denkbar wäre.  

 

Neben berufs- und steuerrechtlichen Themen wurde anlässlich unserer Kammerversammlung über 

die Berufsausbildung, die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Gewinnung von Fachpersonal 

diskutiert. Auch wenn die Zahl neu eingetragener Ausbildungsverhältnisse in unserem Kammerbe-

reich geringfügig unter der des Vorjahres liegt, ist festzustellen, dass sich die Anzahl der unbesetz-

ten Ausbildungsplätze und die Anzahl der Ausbildungsabbrecher erhöht haben. Gründe dafür sind 

unterschiedlich, möglicherweise bestehen aber bei potentiellen Ausbildungsbewerbern ungenügen-

de Vorstellungen über den Ausbildungsberuf.  

 

Ich möchte Sie deshalb in Vorbereitung auf das Ausbildungsjahr 2016/17 wiederholt auf die Bedeu-

tung von Praktika hinweisen. Ein Praktikum ist für viele Jugendliche nach wie vor eine wichtige 

Entscheidungshilfe bei der Suche nach einem geeigneten Beruf. Um Steuerberatungskanzleien bei 

der Durchführung von Praktika zu unterstützen, hat die Bundessteuerberaterkammer das „Prak-

tikantenpaket“ neu erstellt. Näheres dazu finden Sie auf der Homepage der Steuerberaterkammer 

Brandenburg sowie unter www.bstbk.de/Rubrik/Themen/Aus- und Fortbildung. 

 

Um die Attraktivität des Ausbildungsberufs „Steuerfachangestellte/r“ zu erhöhen, hat der Vorstand 

nach ausführlicher Diskussion in den Gremien unserer Kammer beschlossen, die empfohlenen Aus-

bildungsvergütungen ab 01.01.2016 im ersten Ausbildungsjahr von 500 auf 550 EUR, im zweiten 

Ausbildungsjahr von 600 auf 650 EUR und im dritten Ausbildungsjahr von 700 auf 750 EUR zu 

erhöhen. Näheres dazu finden Sie in diesem Mitteilungsblatt.  

 

Erfreulich ist, dass auch in den kommenden Jahren die drei Berufsschulstandorte Cottbus, Ostprig-

nitz-Ruppin und Potsdam erhalten bleiben werden.  

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen sowie Ihren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in den Kanzleien ein glückliches und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. 

Für das kommende Jahr 2016 wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg.  

 

 

 

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 

 
Meier 

Präsident 

http://www.bstbk.de/
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I. Mitteilungen der Kammer 

1. Ordentliche Kammerversammlung am  

21. November 2015  

Die Mitgliederversammlung der Steuerberaterkammer 

Brandenburg fand am 21.11.2015 im Inselhotel Potsdam- 

Hermannswerder statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung 

gedachte die Mitgliederversammlung der 2015 verstor-

benen Berufskolleginnen und –kollegen. Herr Präsident 

Meier würdigte dabei auch die Verdienste der langjähri-

gen Vizepräsidentin, Frau Gabriela Starck.  

 

Nach der Genehmigung der Tagesordnung und der Erle-

digung der erforderlichen Regularien erstattete der Präsi-

dent der Steuerberaterkammer Brandenburg, Herr Rein-

hard Meier, den Tätigkeitsbericht des Vorstandes. Präsi-

dent Meier ging in seinem Bericht auf wesentliche be-

rufs- und steuerpolitische Entwicklungen sowie die Ar-

beit des Vorstandes im zu Ende gehenden Jahr 2015 ein. 

Er berichtete u. a. zu folgenden Schwerpunkten: 

 

− Entwicklung des Berufsstandes im Jahre 2015 an-

hand ausgewählter Kennziffern, 

− Inhalt und Anliegen der Initiative „Steuerberatung 

2020“ 

− Zunehmende Digitalisierung der Arbeitsprozesse in 

der Steuerverwaltung und in den Kanzleien, 

− Einführung von Risikomanagementsystemen und der 

vorausgefüllten Steuererklärungen,  

− AO-Änderung und zu erwartende Auswirkungen 

− Zur „Aus- und Fortbildungssituation“ 

 

Herr Meier führte zur „Aus- und Fortbildungssituation“ 

aus, dass die Vorstandsarbeit auf dem Gebiet der Berufs-

ausbildung auf die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter 

für die Kanzleien gerichtet sei. Von großer Bedeutung 

für das erfolgreiche Bestehen im Wettbewerb mit  ande-

ren Anbietern unter den Bedingungen sich verändernder 

Aufgabenfelder seien gut ausgebildete Mitarbeiter in den 

Kanzleien. Demografisch bedingt werde die Anzahl der 

Ausbildungsplatzbewerber in den nächsten Jahren im 

Land Brandenburg weiter zurückgehen. Fachkräfteman-

gel in den Kanzleien sei vorhersehbar.  

 

Deshalb sei der Berufsstand aufgerufen, sich um die 

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und die Gewin-

nung geeigneter Bewerber zu kümmern.  

 

Herr Meier berichtete über die Aktivitäten der Steuerbe-

raterkammer Brandenburg bei der Gewinnung von Aus-

bildungsplatzbewerbern, der Berufsausbildung sowie der 

beruflichen Fortbildung. Mit seiner Empfehlung zur 

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen ab 01.01.2016 

habe der Vorstand dem Umstand Rechnung getragen, 

dass eine angemessene Ausbildungsvergütung auch eine 

gute Werbung für den attraktiven Ausbildungsberuf 

„Steuerfachangestellte/r“ sei.  

 

Die Kammerversammlung billigte einstimmig den Be-

richt des Vorstands und erteilte dem Vorstand einstim-

mig für seine Tätigkeit Entlastung. 

 

Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer genehmigte die 

Kammerversammlung einstimmig den Jahresabschluss 

für das Jahr 2014 und die Plan-Gewinn- und Verlustrech-

nung 2016. 

 

Der Kammerbeitrag für das Jahr 2016 wurde einstimmig 

in Höhe von EUR 400,00 je Kammermitglied beschlos-

sen.  

 

Die Kammerversammlung wählte Frau Miriam-Manuela 

Stark, Steuerberaterin, LDW-Buchstelle, als weiteres 

Vorstandsmitglied.  

 

Vorstand und Geschäftsführung gratulieren Frau Stark zu 

dessen Wahl und wünschten eine erfolgreiche Amtsfüh-

rung.  

 

Zu stellvertretenden Rechnungsprüfern wurden 

 

Frau Dr. Stefanie Sewekow, Steuerberaterin und  

Frau Christina Woellert, Steuerberaterin 

 

gewählt. 

 

Herr Meier bedankte sich im Namen des Vorstandes der 

Steuerberaterkammer Brandenburg bei allen Kammer-

mitgliedern für die Unterstützung und das entgegenge-

brachte Vertrauen. Der Berufsstand in Brandenburg wer-

de auch im kommenden Jahr die Herausforderungen 

meistern. 

 

Besonderen Dank und Anerkennung sprach Herr Meier 

jenen Kolleginnen und Kollegen aus, die ehrenamtlich in 

unterschiedlichsten Ausschüssen der Steuerberaterkam-

mer tätig sind.  

 

Der Vorstand appellierte an alle Kammermitglieder, auch 

im nächsten Jahr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu 

stellen und trotz aller Probleme in die berufliche Bildung 

und Fortbildung zu investieren.    

 

Im Anschluss an die Kammerversammlung wählte der 

Vorstand Frau Beate Humbert, Steuerberaterin, LDW-

Buchstelle zur Vizepräsidentin.  

 

 

2. Hinweis auf Amtliche Bekanntmachungen der 

Steuerberaterkammer Brandenburg  

Amtliche Bekanntmachungen der Steuerberaterkammer 

Brandenburg erfolgen im Internet unter  

 

www.stbk-brandenburg.de/Amtl.-Bekanntmachungen 

 

Ergänzend zu den Internet-Veröffentlichungen wird im 

Mitteilungsblatt der Steuerberaterkammer auf Veröffent-

lichungen hingewiesen. Der vollständige Text ist dem 

Internetauftritt der Steuerberaterkammer Brandenburg 

unter dem o. a. Link zu entnehmen. 

 

http://www.stbk-brandenburg.de/Amtl.-Bekanntmachungen


 

StBK Brandenburg – Mitteilungsblatt 04/15  Seite 5 

 

In der Zeit vom 01.10.2015 bis 31.12.2015 sind folgende 

Amtliche Bekanntmachungen veröffentlicht worden: 

 

Amtliche Bekanntmachung 7/2015 

Prüfungsausschüsse für den Ausbildungsberuf „Steuer-

fachangestellte/r“ der Steuerberaterkammer Brandenburg 

 

Amtliche Bekanntmachung 8/2015 

Prüfungstermine und Anmeldefristen für den Ausbil-

dungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ 

 

Amtliche Bekanntmachung 9/2015 

Verleihung der Berechtigung zur Führung der Berufsbe-

zeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ 

hier: Prüfungstermine und Anmeldefristen 

 

Amtliche Bekanntmachung 10/2015 

Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ 

hier: Prüfungstermine und Anmeldefristen 2016 

 

Amtliche Bekanntmachung 11/2015 

Bekanntmachung zur Steuerberaterprüfung 2016 

 

Amtliche Bekanntmachung 12/2015 

Steuerberaterprüfung 

hier: Hilfsmittelerlass 2016. 

 

Amtliche Bekanntmachung 13/2015 

hier: Ausbildungsvergütung 

 

 

3. Verleihung der Berechtigung zur Führung der 

Berufsbezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-

stelle“ 

hier: Prüfungsergebnisse und Fristen 2016 

Wir möchten an dieser Stelle sehr herzlich den Kollegin-

nen und Kollegen 

 

Annika Schumann StBin StBK Brandenburg 

Daniel Spautz StB, RA StBK Thüringen 

Andreas Präkelt StB StBK Thüringen 

Gudrun Prophet StBin StBK  

Sachsen-Anhalt 

Sven Kampfert StB StBK Sachsen-

Anhalt 

 

gratulieren, die am 08.12.2015 die mündliche Prüfung 

vor dem Prüfungsausschuss der Steuerberaterkammer 

Brandenburg bestanden haben und zur Führung der Be-

rufsbezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ be-

rechtigt sind. 

 

Im Einvernehmen mit dem Sachkundeausschuss gemäß  

§ 43 Abs. 4 DVStB wird als Termin für die Durchfüh-

rung der mündlichen Prüfung 2016 zur Verleihung der 

Berufsbezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ der  

 

06.12.2016 

 

in der Geschäftsstelle der Steuerberaterkammer Branden-

burg festgelegt. 

 

Anträge auf Prüfungsdurchführung und Prüfungsbefrei-

ung sind bis zum 

 

31. Oktober 2016 

 

bei der Steuerberaterkammer Brandenburg einzureichen. 

 

Die Termine für die Kompaktseminare zur Vorbereitung 

auf die Prüfung können bei der HLBS-Informations-

dienste GmbH (Telefon: 02241-8661770) erfragt werden.   

 

 

4. Jahresmeldungen für Steuerberatungsgesell-

schaften nach § 50 DVStB 

Wir möchten daran erinnern, dass die Mitglieder des zur 

gesetzlichen Vertretung berufenen Organs oder die ver-

tretungsberechtigten Gesellschafter einer Steuerbera-

tungsgesellschaft sowie die Gesellschafter einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts im Sinne des § 50 a Abs. 2 

Satz 1 StBerG alljährlich im Monat Januar eine von 

ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter, aus wel-

cher Name, Vorname, Beruf, Wohnort und berufliche 

Niederlassung der Gesellschafter, ihre Aktien, Stammein-

lagen oder Beteiligungsverhältnisse zu ersehen sind, bei 

der zuständigen Steuerberaterkammer einzureichen ha-

ben. Sind seit Einreichung der letzten Liste Veränderun-

gen hinsichtlich der Person oder des Berufs, der Gesell-

schafter und des Umfangs der Beteiligung nicht eingetre-

ten, so genügt die Einreichung einer entsprechenden 

Erklärung. 

 

Wir verweisen auf das Rundschreiben 4/2015, das wir an 

alle Steuerberatungsgesellschaften auf elektronischem 

Weg versandt haben.  

 

 

5. Seminarveranstaltungen 2016 

hier: Voraussichtliche Termine 

 

Termin Seminar Dozent 

 

17.03.2016 

 

9.00 – 

13.00 Uhr 

„Aktuelles Steuerrecht – 

Rechtsprechung und Ver-

waltungsanweisungen“ 

Michael 

Daumke, 

LRD a.D. 

 

19.05.2016 

 

9.00 – 

13.00 Uhr 

 

„Aktuelle steuer- und 

zivilrechtliche Entwick-

lung im GmbH-Recht“ 

Michael 

Daumke 

LRD a.D. 

 

22.09.2016 

 

9.00 – 

13.00 Uhr 

 

„Aktuelles steuerliches 

Verfahrensrecht“ 

Michael 

Daumke 

LRD a.D. 

 

10.11.2016 

 

9.00 – 

13.00 Uhr 

 

„Aktuelles Steuerrecht – 

Rechtsprechung und Ver-

waltungsanweisungen“ 

Michael 

Daumke 

LRD a.D. 
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6. HLBS-Vorbereitungsseminar zum Erwerb der 

Berufsbezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-

stelle“ 

Der HLBS als Fach- und Berufsverband der Landwirt-

schaftlichen Buchstellen bietet über seine Fortbildungs-

einrichtung ein dreitägiges Kompaktseminar zum Steuer-

recht der Land- und Forstwirtschaft, des Agrarrechts, der 

landwirtschaftlichen Betriebswirtschaft und des Rech-

nungswesens sowie des Agrarkreditwesens an. 

 

Das Seminar bereitet auf die Prüfung der besonderen 

Sachkunde gem. § 44 StBerG i. V. m. §§ 43, 44 DVStB 

zur Erlangung der Berufsbezeichnung „Landwirtschaftli-

che Buchstelle“ vor. Die Berufsbezeichnung kann an 

Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Rechtsanwälte 

verliehen werden.  

 

Die berufliche Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buch-

stelle“ ist an die Person gebunden und bringt zum Aus-

druck, dass der Träger eine besondere Sachkunde in der 

Steuerberatung für land- und forstwirtschaftliche Betrie-

be nachgewiesen hat.  

Weitere Informationen zu den Seminarinhalten und Ter-

minen: http://www.hlbs.de/ca/b/lnd/. 

 

 

7. Neuberufung der Ausschüsse der Bundessteuer-

beraterkammer  

Das Präsidium der Bundessteuerberaterkammer hat auf 

der Basis der Vorschläge der Steuerberaterkammern die 

Ausschüsse der Bundessteuerberaterkammer neu beru-

fen. Aus unserem Kammerbereich gehören den Aus-

schüssen an  

 

- Prof. Dr. Andreas Musil, Universität Potsdam 

Ausschuss 41 – Verfahrens-/Steuerstrafrecht 

 

- Dipl.-Kffr. (FH) Sabine Ziesecke, Steuerberaterin 

Ausschuss 70 – Sozialversicherungsbeitragsrecht, 

Lohnsteuer. 

 

Wir gratulieren den Berufenen und wünschen eine erfolg-

reiche Tätigkeit.  

 

 

8. DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS 

2016 am 23. und 24. Mai in Berlin  

Am 23. und 24. Mai findet in Berlin der DEUTSCHE 

STEUERBERATERKONGRESS 2016 statt. Der Kon-

gress bietet ein umfangreiches, topaktuelles Fachpro-

gramm. Hochkarätige Experten geben in ihren Vorträgen 

wertvolle Praxishinweise zu Themen, mit denen sich der 

Berufsstand zurzeit befasst. Zahlreiche Arbeitskreise, 

Foren und Workshops  vermitteln die neuesten Rechts-

entwicklungen und bieten Gelegenheit zum fachlichen 

Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen: 

 
Arbeitskreise 

 2016: Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung 

und Finanzverwaltung (Strahl, Köln)

 

 Die neuen Erbschaftsteuerregeln in der Beratungs-

praxis (Söffing, Düsseldorf) 

 Internationale Steuerplanung – wichtig auch für 

KMU (Hundsdoerfer, Berlin) 

 

Foren und Workshops 

 Die Personengesellschaft in Gestaltungsberatung und 

Rechtsprechung (Prinz, Köln /Wendt, München) 

 Brennpunkte im Umsatzsteuerrecht 2016 (Neuhahn, 

Berlin) 

 Kanzleiführung: Businessmodell Kanzlei (Haus-

mann, Berlin) 

 Treffpunkt junger Steuerberater: Hotspot Gebühren-

recht – Grundzüge der StBVV und des Honorar-

managements (Feiter, Düsseldorf) 

 Das neue Verfahrensrecht – was müssen Steuerbera-

ter beachten? (Lindgens, Bonn / Groß, München) 

 Besteuerung von Kapitaleinkünften unter Berück-

sichtigung der Investmentsteuerreform  

(Kretzschmann, Berlin) 

 Workshop „Zoll und Umsatzsteuer – Verknüpfun-

gen, Besonderheiten, Gemeinsamkeiten“  

(Wolffgang, Münster / Harksen, Münster) 

 
Eine große Fachausstellung und ein abwechslungsreiches 

Ausflugsprogramm sowie Begrüßungs-, Fest- und Party-

abend runden den Kongress ab. 

 
Die Kongressbroschüre ist ab Februar unter 

www.bstbk.de abrufbar oder kann bei der Bundessteuer-

beraterkammer (Telefon: 030 240087-0; Telefax: 030 

240087-54; E-Mail: seminare@bstbk.de) angefordert 

werden. 

 

 

9. Wechsel an der Spitze des Finanzamtes Orani-

enburg 

Brandenburgs Finanzstaatssekretärin Daniela Tro-

chowski hat am 24.11.2015 Peter Neiß nach mehr als  

22 Jahren an der Spitze des Finanzamtes in den Ruhe-

stand verabschiedet. Zugleich begrüßte die Staatssekretä-

rin Michael Fehlauer offiziell als neuen Vorsteher im 

Finanzamt Oranienburg. 

 

Das Finanzamt ist mit seinen 330 Beschäftigten für die 

steuerlichen Angelegenheiten des gesamten Landkreises 

Oberhavel zuständig. Darüber hinaus ist die Behörde 

zusammen mit dem Finanzamt Cottbus bundesweit zu-

ständig für die Umsatzbesteuerung von in Deutschland 

tätigen Unternehmerinnen und Unternehmern aus Polen 

und Slowenien sowie für die Ertragsbesteuerung von 

polnischen und slowenischen Bauunternehmen und deren 

Beschäftigten. 

 

Auf diese Besonderheit ging auch Brandenburgs Finanz-

staatssekretärin in ihrer Rede zu dem Führungswechsel 

ein. An Peter Neiß gerichtet hob sie hervor: „Sie haben 

persönlich in Polen für dieses damals neue Besteuerungs-

system geworben und vor Polnischen Unternehmensver-

bänden und Polnischen Steuerberatern erläutert. Damit 

http://www.hlbs.de/ca/b/lnd/
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haben Sie wichtige Impulse für die Akzeptanz dieser 

schwierigen Materie gesetzt.“ 

 

Anders als Neiß blickt Michael Fehlauer nicht auf eine 

klassische Laufbahn in der Finanzverwaltung zurück, 

sondern auf eine lange Verwaltungs-Karriere mit unter-

schiedlichen Stationen. „Ihre Vita steht für die Eigen-

schaften, die der moderne öffentliche Dienst insbesonde-

re von seinen Führungskräften erwartet, nämlich Flexibi-

lität und Engagement“, sagte Trochowski an Fehlauer 

gerichtet.  

 

Der Präsident der Steuerberaterkammer Brandenburg 

überbrachte die Glückwünsche des Berufsstandes an den 

neuen Vorsteher und wünschte Herrn Neiß alles Gute für 

den bevorstehenden Ruhestand.  

 

 

10. Finanzämter Frankfurt (Oder) und Fürstenwal-

de wurden am 23. November 2015 zusammenge-

legt  

Am 23. November 2015 wurden die bisherigen Finanz-

ämter Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde am Standort 

Frankfurt zusammengelegt. Damit wird die vor mehr als 

zwei Jahren getroffene Entscheidung umgesetzt, um 

angesichts der sinkenden Zahl von Steuerfällen und in 

der Folge einer abnehmenden Beschäftigtenzahl langfris-

tig ein großes, leistungsfähiges Finanzamt in der Region 

zu erhalten.  

 

Für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ändert sich 

mit der Zusammenlegung wenig. Am Freitag, 

20. November 2015, öffnete letztmals das bisherige 

Finanzamt Fürstenwalde in der Beeskower Chaussee 

12. Ab Montag, 23. November 2015, befindet sich 

stattdessen eine auswärtige Service- und Informati-

onsstelle des Finanzamts Frankfurt (Oder) in Fürsten-

walde (Dr.-Goltz-Str. 14). Hier stehen den Bürgerinnen 

und Bürger auch weiterhin Ansprechpartner/innen zu 

wichtigen steuerliche Angelegenheiten zur Verfügung.  

 

Nach der Zusammenlegung am Standort Frankfurt (Oder) 

wird das Finanzamt für die steuerlichen Angelegenheiten 

der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen der 

kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) und des Landkreises 

Oder-Spree zuständig sein.  

 

Der Präsident der Steuerberaterkammer Brandenburg, 

Herr Reinhard Meier, nahm am 2. Dezember 2015 an der 

Einführung der Vorsteherin, Frau Gabriele Bosse, sowie 

der Verabschiedung des ehemaligen Vorstehers, Herrn 

Ralf Läsker, teil und überbrachte die Grüße des Berufs-

standes.  

 

 

11. Bericht über die Mitgliederbewegung im Zeit-

raum 01.10.2015 bis 31.12.2015 

1. Anerkennung von Steuerberatungsgesellschaften 

 

Hehn Steuerberatungsgesell-

schaft Hohen Neuendorf mbH 

 23.11.2015 

 

2. Verlegung der beruflichen Niederlassung 

 

- Zugänge - 

 

Steuerberater/Steuerbevollmächtigte 

 

 

Dipl.-Kffr. 

Anna Dumke 

Steuerberaterin WP-in 

 

01.04.15 Verlegung von 

Kammer Berlin 

 

Janine Berndt 

Steuerberaterin 

01.10.15 Verlegung von 

Kammer Berlin 

 

Dipl.-FW (FH) 

Stefanie Foese 

Steuerberaterin 

01.10.15 Verlegung von 

Kammer 

Sachsen-Anhalt 

 

Dipl.-BWin (BA) 

Anne Rothkegel 

Steuerberaterin 

 

01.10.15 Verlegung von 

Kammer Berlin 

 

Jutta Schiller 

Steuerberaterin 

01.10.15 Verlegung von 

Kammer Berlin 

   

   

Steuerberatungsgesellschaften 

 

- Keine - 

   

 

- Bestellungen von Steuerberatern - 

 

- Keine - 

   

- Abgänge - 

 

Steuerberater/Steuerbevollmächtigte   

 

 

Dipl.-Kffr (FH) 

Melanie Jebram 

Steuerberaterin 

31.12.15 Verlegung nach 

Kammer 

Niedersachsen 

 

Ing.-Ök. 

Peter Wichmann 

Steuerberater 

31.12.15 Verlegung nach 

Kammer Berlin 

 

Steuerberatungsgesellschaften 

 

- Keine - 

  

3. Bekanntgabe von Mitgliederlöschungen gem.  

 § 45 bzw. § 54 StBerG 

 

Dipl.-BW 

Susanne Petrasch 

Steuerberaterin 

12.10.2015 

  

Edeltraut Bartke 

Steuerberaterin 

 

31.10.2015 
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Dipl.-Finanzw. 

Karl Ulrich Thöns 

Steuerberater 

 

26.11.2015 

Karin Rischke 

Steuerbevollmächtigte 

31.12.2015 

  

Margita Scholz 

Steuerbevollmächtigte 

31.12.2015 

  

SEDOCK 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

31.12.2015 

  

Dipl.-Finw. 

Annette Zander 

Steuerberater 

31.12.2015 

 

 

12. Abwehr unerlaubter Hilfeleistung in Steuer-

sachen sowie verbotswidriger Werbung 

In der Zeit vom 01.10.2015 bis 31.12.2015 wurde eine 

strafbewehrte Unterlassungserklärung wegen uneinge-

schränkter Werbung mit Angeboten für unerlaubte Hilfe-

leistung in Steuersachen bzw. unerlaubter Hilfeleistung 

in Steuersachen abgegeben sowie ein Urteil vor dem 

Landgericht Frankfurt (Oder) zu Gunsten der Steuerbera-

terkammer Brandenburg erwirkt.  

 

 

13. Erreichbarkeit der Geschäftsstelle zum Jahres-

wechsel 2015/2016  

Wir möchten unseren Kammermitgliedern zur Kenntnis 

geben, dass die Geschäftsstelle der Steuerberaterkammer 

Brandenburg vom 

 

24. Dezember 2015 bis einschließlich 3. Januar 2016 

 

nicht besetzt ist. Die Geschäftsstelle ist am 04.01.2016 

wieder zu erreichen. 

 

 

II. Steuerberatungsgesetz/Berufsrecht 

 

14. Unzulässige Mandatsvermittlung 

hier: Urteil des Landgerichts Köln vom 

1.09.2015  

     – Az.: 33 O 39/15 

In dem entschiedenen Fall hatte die beklagte GmbH, ein 

sogenanntes „Expertennetzwerk“, vertreten durch zwei 

Geschäftsführer, mehreren Steuerberatern in unterschied-

lichen Regionen in Deutschland per E-Mail die Vermitt-

lung von Mandanten gegen Zahlung einer „Bearbei-

tungsgebühr“ angeboten. Die Gesellschaft wurde inso-

weit von der Steuerberaterkammer Köln abgemahnt. Die 

beklagte GmbH gab daraufhin lediglich eine einge-

schränkte Unterlassungserklärung ab, in der sie Vermitt-

lungsangebote, die die unternehmensberatende Tätigkeit 

 

der Steuerberater betreffen, ausnahm. Die Geschäftsfüh-

rer gaben gar keine Unterlassungserklärung ab.  

 

Die Steuerberaterkammer Köln hatte Klage auf Abgabe 

einer uneingeschränkten Unterlassungsverpflichtung 

erhoben. Das Landgericht Köln verurteilte alle Beklagten, 

es zu unterlassen, Angehörigen der steuerberatenden 

Berufe Mandatsvermittlungsangebote, auch wenn sich 

diese lediglich auf die unternehmensberatende Tätigkeit 

beziehen, gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr, zu 

unterbreiten. 

 

In dem Urteil wird festgestellt, dass § 9 StBerG auch für 

unternehmensberatende Tätigkeiten gilt, die im Rahmen 

der Berufsausübung als Steuerberater erbracht werden. 

Bei der „Bearbeitungsgebühr“ handelt es sich nach Auf-

fassung des Landgerichts Köln nicht um im Interesse der 

angeschriebenen Steuerberater angefallene Kosten, son-

dern um einen Vorteil, den die Beklagte für die Vermitt-

lung von Mandanten zu erreichen suche. 

 

Das Landgericht kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, 

dass auch die Klage gegen die beklagten Geschäftsführer 

begründet sei. Es könne insoweit dahinstehen, ob die 

Entscheidung über das Anschreiben der Steuerberater 

üblicherweise auf Geschäftsführerebene getroffen werde. 

Jedenfalls nach Kenntnisnahme von dem Wettbewerbs-

verstoß und der Abgabe der eingeschränkten Unterlas-

sungserklärung sei die Entscheidung getroffen worden, in 

Zukunft wettbewerbswidrig zu handeln und damit die 

Erstbegehungsgefahr begründet worden. 

 

 

15. Versicherungsschutz für die Tätigkeit als  

Praxistreuhänder 

Soll die Praxis eines verstorbenen Steuerberaters oder 

Steuerbevollmächtigten auf eine Person übertragen wer-

den, die im Zeitpunkt des Todes noch nicht zur Hilfeleis-

tung in Steuersachen befugt ist, kann auf Antrag der Er-

ben die zuständige Steuerberaterkammer einen Steuerbe-

rater oder Steuerbevollmächtigten als Treuhänder bestel-

len (§ 71 Abs. 1 StBerG).  

 

Nach den geltenden Versicherungsbedingungen ist die 

Tätigkeit als Praxistreuhänder nicht über die eigene Be-

rufshaftpflichtversicherung des als Treuhänder bestellten 

Steuerberaters bzw. Steuerbevollmächtigten versichert, 

soweit mit der Versicherung keine entsprechende De-

ckungserweiterung vereinbart wird. Stattdessen ist die 

Tätigkeit als Praxistreuhänder – für die Dauer der Bestel-

lung – über die Berufshaftpflichtversicherung des ver-

storbenen Steuerberaters mitversichert. Dies gilt aller-

dings nur, wenn der Versicherungsvertrag des verstorbe-

nen Steuerberaters fortgeführt wird.  

 

Der Versicherungsvertrag endet zwar nicht automatisch 

mit dem Tod des Steuerberaters, sondern läuft – bei feh-

lender Kündigung durch die Erben – zunächst weiter. 

Wird der Versicherungsvertrag des verstorbenen Steuer-

beraters wegen des Todesfalles aber von den Erben ge-

kündigt und hat der als Praxistreuhänder tätige Steuerbe-
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rater seine Berufshaftpflichtversicherung nicht um diese 

zusätzliche Tätigkeit erweitert oder eine zusätzliche Ver-

sicherung für die Tätigkeit als Praxistreuhänder abge-

schlossen, besteht für den Praxistreuhänder dagegen kein 

Versicherungsschutz.  

 

In dem Fall, dass eine solche Deckungserweiterung oder 

Zusatzversicherung nicht besteht, wird daher zur Ver-

meidung von Versicherungslücken dringend empfohlen, 

den Versicherungsvertrag des verstorbenen Steuerbera-

ters fortzuführen und nach Bestellung eines Praxistreu-

händers hierüber die Versicherung zu unterrichten.  

 

Die Erben des verstorbenen Steuerberaters sind über 

dessen Berufshaftpflichtversicherung bis zur Bestellung 

eines Praxistreuhänders, begrenzt auf einen Zeitraum von 

bis zu acht Wochen nach dem Tod des Versicherungs-

nehmers, mitversichert, soweit nicht Versicherungsschutz 

aus einer eigenen Versicherung besteht. Diese Mitversi-

cherung trägt dem Umstand Rechnung, dass nach dem 

Tod des Steuerberaters der Kanzleibetrieb zunächst wei-

terläuft und daher durch die Kanzleimitarbeiter Schäden 

verursacht werden könnten. Durch die Übergangsfrist 

von acht Wochen soll den Erben Zeit gegeben werden, 

einen Praxistreuhänder zu bestellen bzw. über die weitere 

Fortführung des Versicherungsvertrages des verstorbenen 

Steuerberaters zu entscheiden.  

 

Um Versicherungslücken zu vermeiden, ist somit darauf 

zu achten, dass der Praxistreuhänder innerhalb von acht 

Wochen nach dem Tod des Steuerberaters bestellt wird. 

Die Erben sollten daher unmittelbar nach Eintritt des 

Todesfalles Kontakt mit der Steuerberaterkammer auf-

nehmen, damit ein Praxistreuhänder zeitnah bestellt wer-

den kann. Weitere Tipps und Empfehlungen zum Verhal-

ten im Todesfall finden sich in den „Hinweisen der Bun-

dessteuerberaterkammer zu notwendigen Maßnahmen im 

Todesfall von Steuerberatern“, die im Berufsrechtlichen 

Handbuch (Teil I, Nr. 5.2.3.5) abgedruckt sind.  

 

 

16. Rechtsfragen rund um die E-Mail 

Auch im elektronischen Rechtsverkehr gilt der Grundsatz 

der verschwiegenen Berufsausübung. Wer mit seine 

Mandanten auf elektronischem Wege kommuniziert, 

muss sicherstellen, dass kein unbefugter Dritter Kenntnis 

vom Inhalt einer E-Mail erlangt. Wir alle wissen, dass es 

zwischenzeitlich Möglichkeiten gibt, den elektronischen 

Rechtsverkehr sicher oder, mit Blick auf die NSA, ziem-

lich sicher zu gestalten. Zu nennen sind hier die Pro-

gramme wie De-Mail, E-Post-Brief oder die DATEV  

E-Mail-Verschlüsselung. Wer solche Programme nutzt, 

ist – bezogen auf den Vorwurf der Verschwiegenheits-

pflichtverletzung – auf der sicheren Seite. 

 

Aber ist die Nutzung dieser Programme auch zwingend? 

 

Mandant ist Herr des Verfahrens 

 

Geschützt wird der Mandant und dieser kann frei be-

stimmen, ob und welchen (Geheimnis-) Schutz er haben 

möchte. Er kann seinen Steuerberater von der Ver-

schwiegenheitspflicht ganz oder teilweise entbinden. 

Entsprechend kann er, bezogen auf den elektronischen 

Rechtsverkehr, bestimmen, wie sensibel sein Steuerbera-

ter mit seinen Daten umzugehen hat.  

 

Daraus folgt zunächst, dass der Steuerberater ohne Zu-

stimmung des Mandanten nur dann elektronisch mit ihm 

kommunizieren darf, wenn die Vertraulichkeit sicherge-

stellt ist. Das ist bei unverschlüsselten E-Mails nicht der 

Fall, denn E-Mails lagern auf irgendwelchen Servern 

irgendwo in der Welt und sind jedenfalls für die mit den 

EDV-Systemen befassten Personen potentiell lesbar. 

 

Mandant muss besondere Formen der Kommunikati-

on „genehmigen“ 

 

Demgemäß muss sich der Steuerberater von seinem 

Mandanten bestätigen lassen, dass dieser mit der Kom-

munikation via E-Mail einverstanden ist. Diese Zustim-

mung muss nicht zwingend schriftlich erfolgen, konklu-

dentes Handeln reicht aus, beispielsweise wenn der Man-

dant seinen Berater via E-Mail auffordert, ihm bestimmte 

Auskünfte zu erteilen oder auch ihm den Jahresabschluss 

als Anhang zu einer E-Mail zu schicken. 

 

Sensible Daten - sensible Behandlung 

 

Allerdings hängt der Grad der Verschwiegenheit auch 

davon ab, wie sensibel die Daten sind. Geht es um echte 

Geschäftsgeheimnisse (Verträge, Beteiligungen, be-

triebswirtschaftliche Interna), wird der Steuerberater gut 

beraten sein, wenn er diese, auch wenn zuvor allgemeine 

Dinge via Email ausgetauscht wurden, nicht auf ungesi-

chertem Wege verschickt. Der Mandant könnte sonst 

später den Vorwurf erheben, dass er zwar eine allgemeine 

Korrespondenz via E-Mail akzeptiert oder sogar gewollt 

hat, nicht aber das ungeschützte Versenden sensibler 

Daten. Für diese, in der Praxis ja auch regelmäßig vor-

kommenden Fälle sollte sich der Steuerberater eine mög-

lichst genaue Freistellung seitens des Mandanten geben 

lassen (schriftlich). Dies kann abweichend von gelegent-

lich zu lesenden Ansichten durchaus im Rahmen eines 

Steuerberatungsvertrages erfolgen. Die Abfassung einer 

gesonderten Vereinbarung ist hierfür nicht notwendig. 

Folgende Formulierungen könnten dabei verwendet wer-

den: 

 

„Wird im Rahmen der elektronischen Kommunikation 

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer oder sonsti-

gen Dritten (z. B. Finanzämtern, Kreditinstituten) die 

Übermittlung von Daten nicht durch eine geeignete Ver-

schlüsselung geschützt, besteht die grundsätzliche Ge-

fahr, dass Daten von Dritten abgefangen und gelesen 

werden können. 

 

•  In Kenntnis dieser Gefahr wünscht der Auftraggeber 

gleichwohl die Übermittlung von Daten per E-Mail 

ohne weitere Sicherungsmaßnahmen an die eigene 

E-Mail-Adresse. 

 

• Der Auftragnehmer darf Daten (z. B. Jahresabschlüs-

se, Steuererklärungen) unverschlüsselt an Dritte, mit 

denen der Auftraggeber in Geschäftsbeziehung steht 
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(z. B. Kreditinstitute), versenden oder von diesen 

empfangen, wenn die Übermittlung oder der Empfang 

vom Auftrag umfasst sind.“ 

 

Fazit 

 

Soweit der Mandant sich allgemein (ggf. durch konklu-

dentes Handeln) damit einverstanden erklärt, dass sein 

Steuerberater mit ihm unverschlüsselt elektronisch kom-

muniziert, darf der Steuerberater wenig sensible Daten 

„einfach so“ per E-Mail versenden. In dem Moment, in 

dem sensible Daten (z. B. Jahresabschluss, Steuererklä-

rung) elektronisch versandt werden, sollte hierzu eine 

ganz konkrete Zustimmung des Mandanten eingeholt 

werden. Eine allgemeine Zustimmung des Mandanten im 

Steuerberatungsvertrag, dass er sich mit einer E-Mail-

Kommunikation einverstanden erklärt, ist im Zweifel 

nicht ausreichend. 

 

Im Steuerberatungsvertrag sollte explizit aufgeführt wer-

den, welche Daten und Informationen ohne weitere 

Schutzmaßnahmen versandt werden dürfen. Auf der 

sicheren Seite ist der Steuerberater immer, wenn die 

Daten verschlüsselt versendet werden. 

 

Es macht durchaus Sinn, sich die entsprechenden Syste-

me bzw. Programme einmal genauer anzuschauen, denn 

eine Verschlüsselung ist nicht so kompliziert, wie es auf 

den ersten Blick scheint. 

 

(Quelle: Kanzlei intern 08/2015) 

 

 

17. Nichtigkeit eines Praxisübertragungsvertrages 

wegen fehlender Zustimmung der Mandanten 

Wir möchten in diesem Zusammenhang auf das Urteil 

des LG Mönchengladbach 26 Berufsrecht vom 

11.06.2013 (3 O 296/10) hinweisen, in dem es um die 

Klage eines Steuerberaters auf Zahlung des Kaufpreises 

für eine Steuerberaterpraxis ging. Das Gericht hatte den 

Zahlungsanspruch des Klägers (Praxisveräußerers) dem 

Grunde nach bejaht und den Beklagten verurteilt, an den 

Kläger einen Teil des geltend gemachten Kaufpreises 

zzgl. Zinsen zu zahlen. Bemerkenswert war, dass das LG 

Mönchengladbach die Nichtigkeit des Praxisübertra-

gungsvertrages wegen angeblich fehlender Zustimmung 

der Mandanten verneint hatte. Das Landgericht hatte 

keinerlei Feststellungen und Ausführungen dazu ge-

macht, ob die Mandanten seitens des Veräußerers um die 

Zustimmung zur Praxisübertragung gebeten wurden und 

ob sie eine solche Zustimmungserklärung ausdrücklich 

oder konkludent erteilt hatten. Stattdessen verneinte das 

Gericht eine mögliche Nichtigkeit mit dem Hinweis auf 

die spezialgesetzliche Vorschrift des § 64 Abs. 2 StBerG. 

Nach dieser Vorschrift dürfen Steuerberater Gebühren-

forderungen ohne Zustimmung des Mandanten an andere 

Steuerberater abtreten. Deshalb – so das Gericht – sei erst 

recht die Offenbarung von grundsätzlich geschützten 

Mandanteninternas im Rahmen der Kaufpreisberechnung 

und damit die notwendige Weitergabe dieser Daten an 

einen Käufer, der ebenfalls Steuerberater ist, zulässig. Es 

entspreche gerade auch dem Anliegen des Gesetzgebers 

mit der Neufassung des § 64 Abs. 2 StBerG, den Verkauf 

von Kanzleien der rechts- und wirtschaftsberatenden 

Berufe wesentlich zu erleichtern. 

 

OLG bejaht Nichtigkeit des Praxisübertragungsver-

trages 

 

Dem ist das OLG Düsseldorf, das über die Berufung des 

Beklagten zu entscheiden hatte, mit Urteil vom 

09.01.2014 (I-13 U 66/13) entgegengetreten. Das Gericht 

sah keinen Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung 

abzuweichen. Die Nichtigkeit des Praxisübertragungsver-

trages folge weiterhin aus § 134 BGB i. V. m. § 203 

StGB. Ein Vertrag über die Veräußerung einer Anwalts- 

oder Steuerberatungskanzlei, in dem sich der Veräußerer 

zur Übergabe der Mandantenakten ohne Einwilligung der 

betroffenen Mandanten verpflichtet, verletzt deren infor-

mationelles Selbstbestimmungsrecht und die dem Veräu-

ßerer nach § 203 StGB auferlegte Schweigepflicht.  

 

§ 64 Abs. 2 StBerG steht der Annahme der Nichtigkeit 

des Praxisübertragungsvertrages nicht entgegen 

 

Nach Auffassung des OLG ist § 64 Abs. 2 StBerG (bzw. 

§ 49b Abs. 4 BRAO) eine spezialgesetzliche Vorschrift, 

deren Anwendungsbereich auf die Abtretung von Gebüh-

renforderungen beschränkt ist. Eine erweiternde Ausle-

gung bzw. Anwendung auf Praxisverkäufe im allgemei-

nen verbiete sich in Anbetracht dessen, dass das grundge-

setzlich verankerte Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung der Mandanten nach Artikel 2 GG unter dem 

Schrankenvorbehalt der verfassungsmäßigen Ordnung 

stehe, so dass eine Offenbarungsbefugnis als Ausnahme 

durch ein Gesetz geregelt werden müsste. Daran fehle es 

hier. Dementsprechend hebe § 28 Abs. 2 BOStB aus-

drücklich hervor, dass die Pflicht zur Verschwiegenheit 

bei der Übertragung der Praxis in besonderer Weise zu 

beachten sei. Den Auftraggeber betreffende Akten und 

Unterlagen dürften nur nach seiner Einwilligung übertra-

gen werden. 

 

Zustimmung muss tatsächlich erfolgen 

– Vertragliche Regelung allein genügt nicht 

 

Im konkreten Fall hatten die Parteien in dem Praxisüber-

tragungsvertrag ausdrücklich geregelt, dass der Veräuße-

rer verpflichtet ist, die Zustimmung der Mandanten zu der 

Übernahme der Beratungsverträge und der sonstigen 

Auftragsverhältnisse einzuholen. Nach den Feststellungen 

des OLG hatte der Kläger allerdings versäumt, die Zu-

stimmung jedenfalls der überwiegenden Mehrheit der 

Mandanten einzuholen. Der Kläger selbst hatte in seiner 

Berufungserwiderung eingeräumt, dass er „im Einzelfall 

noch keine Gelegenheit gefunden hatte, die Mandanten 

bereits vor dem Übergabestichtag persönlich auf die be-

vorstehende Praxisübertragung anzusprechen und sie um 

Erteilung ihrer Zustimmung zur Mandatsübertragung auf 

den Beklagten zu bitten“. Eine bloße vertragliche Ver-

pflichtung zur Einholung der Einwilligung der Mandan-

ten im Praxisübertragungsvertrag, so das OLG, genüge 

aber nicht. Vielmehr müsse die Zustimmung auch tat-

sächlich vor Übertragung erfolgen, um den Anforderun-

gen des § 203 StGB zu genügen. 
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Gesamtnichtigkeit trotz salvatorischer Klausel 

 

Die Nichtigkeit erfasste gem. § 139 BGB den gesamten 

Vertrag. Zwar enthielt dieser eine sogenannte salvatori-

sche Klausel. Nach ständiger Rechtsprechung kommt 

allerdings Gesamtnichtigkeit trotz salvatorischer Klausel 

insbesondere in Betracht, wenn nicht nur eine Nebenab-

rede, sondern eine wesentliche Vertragsbestimmung 

unwirksam ist und durch die Teilnichtigkeit der Ge-

samtcharakter des Vertrages verändert würde. Dies war 

hier der Fall. Gegenstand des Praxisübertragungsvertra-

ges war im Wesentlichen der Mandantenstamm und nicht 

andere Vermögenswerte des Unternehmens (der Gesamt-

kaufpreises betrug 721.000,00 €). 

 

Keine Herausgabe und kein Wertersatz 

 

Rechtsfolge der Nichtigkeit eines Praxisübertragungsver-

trages ist die Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht, 

also auch die Herausgabe der übergebenen Praxis, in der 

diese sich zur Zeit der Herausgabe befindet. Der Kläger 

hatte allerdings keinen Herausgabeanspruch geltend 

gemacht. Ebenso wenig hatte er Wertersatz für die über-

gegangenen Mandanten geltend gemacht, so dass die 

Berufung vollumfänglich Erfolg hatte.  

 

Die fatalen Auswirkungen für den Verkäufer 

 

Der Käufer muss deshalb nach diesem Urteil  

 

1. keinen Kaufpreis zahlen, 

 

2. die Mandanten nicht „herausgeben“ und  

 

3. keinen Wertersatz für die übergegangenen Man-

danten zahlen. Damit kommt der fehlgeschlage-

ne Verkauf faktisch einer Schenkung gleich, ei-

ne für den Veräußerer verheerende Rechtsfolge. 

 

Rechtskraft 

 

Die Beschwerde über die Nichtzulassung der Revision, 

die der Kläger und Berufungsbeklagte eingelegt hatte, ist 

durch Beschluss des BGH vom 22.07.2014 (VIII ZR 

50/14) zurückgewiesen worden, so dass die Entscheidung 

rechtskräftig ist. 

 

Fazit: Bei der Praxisübertragung sollte der Veräußerer 

auch künftig besonderes Augenmerk auf die Zustimmung 

der Mandanten zur Praxisübertragung legen und diese 

Zustimmung mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf mög-

lichst schriftlich vor dem Stichtag des Praxisübergangs 

einholen. 

 

(Quelle: Kammerrundschreiben 1/2015, Steuerberater-

kammer Thüringen, S. 14 f) 

 

 

18. Weitergabe von DATEV-Unterberaternummern 

an Unbefugte  

 

Der Kammer ist bekannt geworden, dass es in der Ver-

gangenheit immer wieder zur Weitergabe von DATEV-

Unterberaternummern zur freien Verwendung an Buch-

haltungsbüros gekommen ist. Wir möchten hiermit nun 

aus aktuellem Anlass darauf hinweisen, dass die Weiter-

gabe von DATEV-Unterberaternummern an Unbefugte 

gegen die Geschäftsbedingungen der DATEV verstößt. In 

den Geschäftsbedingungen wird zudem auf mögliche 

Urheberrechtsverletzungen hingewiesen, welche die 

DATEV neben der Verletzung vertraglicher Vereinba-

rungen ebenfalls ahndet. 

 

Die Weitergabe der DATEV-Unterberaternummern an 

unbefugte Dritte stellt daneben auch eine berufsrechtliche 

Verfehlung dar, die bei Bekanntwerden durch die Berufs-

aufsicht der Kammer zu untersuchen ist. So kommt neben 

der Mitwirkung bei unbefugter Hilfeleistung in Steuersa-

chen (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 BOStB) auch eine Verletzung der 

gewissenhaften und berufswürdigen Berufsausübung  

(§ 57 Abs. 1 und 2 StBerG) aufgrund der genannten 

Rechtsverstöße in Betracht. 

 

 

19. Kein Vergleichsschluss ohne Erledigungsklausel  

Sozietätsauseinandersetzungen haben regelmäßig für alle 

beteiligten Berater und Gesellschafter persönlich negative 

Folgen, sie strahlen aber auch ins Außenverhältnis ab. 

Statistischen Erhebungen zufolge führen Sozietätsaus-

einandersetzungen, die öffentlich ausgetragen werden 

und bei denen die ehemaligen Gesellschafter nach Been-

digung ihrer Auseinandersetzung getrennte Wege gehen, 

zu Mandatsverlusten von wenigstens 15 Prozent. Wenn 

dann noch Streitigkeiten über zu zahlende Abfindungs-

summen nach dem Gesellschaftsvertrag der betroffenen 

Beratersozietät ausgetragen werden, vergrößert sich der 

wirtschaftliche und persönliche Schaden (Stress, Nerven-

anspannung, sonstige andere körperliche Beschwerden) 

erheblich. 

 

Über einen derartigen Sachverhalt hatte das Landgericht 

Paderborn zu befinden, das von dem Berater, an den eine 

Abfindung zunächst (teilweise) gezahlt wurde, angerufen 

worden war. Zwischen der aus drei Steuerberatern und 

einem Rechtsanwalt bestehenden Sozietät war es zum 

Streit über Abrechnungsmodalitäten, Mandatsbetreuun-

gen und den für die Kanzlei zu leistenden Arbeitseinsatz 

gekommen. Im Ergebnis dieses Streites einigten sich die 

Steuerberater mit dem ausscheidenden Rechtsanwalt 

darauf, dass dieser gegen Zahlung einer laut Gesell-

schaftsvertrag vorgesehenen Abfindung aus der Sozietät 

ausscheiden sollte. 
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Im Nachgang zu dieser grundsätzlichen Einigung kam es 

dann zwischen den Parteien zum Streit über die – dem 

Grunde nach zwar feststehende – Abfindung, deren kon-

krete Höhe wurde von den Beteiligten jedoch unter-

schiedlich berechnet. Der ausscheidende Gesellschafter 

wollte die Abfindung nur aufgrund der wirtschaftlichen 

Verhältnisse aus der Vergangenheit gemessen wissen, 

während die in der Gesellschaft verbleibenden Berater 

zur Bemessung der Höhe der Abfindung auch die zu-

künftigen wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Aus-

scheiden ihres Ex-Sozius mit berücksichtigen wollten. 

 

Zur Vermeidung lang andauernder Streitigkeiten verein-

barten die Parteien dann die Zahlung einer Abfindungs-

summe an den Ausscheidenden in Höhe von 125.000 €. 

In dem zwischen ihnen getroffenen Vergleich fehlte 

allerdings eine Abgeltungsklausel, da alle Gesellschafter 

übereinstimmend der Auffassung waren, ungeachtet der 

vereinbarten Zahlung der Abfindung noch die Kapital-

konten aus der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Aus-

scheidens des Rechtsanwaltes ausgleichen zu wollen. 

 

Im Nachgang zu der Vereinbarung über die Höhe des 

Abfindungsbetrages rechneten die verbleibenden Gesell-

schafter mit weiteren, anderen Ansprüchen als denen aus 

dem Ausgleich des Kapitalkontos auf. An den ausschei-

denden Gesellschafter wurde nach Aufrechnung nur ein 

Betrag in Höhe von rund 33.000 € ausbezahlt. Der ausge-

schiedene Gesellschafter hat daraufhin den Abfindungs-

vergleich angefochten und vor dem Landgericht Pader-

born eine noch nicht an ihn geleistete Zahlung in Höhe 

von 92.000 € verlangt. 

 

Das Landgericht Paderborn hat mit Urteil vom 

26.08.2015, Az.: 3 O 394/14, die Klage auf Zahlung 

abgewiesen, da es den zwischen den Parteien vereinbar-

ten Vergleich wegen eines (versteckten) Totaldissenses 

als anfänglich unwirksam angesehen hat (vgl. Pa-

landt/Ellenberger, BGB, 71. Auflage 2012, § 155 Rdn. 

1). Es hat den ungekürzten Zahlungsanspruch des ausge-

schiedenen, klagenden Beraters aber auch insbesondere 

deshalb abgewiesen, weil der Vergleichstext keine Erle-

digungsklausel (oder Ausgleichsklausel) enthielt. 

 

In der Sache war damit der Streit zwischen den Parteien 

wieder völlig offen, da zwar der ausgeschiedene, klagen-

de Gesellschafter mit seinem Zahlungsanspruch scheiter-

te, die verbleibenden, beklagten Gesellschafter aber auch 

mangels wirksamer Vereinbarung kein dem Grunde und 

der Höhe nach bemessenes Abfindungsguthaben be-

scheinigt bekommen hatten mit der Folge, dass die Rege-

lung aus dem Gesellschaftsvertrag, nach der einem aus-

scheidenden Gesellschafter eine Abfindung zu zahlen ist, 

wieder auflebte. Durch die Entscheidung des Landge-

richts Paderborn wurde also eine Situation wiederherge-

stellt, wie sie vor Abschluss der Vergleichsvereinbarung 

zwischen den Parteien bestanden hat. 

 

Beratungshinweis 

 

Um einen Rechtsstreit oder einen Streit wirksam abzu-

schließen, ist die Vereinbarung einer Abgeltungs- oder 

Erledigungsklausel in einem Vergleich zwischen den 

Parteien unerlässlich. Bei einer solchen Klausel handelt 

es sich nach herrschender Meinung um ein konstitutives, 

negatives Schuldanerkenntnis im Sinne von § 397 Abs. 2 

BGB (vgl. BAG v. 27.05.2015, Az.: 5 AzR 137/14). 

 

Ob von einer Erledigungsklausel oder Ausgleichsklausel, 

nach der mit einer Vergleichsregelung „sämtliche wech-

selseitigen Ansprüche zwischen den Parteien erledigt 

sind“ auch unbekannte Ansprüche erfasst werden, ist 

strittig, aber wohl nicht ausgeschlossen. Es kommt inso-

weit auf den Einzelfall an (vgl. OLG Köln, v. 25.08.1999, 

Az: 13 U 28/99). Ein ohne eine Abgeltungs- oder Aus-

gleichsklausel abgeschlossener Vergleich trägt dagegen 

immer die Gefahr in sich, dass der zwischen den Parteien 

vereinbarte Inhalt noch durch andere, nicht genannte 

Ansprüche einer Partei verändert werden kann. 

 

(Quelle: Kanzlei intern 09/2015) 

 

 

20. Was bei Eingehung einer Bürogemeinschaft be-

achtet werden sollte 

Frage: Ab Oktober möchte ich mit einer Kollegin (Steu-

erberaterin/ Rechtsanwältin) in einer Bürogemeinschaft 

zusammenarbeiten. Gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, die ich 

beachten muss? 

 

Antwort: Da es sich bei der Bürogemeinschaft um eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts handelt, gibt es hin-

sichtlich der Gründung keine Formvorschriften. Gleich-

wohl sollten die Grundlagen der Zusammenarbeit im 

Rahmen einer Bürogemeinschaft schriftlich fixiert wer-

den. Dies insbesondere beim gemeinsamen Abschluss 

von Mietverträgen, Leasingverträgen und auch bei der 

gemeinsamen Einstellung von Personal. 

 

Haftung nach Rechtscheingrundsätzen vermeiden 

 

Ihr besonderes Augenmerk sollten Sie darauf richten, 

dass die Bürogemeinschaft nach außen hin nicht den 

Eindruck einer Sozietät erweckt. Denn wenn ein solcher 

Eindruck erweckt wird, hat dies haftungsrechtlich zur 

Folge, dass die in Wahrheit lediglich im Rahmen einer 

Bürogemeinschaft verbundenen, aber in der Berufsaus-

übung vollkommen selbstständig agierenden Partner 

wechselseitig für Fehler des anderen nach Rechtschein-

grundätzen als Gesamtschuldner haften. 

 

Der Eindruck einer Sozietät kann insbesondere dadurch 

entstehen, dass ein gemeinsames Praxisschild, gemein-

same Geschäftspapiere oder Hinweise auf solchen, die 

missverständlich sein können, angebracht werden. Dieser 

Rechtschein wird auch nicht durch Zusätze wie „in Büro-

gemeinschaft“ oder „Kanzleigemeinschaft“ beseitigt. 

 

Das OLG Köln hat hierzu im Urteil vom 17.12.2003 

(22 U 168/02) folgendes ausgeführt: 

 

„Im Übrigen ist zu bedenken, dass ein wie auch immer 

gearteter Hinweis auf eine rein büroorganisatorische 

Verbindung ohne Bezug zur eigentlichen anwaltlichen 

Tätigkeit für den angesprochenen Rechtsverkehr, nament-

lich für potentielle Mandanten, gänzlich irrelevant ist, da 

in diesem Verhältnis insbesondere aufgrund des Gebüh-



 

StBK Brandenburg – Mitteilungsblatt 04/15  Seite 13 

renrechts die Kostenstruktur der Anwaltskanzlei nicht 

interessiert. Da der Rechtsverkehr auch davon ausgeht, 

dass ihm nicht für ihn unwesentliche Umstände wie eine 

gemeinsame Büroorganisation auf dem Briefkopf seines 

Vertragspartners, also zudem an exponierter Stelle, mit-

geteilt werden, wird er einem Hinweis auf eine Büroge-

meinschaft mit weiteren Anwälten in der Regel eine wei-

terreichende Bedeutung beimessen und angesichts der 

verbreiteten Sozietäten annehmen, es mit einer Verbin-

dung von Rechtsanwälten zumindest in dem Sinne zu tun 

zu haben, dass auch in der anwaltlichen Tätigkeit eine 

Zusammenarbeit besteht. 

 

Dem entspricht zudem regelmäßig die Absicht des Ver-

wenders eines solchen Briefkopfs, der durch einen Zusatz 

der in Rede stehenden Art erkennbar darauf hinweisen 

möchte, dass er nicht als Einzelanwalt tätig ist, sondern 

mit anderen Anwälten zusammenarbeitet. Er macht sich 

damit die wettbewerblichen Vorteile zunutze, die den 

Sozietäten aufgrund ihrer weiterreichenden Gestal-

tungsmöglichkeiten im Rechtsverkehr zuteilwerden (vgl. 

dazu auch BGHZ 53, 355, 360 f.; OLG Hamm, NJW-RR 

1992, 301). Daran muss er sich dann gegebenenfalls 

unter Rechtsscheingesichtspunkten auch festhalten las-

sen.“ 

 

Von der Verwendung eines wie auch immer gestalteten 

gemeinsamen Briefbogens/Praxisschildes etc. ist daher 

dringend abzuraten. Eine strikte räumliche Trennung im 

Rahmen der jeweiligen selbstständigen Tätigkeit ist un-

abhängig von der Haftungsproblematik bereits aus Ver-

schwiegenheitsgründen sicherzustellen. 

 

Fazit 

 

Bei Eingehung einer Bürogemeinschaft sollten die 

Grundlagen der Zusammenarbeit möglichst genau 

schriftlich fixiert werden.  

 

Im Hinblick auf sich unter Rechtscheingesichtspunkten 

ergebenden Haftungsgefahren ist von einem wie auch 

immer gestalteten gemeinsamen Außenauftritt dringend 

abzuraten.  

 

Autor: M. Klaeren, RA, StBK Südbaen 

 

(Quelle: Kanzlei intern, 09/2015 S. 5 ff) 

 

 

21. Geänderte Regeln für Fälligkeit und Verzug  

 

Schon Ende Juli 2014, also vor über einem Jahr, ist das 

„Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Ge-

schäftsverkehr“ in Kraft getreten. Entsprechend der ge-

setzgeberischen Zielsetzung, eine „Kultur der sofortigen 

Zahlung“ zu schaffen, hat es einige gläubigerfreundliche 

Änderungen des BGB bezüglich Zahlungsfristen und 

Verzugsfolgen mit sich gebracht – und Anpassungsbe-

darf für Dauerschuldverhältnisse, Rahmenverträge und 

Allgemeine Geschäftsbedingungen. 

 

Freie Vereinbarkeit von Zahlungsfristen wurde einge-

schränkt 

 

Um zu erreichen, dass künftig die Leistungen zwischen 

den Vertragspartnern möglichst zeitnah ausgetauscht 

werden, also zwischen Empfang der Leistung und ihrer 

Bezahlung keine langen Zeiträume verstreichen, hat der 

Gesetzgeber die freie Vereinbarkeit von Zahlungsfristen 

eingeschränkt. 

 

Wer in eigenen Angelegenheiten Fälligkeiten korrekt 

handhaben will oder sie ermitteln muss, z. B. weil er 

beauftragt ist, Fälligkeiten für seine Mandanten zu bu-

chen, kommt daher nicht umhin, sich mit den Neurege-

lungen auseinanderzusetzen, die die Unwirksamkeit man-

cher Vereinbarungen über Zahlungsfristen anordnet. 

 

Zahlungsfristen von mehr als 60 Tagen regelmäßig 

unwirksam 

 

Nach der Neuregelung (§ 271 a Abs. 1 BGB) sind Ver-

einbarungen über Zahlungsfristen, die  mehr als 60 Tage 

betragen, nur noch dann wirksam, wenn sie ausdrücklich 

getroffen wurden und im Hinblick auf die Belange des 

Gläubigers nicht grob unbillig sind. Anknüpfungspunkt 

für die Berechnung der Zahlungsfristen ist nach der Neu-

regelung allgemein der Empfang der Leistung durch den 

Schuldner der Entgeltforderung oder der Zugang der 

Rechnung, wenn diese erst gestellt wird, nachdem die 

Leistung erbracht wurde. 

 

Wurde eine Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen verein-

bart, muss der Schuldner der Entgeltforderung beweisen, 

dass die Regelung ausdrücklich getroffen wurde und im 

Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob 

unbillig ist. 

 

Besonders strenge Regelungen für öffentliche Auf-

traggeber als Schuldner 

 

Noch strengere Regeln gelten, wenn der Schuldner der 

Entgeltforderung ein öffentlicher Auftraggeber ist; dann 

ist eine Vereinbarung, nach der die Zahlung erst nach 

mehr als 60 Tagen nach Empfang der Gegenleistung 

gefordert werden kann, auf jeden Fall unwirksam. 

 

Eine Zahlungsfrist von mehr als 30 Tagen (aber maximal 

60 Tagen) kann für öffentliche Auftraggeber als Schuld-

ner nur wirksam vereinbart werden, wenn die Vereinba-

rung ausdrücklich getroffen wurde und aufgrund der 

besonderen Natur oder der Merkmale des Schuldverhält-

nisses sachlich gerechtfertigt ist. Auch hier liegt die Be-

weislast wieder beim Schuldner der Entgeltforderung, 

also beim öffentlichen Auftraggeber. 

 

In der Regel müssen sich öffentliche Auftraggeber also 

mit Zahlungsfristen von maximal 30 Tagen abfinden. 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/s9f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE413749100&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/s9f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE413749100&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Einschränkungen bei der Vereinbarung durch AGB – 

Zahlungsfrist im Zweifel maximal 30 Tage 

 

Eine weitere Beschränkung gilt für Zahlungsfristen in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB): § 308 

Nr. 1 a) BGB untersagt Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen, die unangemessen lange Zahlungsfristen vorsehen 

und legt zugleich fest, dass als unangemessen lange im 

Zweifel eine Frist von mehr als 30 Tagen anzusehen ist. 

Das gilt nur nicht für den – in der Praxis wohl kaum 

vorkommenden – Fall, dass die entsprechende AGB-

Klausel durch einen Verbraucher verwendet wird. 

 

Diese Neuregelung dürfte Änderungsbedarf für viele 

Einkaufs-AGB mit sich bringen. 

 

Verzug wird teurer 

 

Auch dem rein faktischen Hinauszögern von Zahlungen 

versucht der Gesetzgeber entgegenzusteuern – säumige 

Schuldner, die keine Verbraucher sind, sollen ihren Ver-

zug teurer büßen müssen. 

 

So wurde zum einen der Verzugszinssatz erhöht: In sei-

ner Neufassung sieht § 288 BGB für Entgeltforderungen 

einen Zinssatz von 9 statt bisher 8 Prozentpunkten über 

dem Basiszinssatz vor. Zum anderen wurde eine Scha-

denersatzpauschale für den Verzug von „Nicht-

Verbrauchern“ eingeführt. Nach § 288 Abs. 5 BGB hat 

ein Schuldner im Verzugsfall auf jeden Fall einen pau-

schalierten Schadensersatzbetrag von 40 € an den Gläu-

biger zu zahlen. Darüber hinaus kann der Gläubiger seine 

etwaigen weiteren Verzugsschäden geltend machen. 

 

Auch wenn die 40 €-Pauschale eine gewisse Kompensa-

tion des durch Zahlungsverzug verursachten Aufwands 

bietet, dürfte es sich allerdings zumindest bei ungetrübter 

Geschäftsbeziehung empfehlen, sie mit Augenmaß zu 

handhaben. 

 

Im Übrigen dürften mit der 40 €-Pauschale die in vielen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Klau-

seln über Mahngebühren überflüssig und die Diskussion 

über ihre Wirksamkeit obsolet werden. Weil die Ver-

zugspauschale nach der ausdrücklichen gesetzlichen 

Regelung (§ 288 Abs. 5 BGB) auch gilt, wenn es sich bei 

der Entgeltforderung um eine Abschlags- oder sonstige 

Ratenzahlung handelt, wird auch die verbreitete Unsitte, 

Raten unpünktlich zu leisten, dank der Gesetzesänderung 

deutlich teurer. 

 

(Quelle: Kanzlei intern 9/2015 S. 3 ff.) 

 

 

22. Steht den Steuerberatern bei der Gebührenbe-

stimmung ein Toleranzbereich von 20% zu? 

Nach der zum Anwaltsgebührenrecht entwickelten 

Rechtsprechung steht dem Rechtsanwalt ein Toleranzbe-

reich bei der Bestimmung der angemessenen Gebühr zu, 

der gerichtlich nicht überprüfbar ist. Nach der bereits zur 

BRAGO entwickelten Rechtsprechung beträgt der Tole-

ranzbereich 20 %. Sofern die Bestimmung des Rechtsan-

walts die angemessene Gebühr um nicht mehr als 20 % 

übersteigt, ist deshalb noch keine Unbilligkeit i. S. d. 

§ 315 Abs. 3 BGB gegeben. 

 

Wird diese Toleranzgrenze allerdings überschritten, ist 

die anwaltliche Bestimmung unbillig und damit völlig 

unverbindlich. Das Gericht setzt die Gebühr dann nicht 

herab, sondern vollständig neu fest, wobei es seinen eige-

nen Maßstab anlegen darf und nicht etwa gezwungen ist, 

den höchsten, gerade noch unbilligen Betrag anzunehmen 

(Onderka in Schneider/Wolf, RVG, 7. Aufl. 2014, § 14 

Rz. 88). 

 

Zahlreiche Amts- und Landgerichte haben diese Recht-

sprechung auf Steuerberater übertragen (ausführliche 

Rechtsprechungsübersicht bei Feiter, 360° eKommentar, 

§ 11 StBVV, Rz. 14). Andere Gerichte sind dieser Recht-

sprechung nicht gefolgt und versagen dem Steuerberater 

einen Toleranzbereich. Da sich sowohl die Gebührenbe-

stimmung des Rechtsanwalts als auch die Gebührenbe-

stimmung des Steuerberaters an der Billigkeit ausrichten 

muss (§ 315 Abs. 3 BGB), ist die anwaltliche Toleranz-

Rechtsprechung ohne weiteres auf Steuerberater über-

tragbar. Mit Urteil vom 25.06.2015 hat das LG Düssel-

dorf (16 O 250/11) dies unter Bezugnahme auf die jüngs-

te BGH-Rechtsprechung zum Anwaltsrecht nochmals 

ausdrücklich bestätigt. Ebenfalls hat das LG Düsseldorf 

bestätigt, dass im Falle eines Überschreitens der Tole-

ranzgrenze von einer völlig unverbindlichen Gebührenbe-

stimmung des Steuerberaters auszugehen ist, die das 

Gericht zu einer Neufestsetzung der Gebühr ohne Be-

rücksichtigung einer Toleranzgrenze berechtigt. 

 

Beispiel 

 

Für die Buchführung nach § 33 Abs. 1 StBVV hat der 

Steuerberater eine monatliche Gebühr von 12/10 abge-

rechnet. Er macht seine Honorarforderung klageweise 

geltend, weil der Mandant nicht zahlt. Nach Einholung 

eines Sachverständigengutachtens kommt das Gericht zu 

dem Ergebnis, dass lediglich eine Gebühr von 8/10 an-

gemessen ist. 

 

Die Gebührenbestimmung des Steuerberaters ist in die-

sem Fall unbillig, da er die 20 %-ige Toleranzgrenze von 

9,6/10 überschritten hat. Das Gericht wird ihm deshalb 

nur die Gebühr von 8/10 zubilligen und nicht etwa eine 

um 20 % erhöhte Gebühr von 9,6/10. 

 

Abwandlung 

 

Anstelle der 12/10-Gebühr hat der Steuerberater eine 

9/10-Gebühr abgerechnet. 

 

Die Gebührenbestimmung des Steuerberaters ist in die-

sem Fall nicht unbillig, da die Toleranzgrenze von 20 % 

eine Gebühr bis zu 9,6/10 gerechtfertigt hätte. Das Ge-

richt wird dem Steuerberater deshalb die geltend gemach-

te 9/10-Gebühr zubilligen. 

http://dws-kanzlei-intern.de/rechtsquellen/stbvv/%c2%a7-11-stbvv-rahmengebuehren/
http://dws-kanzlei-intern.de/rechtsquellen/stbvv/%c2%a7-33-stbvv-buchfuehrung/


 

StBK Brandenburg – Mitteilungsblatt 04/15  Seite 15 

 

Darlegungs- und Beweislast 

 

Grundsätzlich gilt, dass der Steuerberater bereits für ein 

Überschreiten der Mindestgebühr darlegungs- und be-

weispflichtig ist (siehe z. B. OLG Düsseldorf v. 

08.04.2005, I-23 U 190/04 m. w. N.). D. h. er kann eine 

höhere als die Mindestgebühr im Streitfall nur dann er-

folgreich durchsetzen, wenn er (spätestens vor Gericht) 

ganz konkret die Umstände vorträgt, die die höhere Ge-

bühr rechtfertigen. Trägt er beispielsweise Umstände vor, 

die die Annahme rechtfertigen, es handele sich um einen 

sog. „Durchschnittsfall“, also einen Fall von durch-

schnittlicher Bedeutung, durchschnittlichem Umfang und 

durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, steht ihm die 

sog. Mittelgebühr zu. 

 

Beispiel 

 

Der Steuerberater fertigt auftragsgemäß die Finanz- und 

Lohnbuchführung für ein kleines italienisches Restaurant 

mit wenigen Mitarbeitern. Die monatlichen Löhne (Stun-

denlöhne) werden mit entsprechenden Sonn-, Feiertags- 

und Nachtzuschlägen gezahlt. Der monatliche Aufwand 

für die Finanzbuchführung beträgt ca. 3,5 Std. 

 

Nach LG Düsseldorf (Urteil v. 18.12.2009, 22 S 336/08) 

rechtfertigt dieser vom Steuerberater im Prozess vorge-

tragene Sachverhalt die Annahme eines Durchschnittsfal-

les. Das Gericht sprach ihm deshalb die Mittelgebühr für 

die Finanz- und Lohnbuchführung zu. 

 

Hinweise 

 

Die Darlegung der konkreten Gebühr durch den Steuer-

berater darf sich nicht auf die Aussage beschränken, dass 

bei einer insgesamt durchschnittlichen Angelegenheit 

allein aufgrund des Toleranzbereichs eine um 20 % über 

der Mittelgebühr liegende Gebühr verlangt werden kön-

ne. 

 

Dies wäre eine Überschreitung des dem Steuerberater 

eingeräumten Ermessensspielraumes, da der Toleranzbe-

reich lediglich die Gebührenbestimmung schützt und 

nicht als gebührenerhöhendes Bewertungskriterium her-

angezogen werden darf (Onderka in Schneider/Wolf, 

RVG, 7. Aufl. 2014, § 14 Rz. 87). Der Steuerberater 

muss vielmehr konkret vortragen, welche Tätigkeiten er 

entfaltet hat, die eine höhere Gebühr angemessen er-

scheinen lassen (LG Duisburg v. 28.06.2007, 7 S 247/06, 

DStR 2007, 2035; LG Hagen v. 28.08.2013, 10 S 1/13). 

An einen einmal gewählten Zehntelsatz ist der Steuerbe-

rater nicht für alle Zeit gebunden, da sich die Verhältnis-

se ändern können. Insbesondere gibt es keine Vermutung 

dafür, dass ein Abweichen von früheren Ansätzen zu 

unbilligen Ergebnissen führt (LG Berlin v. 12.03.2013, 

15 O 268/12). Die Beweislast für die Angemessenheit 

der erhöhten Gebühr trifft allerdings den Steuerberater. 

 

Kein Toleranzbereich bei Schwellengebühr 

 

Eine sog. Schwellengebühr kennt die StBVV nur in § 40 

Abs. 1 StBVV. Der Verordnungsgeber hat dort nach dem 

 

Vorbild des RVG (Nr. 2300 VV RVG) eine Schwellen-

gebühr von 13/10 eingeführt. Hierbei handelt es sich um 

eine Regelgebühr, die in durchschnittlichen Fällen ange-

setzt werden darf. Eine höhere Gebühr als diese Schwel-

lengebühr darf der Steuerberater nur dann fordern, wenn 

die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Bereits die 

Erfüllung eines dieser Kriterien reicht, um die Gebühr 

überschreiten zu dürfen. Fallen hingegen andere Gebüh-

renbestimmungsfaktoren überdurchschnittlich ins Ge-

wicht (z. B. die Bedeutung der Angelegenheit), darf die 

Gebühr von 13/10 nicht überschritten werden. 

 

Mittlerweile ist in der BGH-Rechtsprechung geklärt, dass 

die Rechtsprechung zur Toleranzgrenze auf die Schwel-

lengebühr nicht übertragbar ist, da es sich bei der Schwel-

lengebühr um eine absolute Kappungsgrenze handelt. 

Eine Erhöhung der Geschäftsgebühr über diese Gebühr 

hinaus steht nicht im Ermessen des Steuerberaters. Wenn 

die Tätigkeit also weder umfangreich noch schwierig 

war, steht dem Steuerberater keine Toleranzgrenze zu 

(BGH v. 05.02.2013, VI ZR 195/12 und BGH v. 

11.07.2012, VIII ZR 323/11 zu Nr. 2300 VV RVG; die 

ältere Rechtsprechung des 4. und 6. Zivilsenats ist damit 

überholt, weitere Nachweise bei Feiter, 360 eKommentar, 

§ 40 StBVV, Rz. 14). 

 

(Quelle: Kanzlei intern 9/2015, S. 2 ff.) 

 

 

23. Honorarsicherung – Kündigung und Niederle-

gung von Mandaten 

Grundsätzlich werden die Rechte und Pflichten der Man-

danten und der Steuerberater durch den Steuerberatungs-

vertrag in Verbindung mit den gesetzlichen Regelungen, 

insbesondere der StBVV, geregelt. Dieser muss nicht 

zwingend schriftlich abgefasst werden, auch wenn dies 

mehr als empfehlenswert ist. Unter welchen Vorausset-

zungen ein Steuerberatungsvertrag gekündigt bzw. das 

Mandat niedergelegt werden kann, und ob und in wel-

chem Umfang ein Honorar verlangt werden kann, ist von 

der rechtlichen Einordnung des konkreten Steuerbera-

tungsvertrags abhängig.  

 

Rechtsbeziehungen zwischen Steuerberater und Mandan-

ten können aufgrund eines Vertrags der schriftlich, 

mündlich oder konkludent vorliegt, geschlossen wer-

den. 

 

Je nach Regelungsinhalt handelt es sich beim Steuerbera-

tungsvertrag entweder um einen Geschäftsbesorgungsver-

trag  

 

• mit Dienstleistungscharakter nach §§ 611 ff. BGB oder  

 

• mit Werkvertragscharakter nach §§ 631ff . BGB. 

 

Außerdem wird danach unterschieden, ob es sich bei dem 

Vertrag um einen Individualvertrag (vgl. § 305 Abs. 1 

Satz 3 BGB) oder um Allgemeine Geschäftsbedingungen 

nach § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB handelt. 

 

http://dws-kanzlei-intern.de/rechtsquellen/stbvv/%c2%a7-40-stbvv-verfahren-vor-verwaltungsbehoerden/
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Beratungshinweis 

 

Die Beurteilung, ob der Vertrag Dienstleitungscharakter 

oder Werkvertragscharakter hat, ist ebenso wie die Frage, 

ob es sich bei dem Vertrag um einen Individualvertrag 

oder um Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt, 

entscheidend für die Frage der Kündigungsmöglichkeiten 

und der daraus folgenden Vergütungs- und Entschädi-

gungsregelungen.  

 

Wurde kein wirksamer Steuerberatungsvertrag geschlos-

sen, können sich Honoraransprüche  

 

• aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag oder 

 

• durch ungerechtfertigte Bereicherung 

 

ergeben. Allerdings stellt sich die Frage der Kündigung 

oder Niederlegung eines Mandats i. d. R. in diesen Fällen 

nicht. 

 

Werkvertrag oder Dienstvertrag? 

 

Unter welchen Voraussetzungen ein Steuerberatungsver-

trag gekündigt werden kann, hängt davon ab, ob es sich 

dabei um einen Werkvertrag oder Dienstvertrag handelt. 

In der Regel wird ein Steuerberatungsvertrag als Dienst-

vertrag eingestuft, und zwar als ein Dienstvertrag höherer 

Art, der aufgrund besonderen Vertrauens vom Mandan-

ten mit dem Steuerberater abgeschlossen wurde. Somit 

ist für die Kündigung des Steuerberatungsvertrags § 627 

BGB anwendbar. Danach können sowohl der Mandant 

als auch der Steuerberater jederzeit kündigen. 

 

Besonderheiten gelten für den Steuerberater: Besteht kein 

wichtiger Grund für den Steuerberater, den Vertrag zu 

kündigen, muss er Schadensersatz leisten, wenn er zur 

Unzeit kündigt und dem Mandanten deshalb ein Schaden 

entsteht. Besteht ein wichtiger Grund zur Kündigung, 

etwa Honorarrückstände des Mandanten, führt die Kün-

digung zur Unzeit nicht dazu, dass der Steuerberater 

schadensersatzpflichtig wird. Allerdings sollten Fristen, 

insbesondere wenn dies mit wenig Aufwand möglich ist, 

trotz Kündigung eingehalten werden. Dies schon wegen 

der Unsicherheit des Ausgangs einer etwaigen gerichtli-

chen Auseinandersetzung zu der Frage, ob ein wichtiger 

Grund vorlag. Einschränkungen zum Kündigungsrecht 

nach § 627 BGB gelten für den Mandanten nicht. D. h., 

er kann jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. 

 

Kündigungsfristen 

 

Gerade weil der Steuerberater häufig zur Erledigung der 

Aufträge Betriebsvorrichtungen und Personal in erhebli-

chem Umfang vorhält, besteht das Bedürfnis nach der 

Vereinbarung von Kündigungsfristen. Die Rechtspre-

chung hat Kündigungsfristen, die durch Individualver-

einbarungen getroffen wurden, anerkannt, jedoch Kündi-

gungsfristen durch Allgemeine Geschäftsbedingungen 

stets abgelehnt, auch wenn der BGH betont, es gäbe kein 

generelles Verbot zur Regelung von Kündigungsfristen 

im Zusammenhang mit § 627 BGB in Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen. Bei Vereinbarung von festen Bezü-

gen gilt nicht § 627 BGB, sondern § 626 BGB. Danach 

ist eine Kündigung durch den Mandanten nur bei wichti-

gem Grund zulässig. Voraussetzung ist allerdings, dass 

für den gesamten Vertrag feste Bezüge vereinbart wer-

den. Werden sowohl feste als auch variable Bezüge ver-

einbart, gilt § 627 BGB. Allerdings ist es zulässig, mit 

demselben Mandanten verschiedene Verträge abzuschlie-

ßen, einen mit festen Bezügen, für den die Kündigungs-

regel des § 626 BGB gilt, und einen weiteren mit variab-

len Bezügen, für den die Kündigungsregeln des § 627 

BGB gelten. 

 

Wird der Steuerberatungsvertrag gekündigt, erhält der 

Steuerberater nur das Honorar für bereits erbrachte Leis-

tungen. Vorausgesetzt, es handelt sich bei dem Steuerbe-

ratungsvertrag um einen Dienstleistungsvertrag. Handelt 

es sich ausnahmsweise bei dem Steuerberatungsvertrag 

um einen Werkvertrag, würde der Steuerberater bei Kün-

digung des Vertrags durch den Mandanten, wozu dieser 

i. d. R. jederzeit berechtigt ist, das vereinbarte Honorar 

abzüglich ersparter Aufwendungen erhalten. 

 

(Quelle: der Honorar-Brief für Steuerberater, September 

2015) 

 

 

24. Bindung an mündliche Honorarzusage – keine 

Abrechnung nach StBVV möglich 

In einem vom LG Zweibrücken mit Urteil vom 

12.01.2015 (1 O 218/14) entschiedenen Verfahren hatte 

der Steuerberater seine Leistungen nach Steuerberater-

vergütungsverordnung (StBVV) berechnet und klagewei-

se ein Honorar i. H. v. 10.513,90 € zuzüglich Zinsen 

geltend gemacht. Die beklagte Rechtsanwalts-GbR, be-

stehend aus zwei Rechtsanwälten, wurde allerdings nur 

zur Zahlung von 1.049,22 € zuzüglich Zinsen verurteilt, 

weil das Gericht nach durchgeführter informatorischer 

Befragung des Klägers sowie der beiden Rechtsanwälte 

zu der Überzeugung gelangte, dass diese sich bei einem 

persönlichen Treffen auf einen bestimmten Rechnungsbe-

trag verständigt hatten. 

 

Die Entscheidung zeigt, dass Steuerberater bei mündli-

chen Absprachen bezüglich des Honorars schnell in Be-

weisnot geraten können. 

 

Sachverhalt: 

 

Der Kläger (Steuerberater) war der langjährige Steuerbe-

rater der Beklagten, die beide überwiegend als Berufsbe-

treuer tätig sind. Nach Änderung der Rechtslage hinsicht-

lich der Umsatzsteuerpflicht von Berufsbetreuern beauf-

tragten die Anwälte den Steuerberater mit der Berichti-

gung der Umsatzsteuererklärungen der Sozietät für die 

Jahre 2007 bis 2013. Der Kläger reichte für alle Jahre 

berichtigte Umsatzsteuererklärungen ein. Die Jahre 2007 

und 2011 waren unproblematisch. Die Bescheide wurden 

antragsgemäß berichtigt. Eine Berichtigung für die Jahre 

2008 bis 2010 lehnte das Finanzamt unter Hinweis auf 

eine durchgeführte Betriebsprüfung und die Bestandskraft 

der Bescheide ab. Daraufhin beantragte der Kläger, die 

Umsatzsteuerfestsetzungen für die genannten Jahre gem. 

§ 174 AO aufgrund „widerstreitender Steuerfestsetzun-

gen“ zu ändern. Als Begründung führte er aus, dass die 
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Umsätze aus der höchstpersönlichen Tätigkeit der beiden 

Gesellschafter fälschlicherweise in den Umsatzsteuerer-

klärungen der Sozietät erfasst worden seien und er zwi-

schenzeitlich für die beiden Gesellschafter jeweils be-

richtigte Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2007 bis 

2011 mit den höchstpersönlichen Betreuungsumsätzen 

abgegeben habe. Der Kläger berechnete hierfür fünf 

Gebühren nach § 23 Satz 1 Nr. 1 StBVV i. H. v. 10/10 

(Höchstgebühr), insgesamt 6.390,30 €. 

 

. 

Das Finanzamt lehnte eine Berichtigung der Umsatzsteu-

erfestsetzung für die Jahre 2008-2010 ab. Gegen den 

Ablehnungsbescheid legte der Kläger Einspruch ein, den 

er ausführlich begründete und der zur Aufhebung des 

Ablehnungsbescheides führte. Für die Tätigkeit im Ein-

spruchsverfahren berechnete der Kläger drei Geschäfts-

gebühren nach § 40 Abs. 4 StBVV i. H. v. 15/10 (insge-

samt 5.692,37 €) und drei Erledigungsgebühren nach  

§ 40 Abs. 8 StBVV (insgesamt 3.918,71 €). Insgesamt 

summierte sich seine Forderung abzüglich geleisteter 

Teilzahlungen auf 10.513,90 € zzgl. Zinsen. 

 

Die Beklagte wandte sich zunächst gegen die Höhe der 

Gebühr für die Berichtigung der Umsatzsteuererklärun-

gen 2007 und 2011, da nicht nachvollziehbar sei, warum 

für alle Jahre die Höchstgebühr berechnet wurde. Der 

Kläger habe die Höchstgebühr in einem mit der Beklag-

ten geführten Gespräch damit begründet, dass er den 

Gedanken des § 174 AO hatte und die Angelegenheit 

rechtlich schwierig war. Die Beklagte war der Auffas-

sung, dass der rechtlich schwierige Gedanke nur einmal 

gefasst wurde, so dass er höchstens für ein Jahr den An-

satz der Höchstgebühr rechtfertigen könne.  

 

In dem Gespräch sei man so verblieben, dass die Beklag-

te gleichwohl für die Jahre 2007 bis 2011 die Höchstge-

bühr zahlt, wenn das Finanzamt dem Antrag auf Umsatz-

steuerberichtigung für die Jahre 2008 bis 2010 im außer-

gerichtlichen Verfahren stattgibt. Es sei ausdrücklich 

besprochen worden, dass der Kläger keinerlei weitere 

Kosten – auch nicht für die Durchführung eines mögli-

chen Einspruchsverfahrens – in Rechnung stellen würde. 

Für den Fall eines Klageverfahrens sei über eine Gebüh-

renvereinbarung gesprochen worden. Da der Kläger für 

die Berichtigung der Steuererklärung 2007 bis 2011 

insgesamt 6.390,30 € in Rechnung gestellt hatte, auf die 

die Beklagte Teilzahlungen von 2.577,54 € und 

2.763,54 € gezahlt hatte, stünde dem Kläger somit aus 

der mündlichen Vereinbarung nur noch ein Restbetrag i. 

H. v. 1.049,22 € zu. 

 

Das Gericht hatte sich darauf beschränkt, den Kläger und 

die beiden Rechtsanwälte informatorisch zu befragen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Das Gericht war nach durchgeführter informatorischer 

Befragung zu der Überzeugung gelangt, dass die Betei-

ligten sich mündlich auf das Honorar festgelegt hatten, 

das Gegenstand der Honorarrechnung über die Anträge 

 

auf Berichtigung der Steuererklärungen für die Jahre 

2007 bis 2011 war, insgesamt 6.390,30 €.  

 

Für das Gericht war die Schilderung der Beklagten nach-

vollziehbar, weil es lebensfremd sei, dass die Rechtsan-

wälte, die den ursprünglichen Rechnungsbetrag für zu 

hoch erachteten, im Ergebnis für die gesamten fünf Jahre 

die 10/10-Gebühr akzeptiert und darüber hinaus noch 

weitere Kosten für die Durchführung eines Rechts-

behelfsverfahrens akzeptiert haben sollen. Dass die Be-

klagte trotz ihrer Vorbehalte die Höchstgebühr für die 

Anträge auf Berichtigung der Umsatzsteuererklärungen 

2007 bis 2011 akzeptiert habe, sei nur vor dem Hinter-

grund der von der Beklagten dargelegten Gesamtverein-

barung nachvollziehbar. 

 

Anmerkung: 

 

Auch mündliche Honorarvereinbarungen sind zivilrecht-

lich wirksam und binden die Parteien. Nachdem das Ge-

richt festgestellt hatte, dass eine solche Vereinbarung 

zustande gekommen war, musste es sich nicht mehr mit 

den beiden Gebührenrechnungen über die Tätigkeit im 

Rechtsbehelfsverfahren auseinandersetzen. Der Kläger 

hatte hier zunächst drei Gebühren nach § 40 Abs. 4 

StBVV berechnet. Schließlich hatte er drei Erledigungs-

gebühren nach § 40 Abs. 8 StBVV geltend gemacht. 

 

Diese beiden Rechnungen waren nicht mehr entschei-

dungserheblich, so dass sich das Gericht auch nicht mit 

der weiteren Frage auseinandersetzen musste, ob hierfür 

überhaupt jeweils drei Gebühren hätten berechnet werden 

dürfen. Tatsächlich dürfte hier nur eine einzige gebühren-

rechtliche Angelegenheit vorgelegen haben, die auch nur 

eine Geschäftsgebühr nach § 40 Abs. 4 StBVV rechtfer-

tigt, da dem Einspruch ein einheitlicher Auftrag zugrunde 

lag, ein innerer Zusammenhang bestand und die Einsprü-

che jeweils identisch (unter Bezugnahme § 174 AO) 

begründet wurden. Dies hätte bei den vom Kläger zu-

grunde gelegten Gegenstandswerten bei der Gebühr nach 

§ 40 Abs. 4 StBVV zu einer Reduzierung des Rech-

nungsbetrages auf 2.897,05 € geführt.  

 

Ob überhaupt Raum für eine Erledigungsgebühr war, ist 

sehr zweifelhaft, da es für die Erledigungsgebühr nicht 

ausreicht, den Einspruch so überzeugend zu begründen, 

dass antragsgemäß entschieden wird. In jedem Fall hätte 

sich auch die Erledigungsgebühr bei der Annahme nur 

einer gebührenrechtlichen Angelegenheit auf 1.955,17 € 

reduziert. 

 

Fazit: Zu welcher Überzeugung ein Gericht nach Ver-

nehmung der Parteien im Falle einer mündlichen Hono-

rarzusage gelangt, wenn keine Zeugen zur Verfügung 

stehen, ist nicht vorhersehbar. Um die eigene Beweissitu-

ation zu verbessern, empfiehlt sich deshalb eine schriftli-

che Vergütungsvereinbarung. Zumindest sollte der we-

sentliche Inhalt eines Honorargesprächs schriftlich do-

kumentiert und der Mandantschaft zur Kenntnis gegeben 

werden. 
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25. Typische Probleme bei der gerichtlichen Aus-

einandersetzung von vereinbarten Stundensät-

zen 

Einer der Hauptstreitpunkte bei der Abrechnung von 

vereinbarten Stundensätzen ist das spätere Bestreiten des 

abgerechneten Zeitaufwandes durch den Mandanten. 

Welche Anforderungen die Rechtsprechung an den 

Nachweis des abgerechneten Zeitaufwandes stellt, macht 

ein aktuelles Urteil des LG Wuppertal anschaulich  

(Urt. v. 21.05.2014, 8 S 67/13, rkr.).  

 

Für „sonstige Beratungen“ Stundensatz von 

95,00 Euro vereinbart 

 

Der Steuerberater hatte mit dem Mandanten eine Hono-

rarvereinbarung geschlossen, in der u. a. vorgesehen war, 

dass er für „sonstige Beratungen“ einen Stundensatz von 

95,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung stellt. 

 

Für die Beratung im Zusammenhang mit der geplanten 

Übernahme einer Sprachschule rechnete er unter Bezug-

nahme auf die Honorarvereinbarung verschiedene Leis-

tungen mit einem Stundensatz von 95,00 Euro ab. Insge-

samt belief sich seine Honorarrechnung auf einen Brut-

tobetrag von 1.951,60 Euro. Diese Honorarrechnung war 

Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung. Das LG 

Wuppertal verurteilte den Beklagten in 2. Instanz ledig-

lich zur Zahlung von 397,16 Euro zuzüglich Zinsen. 

 

Das Gericht ging davon aus, dass die Beratung im Zu-

sammenhang mit der geplanten Übernahme der Sprach-

schule, insbesondere die Frage, ob der angebotene Über-

nahmepreis angemessen war, als „sonstige Beratungen“ 

i. S. der Honorarvereinbarung anzusehen sei und der 

Kläger deshalb befugt war, hierfür den vereinbarten 

Stundensatz von 95,00 Euro in Rechnung zu stellen. 

 

Steuerberater muss Zeitaufwand in nachprüfbarer 

Weise erfassen 

 

Das Gericht sah keine Anhaltspunkte dafür, dass dieser 

Stundensatz unangemessen i. S. d. § 4 Abs. 2 StBVV 

sein könnte. Das Gericht billigte dem Kläger, der insge-

samt sechs verschiedene Positionen abgerechnet hatte, 

allerdings lediglich drei Positionen zu, weil nur diese 

Positionen in der Rechnung ausreichend detailliert be-

schrieben waren.  

 

Unter Bezugnahme auf die höchstrichterliche Rechtspre-

chung zum Anwaltsrecht führt das Gericht zunächst aus, 

dass in den Fällen eines vereinbarten Zeithonorars die 

naheliegende Gefahr ins Auge gefasst werden muss, dass 

dem Mandanten der tatsächliche zeitliche Aufwand ver-

borgen bleibt und ein unredlicher Berater ihm nicht zu-

stehende Zahlungen beansprucht. Deshalb erfordere eine 

schlüssige Darstellung der geltend gemachten Stunden, 

dass über pauschale Angaben hinaus die während des 

abgerechneten Zeitintervalls getroffenen Maßnahmen 

konkret und in nachprüfbarer Weise dargelegt werden 

(BGH, NJW 2010, 1364,1370 f.). 

 
Hohe Anforderungen an die Darlegungs- und Beweis-

last des Mandanten, wenn dieser selbst Gesprächsteil-

nehmer war 

 

Der Mandant hatte bestritten, dass die abgerechneten 

Zeiten für die Bearbeitung des Mandates tatsächlich an-

gefallen waren. Bei der Beweiswürdigung und der Prü-

fung der unterschiedlichen Rechnungspositionen diffe-

renzierte das Gericht danach, ob es dem Beklagten grund-

sätzlich möglich war, zu den abgerechneten Zeiten kon-

krete Ausführungen zu machen.  

 

So hatte der Kläger unter der Position 1) ein Gespräch 

mit dem Beklagten in seiner Kanzlei mit einem Zeitauf-

wand von 1,5 Stunden und einem Betrag von 142,50 Euro 

berechnet. Der Kläger hatte lediglich behauptet, dass die 

Gesprächsdauer kürzer gewesen sei. Da er aber zur tat-

sächlichen Dauer des Gesprächs bis zuletzt keine konkre-

ten Angaben gemacht hatte, obwohl er als Gesprächs-

partner unmittelbar beteiligt war und die Dauer deshalb 

hätte kennen müssen, war er nach Auffassung des Ge-

richts gehalten, die aus seiner Sicht zutreffende Ge-

sprächszeit zu benennen. Da er dies nicht getan hatte, 

wurde dem Kläger diese Rechnungsposition zugespro-

chen.  

 

Mit der Rechnungsposition 4) hatte der Kläger einen 

weiteren Besprechungstermin mit dem Mandanten be-

rechnet, für den er 2,5 Stunden und einen Betrag von 

237,50 Euro in der Honorarrechnung auswies. Das Ge-

richt sprach ihm insoweit lediglich einen Teilbetrag 

i. H. v. 166,25 Euro zu, da der Beklagte für dieses Ge-

spräch eine Höchstdauer angegeben hatte. Er hatte plau-

sibel dargelegt, dass das Gespräch jedenfalls 45 Minuten 

kürzer war. Da der Kläger keinen Beweis für die von ihm 

berechnete Dauer von 2,5 Stunden angeboten hatte, ging 

dies zu seinen Lasten.  

 

Ansonsten kann Mandant sich auf bloßes Bestreiten 

beschränken 

 

Der Kläger hatte auch verschiedene Telefonate mit der 

Verkäuferseite und die Durchsicht von Unterlagen nach 

Zeitaufwand berechnet. Insoweit genügte es dem Gericht, 

dass der Beklagte den angesetzten zeitlichen Aufwand 

bestritten hatte. Der Beklagte sei nicht gehalten, sich 

detailliert mit den vom Kläger angeführten Telefonaten 

und durchgesehenen Unterlagen auseinanderzusetzen.  

 

Denn ihm sei es, anders als bei Besprechungen, an denen 

er selbst teilgenommen habe, in diesem Fall nicht mög-

lich, den tatsächlichen Anfall der abgerechneten Zeit zu 

überprüfen. Da der Kläger für die Erledigung dieser Posi-

tionen keinen Beweis angeboten hatte, ging dies zu sei-

nen Lasten.  

 

Gericht konzediert Steuerberatern unterschiedliches 

Arbeitstempo 

 

Interessant sind dann noch die Ausführungen des Ge-

richts zur objektiven Erforderlichkeit der abgerechneten 
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Stunden, die auch aus Sicht des Gerichts abrechenbar 

waren. Auch hier nimmt das Gericht auf die höchstrich-

terliche Rechtsprechung zum Anwaltsrecht Bezug, nach 

der die objektive Erforderlichkeit der in Rechnung ge-

stellten Stunden Voraussetzung für die Begründetheit 

eines Vergütungsanspruchs ist. 

 

Deshalb sei zu prüfen, ob die in Ansatz gebrachten Stun-

den in einem angemessenen Verhältnis zu Umfang und 

Schwierigkeit der Sache stehen. Dabei gehe es aber nicht 

darum, dem Berater eine bindende Bearbeitungszeit 

vorzugeben, die er zur Vermeidung von Honorarnachtei-

len nicht überschreiten darf. Da Tempo und Arbeitsweise 

der Leistenden im Allgemeinen unterschiedlich sind, 

seien auch Differenzen bei der Dauer der Bearbeitung 

grundsätzlich hinzunehmen.  

 

Allerdings müsse der nachgewiesene Zeitaufwand zu-

mindest in einem angemessenen Verhältnis zu Schwie-

rigkeit, Umfang und Dauer der zu bearbeitenden Angele-

genheit stehen. Für das Gericht war nicht ersichtlich, dass 

der zeitliche Aufwand für die zugesprochenen Positionen 

1) und 4) vom Kläger in unvertretbarer Weise in die 

Länge gezogen worden war. 

 

Praxistipp: 

 

Eine Abrechnung nach (vereinbarten) Stundensätzen 

birgt immer Risiken. Sorgfältige Zeiterfassungen können 

diese Risiken minimieren. Ob sie im Streitfall von einem 

Gericht als aussagekräftig genug eingestuft werden, ist 

aber offen. Deshalb empfiehlt sich bei der Abrechnung 

eines vereinbarten Stundensatzes, in die Vergütungsver-

einbarung eine Klausel aufzunehmen, wonach die in 

Rechnung gestellten Zeiten als anerkannt gelten, wenn 

der Auftraggeber nicht innerhalb einer großzügig zu 

bemessenden Frist widerspricht. 

 

Gleichzeitig sollte sich der Steuerberater im Rahmen der 

Vereinbarung verpflichten, in kurzen Abständen (z. B. 

monatlich) abzurechnen und der Rechnung eine Leis-

tungsübersicht über die abgerechneten Stunden beizufü-

gen. Auch in den monatlichen Rechnungen selbst sollte 

auf die Rechtsfolge (Anerkenntnis) nochmals ausdrück-

lich hingewiesen werden, da entsprechende Klauseln nur 

dann einer gerichtlichen Nachprüfung standhalten wer-

den, wenn sie hinreichend transparent sind (vgl. hierzu 

Feiter, Die neue Steuerberatervergütungsverordnung, 

§ 4 StBVV, Rz. 123 f., und Bonner Handbuch der Steu-

erberatung, § 4 StBVV, Rz.16 ff.). 

 

(Quelle: Verbandsmitteilungen 04/14, Steuerberater-

verband Düsseldorf e.V., S. 32 f) 

 

 

III. Ausbildung/Fortbildung 

26. Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ 

hier: Prüfungstermine und Anmeldefristen 

1. Zwischenprüfung 2016 

 

am 07.03.2016, dezentral an den jeweiligen Orten der 

Oberstufenzentren.

Mit Schreiben vom 05.11.2015 wurden die betreffenden 

Ausbildungsbetriebe gebeten, die Auszubildenden zur 

Teilnahme an der Zwischenprüfung anzumelden.  

 

Anmeldeschluss: 15.12.2015 

 

2. Abschlussprüfungen 

 

2.1 Abschlussprüfung Herbst/Winter 2015/16 

 

- mündlicher Teil: 25.01.2016 –  29.01.2016. 

 

 

2.2 Abschlussprüfung – Frühjahr/Sommer 2016 

 

- schriftlicher Teil: 26.04./27.04.2016 

- mündlicher Teil: 20.06.2016 – 08.07.2016. 

 

Die Ausbildungsabschlussfeier findet am 16.07.2016 im 

Inselhotel Potsdam-Hermannswerder statt. 

 

Anmeldeschluss: 31.01.2016 

 

Die betreffenden Ausbildungsbetriebe wurden mit 

Schreiben vom 16.11.2015 aufgefordert, die Auszubil-

denden zur Teilnahme an der Abschlussprüfung – Som-

mer 2016 – anzumelden. 

 

In diesem Zusammenhang werden die Ausbildungsbe-

triebe, deren Auszubildende vorzeitig an dieser Ab-

schlussprüfung teilnehmen wollen, gebeten, umgehend 

die erforderlichen Anmeldeunterlagen bei der Kammer-

geschäftsstelle anzufordern. 

 

2.3 Abschlussprüfung – Herbst/Winter 2016/17 

 

- schriftlicher Teil: am 29.11./30.11.2016 

- mündlicher Teil: 25.01.2017 – 30.01.2017. 

 

Anmeldeschluss: 31.08.2016 

 

Ausbildungsbetriebe, deren Auszubildende vorzeitig an 

der Abschlussprüfung – Herbst/Winter 2016/17 – teil-

nehmen wollen, haben die Möglichkeit, ab Monat Mai 

2016 die erforderlichen Anmeldeunterlagen bei der Ge-

schäftsstelle der Steuerberaterkammer Brandenburg anzu-

fordern. 

 

 

27. Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ 

hier: Prüfungstermine und Anmeldefristen 

Fortbildungsprüfung 2016/17 

 

Der schriftliche sowie der mündliche Teil der Fortbil-

dungsprüfung 2016/17 werden voraussichtlich wie folgt 

stattfinden: 

 

- schriftlicher Teil: 07.12./08.12./09.12.2016 

- mündlicher Teil: Anfang April 2017 

 

Anmeldeschluss: 15.09.2016 
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Die erforderlichen Anmeldeformulare können sowohl bei 

der Kammergeschäftsstelle angefordert als auch dem 

Internet unter www.stbk-brandenburg.de entnommen 

werden. 

 

Die Termine für den schriftlichen Teil der Fortbildungs-

prüfung der nächsten Jahre wurden wie folgt festgelegt: 

 

Fortbildungsprüfung 2017/2018 

- schriftlicher Teil: 06.12./07.12. und 08.12.2017 

- mündlicher Teil: Anfang April 2018 

 

Fortbildungsprüfung 2018/19 

- schriftlicher Teil: 12.12./13.12. und 14.12.2018 

- mündlicher Teil: Anfang April 2019 

 

 

28. Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn 

und Gehalt“ 

hier: Prüfungstermine und Anmeldefristen 2016 

Die Fortbildungsprüfung findet voraussichtlich wie folgt 

statt:  

 

- schriftlicher Teil: 19.10.2016 

- mündlicher Teil: Anfang Januar 2017 

 

Der schriftliche sowie der mündliche Teil der Fortbil-

dungsprüfung werden in Potsdam durchgeführt.  

 

Anmeldeschluss: 31.08.2016 

 

Anmeldeformulare zur Fortbildungsprüfung sind auf 

unserer Homepage unter http://www.stbk-branden-

burg.de/Wie-werde-ich.../Fachassistent-fuer-Lohn-und 

Gehalt herunterzuladen.  

 

Lehrgänge in Vorbereitung auf die Fortbildungsprüfung 

zum/zur Fachassistent/in Lohn und Gehalt werden nach 

unserer Kenntnis von folgenden Institutionen angeboten: 

 

GFS 

Steuer- und Wirtschaftsfachschule GmbH 

Ansbacher Straße 16 

10787 Berlin 

Telefon: (030) 23634999  

 

Schulungsort: 10787 Berlin, Ansbacher Straße 16 

steufa@gfs.eu 

 

FSB GmbH 

Fachinstitut für Steuerrecht und Betriebswirtschaft 

Littenstraße 10 

10179 Berlin 

Tel.: 030/887193-0 

Schulungsort: 10179 Berlin, Littenstraße 10 

info@fsb-fachinstitut.de 

 

Interessenten wenden sich bitte direkt an die vorgenann-

ten Institutionen.  

 

 

29. Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ 

Schulbegleitender Unterricht und prüfungsvor-

bereitender Unterricht 

Im I. Halbjahr 2016 werden nachfolgende Lehrgänge für 

die Auszubildenden im o. a. Ausbildungsberuf angebo-

ten: 

 

- Schulbegleitender Unterricht für das 1. Ausbil-

dungsjahr 

 

Zeit: vom 30.01.2016 bis 11.06.2016 

jeweils  einmal monatlich samstags, 

(außer Monat Februar) 
Ort:  Potsdam 
 

- Anmeldeschluss: 11.01.2016 

 

- Schulbegleitender Unterricht für das 2. Ausbil-

dungsjahr 

 

Zeit: vom 19.03.2016 bis 25.06.2016 

jeweils einmal monatlich samstags 
Ort:  Potsdam 
 

- Anmeldeschluss: 07.03.2016 

 

- Kompaktseminar in Vorbereitung der schriftlichen 

Abschlussprüfung – Sommer 2016 

 

Zeit: vom 01.02.2016 bis 05.02.2016 

Wochenkurs 
Ort:  Potsdam 
 

Anmeldeschluss verlängert bis: 11.01.2016 

 

- Vorbereitungslehrgang auf die Zwischenprüfung 

2016 

 

Zeit: am 13.02.2016, 20.02.2016 und 27.02.2016 

(3 Samstage) 
Ort: Potsdam 
 

Anmeldeschluss:  01.02.2016 

 

- Seminar „Klausurentraining“ in Vorbereitung der 

schriftlichen Abschlussprüfung – Sommer 2016  

 

Zeit: vom 11.03.2016 bis 12.03.2016 

Ort:  Potsdam 
 

Anmeldeschluss: 29.02.2016 

 

- Seminar in Vorbereitung auf  den mündlichen Teil 

der Abschlussprüfung – Sommer 2016 

 

Zeit: vom 18.06.2016  

Ort: Potsdam 
 

Anmeldeschluss: 06.06.2016 

 

Für die genannten Crash-Kurse werden Anmeldungen 

entgegengenommen. 

 

http://www.stbk-branden-burg.de/Wie-werde-ich.../Fachassistent-fuer-Lohn-und
http://www.stbk-branden-burg.de/Wie-werde-ich.../Fachassistent-fuer-Lohn-und
mailto:steufa@gfs.eu
mailto:info@fsb-fachinstitut.de
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30. Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ 

hier: Die aktuelle Ausbildungssituation 

Aufgrund der demografischen Entwicklung hat sich bun-

desweit im Jahr 2015/16 die Zahl der Schulabsolventin-

nen und -absolventen im Vergleich zum Jahr 2000/2001 

auf ca. 56% verringert.  

 

In den nächsten Jahren werden qualifizierte Fachkräfte 

für die Wettbewerbsfähigkeit der Kanzleien von größter 

Bedeutung sein. Die Sicherung qualifizierter Fachkräfte 

wird deshalb für das Fortbestehen unserer Kanzleien und 

die Zukunft des Berufsstandes lebenswichtig werden.  

 

Die Anforderungen an den Steuerberater steigen durch 

 

- Digitalisierung der Arbeitsprozesse 

- zunehmende Konkurrenz durch andere Berufe 

- weitere Spezialisierung der Tätigkeiten verbunden mit 

neuen Arbeitsfeldern. 

 

Per 31.12.2014 waren bundesweit 6.525 Ausbildungs-

verhältnisse neu eingetragen worden. Das waren im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum 26 Ausbildungsverhältnis-

se weniger. Dies entspricht einem Rückgang von 0,4 %. 

 

Die Gesamtzahl der Ausbildungsverhältnisse betrug per 

31.12.2014 bundesweit 18.374. Im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum waren dies 498 Ausbildungsverhältnisse 

mehr  = + 2,8 %.  

 

Aufgrund der Ausbildungsbereitschaft unserer Mitglieder 

konnten derzeit für das Ausbildungsjahr 2015/16 insge-

samt 122 Ausbildungsverhältnisse neu eingetragen wer-

den. Dies sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum  

15 Ausbildungsverhältnisse weniger, dass entspricht 

einem Rückgang von 10,3 %. Auch in diesem Jahr konn-

ten bedauerlicherweise 16 Ausbildungsplätze nicht be-

setzt werden, da geeignete Ausbildungsplatzbewerber 

fehlten. 

 

Von den neueingetragenen Ausbildungsverhältnissen 

wurden 6 Ausbildungsverhältnisse bereits vor Beginn der 

Ausbildung abgebrochen. Des Weiteren wurden 8 Aus-

bildungsverhältnisse in der Probezeit vorzeitig beendet.  

 

Der vorzeitige Abbruch der Ausbildung ist wie in den 

vergangenen Jahren auch in diesem Jahr ein Problem. 

Nach wie vor ist bei der Analyse der Gründe für den 

vorzeitigen Abbruch festzustellen, dass Auszubildende 

erst nach Beginn der Ausbildung feststellen, dass der 

gewählte Beruf nicht den Vorstellungen der Auszubil-

denden entspricht bzw. dass der Auszubildende für den 

Ausbildungsberuf nicht geeignet ist und deshalb die 

Ausbildung in der Probezeit beendet werden muss. 

 

Deshalb möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass 

Schülerpraktika Abhilfe schaffen können, um dieser 

Tatsache entgegen zu wirken.  Denn bereits während 

eines Praktikums können die Ausbildungsplatzbewerber 

feststellen, was in der Ausbildung auf sie zukommt und 

ob der Beruf des Steuerfachangestellten den Erwartungen 

 

entspricht. Der Ausbilder kann gleichzeitig im Vorfeld 

prüfen, ob eine Eignung für den Ausbildungsberuf vor-

liegt. 

 

Derzeit sind 280 Ausbildungsverhältnisse im Zuständig-

keitsbereich registriert. Davon verfügen 201 Auszubil-

dende = 71,8% über die Allgemeine Hochschulreife als 

schulische Vorbildung. 

 

Der Beruf des Steuerfachangestellten wird nach wie vor 

vorrangig von Frauen erlernt. Von 280 Auszubildenden 

sind es 190 Frauen = 67,9 %, die derzeit den Beruf des 

Steuerfachangestellten erlernen. 

 

Im Berichtszeitraum  sind zwei Abschlussprüfungen und 

eine Zwischenprüfung durchgeführt worden. Die Ergeb-

nisse der Zwischenprüfung 2015 sind im Vergleich zum 

Vorjahr nahezu gleich geblieben. 

 

Am 24.11./25.11.2015 wurden die schriftlichen Ab-

schlussprüfungen bereits zum achten Male in Folge im 

Rahmen des Klausurenverbundes, an welchem sich der-

zeit 13 Regionalkammern beteiligen, durchgeführt. Hier 

ist im Vergleich zu früheren Jahren festzustellen, dass 

bessere Ergebnisse erzielt wurden.  

 

In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben, 

dass diese Ergebnisse aufgrund der guten Arbeit der 

Fachlehrer an den Berufsschulen und sicherlich auch 

durch den schulbegleitenden Unterricht erreicht worden 

sind. 

 

Regelmäßig werden nach Bestehen der mündlichen Ab-

schlussprüfung durch die Kammer Umfragen zur Berufs-

ausbildung durchgeführt. Diese haben ergeben, dass sich 

die Prüfungsabsolventen mehrheitlich positiv über die 

Berufsausbildung äußern. Erfreulicherweise konnte fest-

gestellt werden, dass ca. 90% der Prüfungsabsolventen im 

steuerberatenden Beruf verbleiben. Die gleiche Anzahl 

der Absolventen würden den Ausbildungsberuf weiter-

empfehlen. Wichtig ist festzustellen: Nahezu 100 % der 

Azubis finden einen Arbeitsplatz! 

 

 

31. Ausbildungsmarketing der Steuerberaterkam-

mer Brandenburg 

Durch den Rückgang der Ausbildungsplatzbewerber – bei 

gleichzeitig teilweiser Zunahme der Ausbildungsplätze – 

hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt stark verän-

dert.  

 

Für eine Berufsausbildung werden bis zum Jahre 2020 ca. 

20% weniger Schüler zur Verfügung stehen. Des Weite-

ren stehen wir trotz  der attraktiven Aus- und Fortbil-

dungsmöglichkeiten im steuerberatenden Beruf in Kon-

kurrenz zu anderen ebenfalls anspruchsvollen Berufen. 

Für die Praxen erfordert deshalb die Sicherung des quali-

fizierten Mitarbeiternachwuchses in den nächsten Jahren 

besondere Anstrengungen. 
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Die geschilderte Situation macht deutlich, dass der Be-

rufsstand der Steuerberater auch weiterhin für den Aus-

bildungsberuf werben müsse. Es ist immer wieder festzu-

stellen, dass der Beruf des Steuerfachangestellten relativ 

unbekannt ist und zum Teil falsche Vorstellungen davon 

bestehen. 

 

Es ist wichtig, den Ausbildungsberuf „Steuerfachange-

stellte/r“ bei potenziellen Ausbildungsplatzbewerbern 

bekannt zu machen, Schulkontakte zu Gymnasien, Real- 

und Gesamtschulen im Land Brandenburg zu nutzen und 

auf regionalen und überregionalen Messen sowie bei den 

Agenturen für Arbeit bzw. den Berufsbildungszentren 

das Berufsbild vorzustellen. 

 

Dieses Ziel unterstützt die Steuerberaterkammer Bran-

denburg durch vielfältige Initiativen. Im Jahr 2015 sind 

deshalb nachfolgende Aktivitäten durch die Steuerbera-

terkammer Brandenburg durchgeführt worden: 

 

- Im Jahr 2015 war die Steuerberaterkammer Branden-

burg auf insgesamt 12 regionalen Ausbildungsmessen 

vertreten, um den Ausbildungsberuf „Steuerfachange-

stellte/r“ interessierten Ausbildungsplatzbewerbern 

vorzustellen. Wir wurden dabei durch engagierte 

Kammermitglieder sowie Schulpaten tatkräftig unter-

stützt. 

 

- Die Steuerberaterkammer hat am 15.09.2015 am Ko-

pernikus-Gymnasium in Blankenfelde anlässlich der 

dortigen Berufsinformationstage zwei Vorträge zwecks 

Vorstellung des Ausbildungsberufes „Steuerfachange-

stellte/r“ gehalten. Daran nahmen insgesamt 45 Schüler 

teil. 

 

- Am 02.10.2015 war die Kammer zur 18. Bernauer 

Ausbildungs- und Studienbörse eingeladen. Dort hatte 

die Standbesetzung, Frau Péronne und Frau Tilg, die 

Möglichkeit, zahlreichen Messebesuchern den Ausbil-

dungsberuf vorzustellen. 

 

- Anlässlich der Messe „parentum“, welche am 

10.10.2015 in Potsdam durchgeführt wurde, konnte die 

Standbesetzung, Herr Kämpfert und Frau Tilg, zahlrei-

che Ausbildungsplatzbewerber und deren Eltern begrü-

ßen und den Ausbildungsberuf vorstellen. 

 

- Am 13.11.2015 und 14.11.2015 hatte die Kammer die 

Möglichkeit, an der überregionalen Messe „Einstieg 

Abi“ im Messezentrum Berlin teilzunehmen. Die 

Standbesetzung, Frau Péronne und Frau Tilg, infor-

mierten hier interessierte Schülerinnen und Schüler 

über den Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ 

sowie über  mögliche Entwicklungschancen hinsicht-

lich der Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ bis 

zum Steuerberater. 

 

- Im ersten Halbjahr 2016 sind weitere Informationsver-

anstaltungen in den Berufsinformationszentren der 

Agenturen für Arbeit im Land Brandenburg geplant. 

 

Im Hinblick auf das kommende neue Ausbildungs-

jahr 2016/17 möchten wir noch einmal auf unsere 

Ausbildungsplatzbörse hinweisen! Wir bitten alle 

Kanzleien, welche einen Ausbildungsplatz zur Verfü-

gung stellen, bereits jetzt ihr Ausbildungsplatzangebot 

auf unserer Homepage zu veröffentlichen! 

 

 

32. Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 

2016 beginnt jetzt! 

Eine der wichtigsten Einstellungsvoraussetzungen für 

Auszubildende in unserem Bereich ist die schulische 

Qualifikation. Glücklicherweise gelingt es nach wie vor 

den meisten Kolleginnen und Kollegen, entsprechende 

Kandidaten zu finden. Heutzutage wird jedoch in immer 

mehr Ausbildungsberufen eine hohe schulische Bildung 

vorausgesetzt – Abiturienten sind daher begehrt. Es ist 

wichtig, entsprechend früh mit der Bewerbersuche zu 

beginnen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, im 

kommenden Jahr eine/n Auszubildende/n einzustellen, 

dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. 

 

Schüler beginnen traditionell mit dem Beginn des letzten 

Schuljahres mit der intensiven Suche nach einem Ausbil-

dungsplatz. Im Allgemeinen kann man sagen: Je moti-

vierter und engagierter ein Schüler ist, desto eher wird er 

oder sie sich mit der eigenen beruflichen Zukunft aus- 

einandersetzen. Sie als potentieller zukünftiger Arbeitge-

ber sollten sich daher bereits heute „ins Spiel bringen“. 

Dabei ist es unerheblich, ob Sie bereits heute zu 100% die 

Möglichkeit haben, im kommenden Jahr einen Ausbil-

dungsplatz zur Verfügung zu stellen. Starten Sie jetzt 

mit dem Angebot an Praktikumsplätzen für die Win-

terferien. Die Jugendlichen lernen so den Büroalltag und 

das zukünftige Arbeitsumfeld kennen. Sie lernen im Ge-

genzug den potentiellen Auszubildenden als Menschen 

kennen und können Faktoren wie Verlässlichkeit, Pünkt-

lichkeit und die Integration ins Team beurteilen. Eine 

bessere Basis für eine fundierte und zukunftsträchtige 

Entscheidung gibt es kaum. Vielleicht ist dadurch bereits 

nach kürzester Zeit ein Ausbildungsvertrag für 2016 

geschlossen. 

 

Sollten Sie für sich zu dem Schluss kommen, dass Sie 

keinen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, 

haben Sie jedoch einem jungen Menschen bei der Ent-

scheidungsfindung für die eigene berufliche Zukunft 

geholfen. Denn für die Jugendlichen ist der erste Einblick 

in die künftige Arbeitswelt extrem wichtig, um zu ent-

scheiden, ob der gewählte Bereich den eigenen Neigun-

gen und Fähigkeiten entspricht. Eine Ausbildungsstelle 

werden gute Schülerinnen und Schüler dann relativ un-

problematisch finden, traditionell herrscht in unserem 

Bereich bekanntlich ein Stellenüberhang. Sie persönlich 

investieren heute jedoch wesentlich weniger Zeit und 

Energie mit der Suche und der Betreuung eines Prakti-

kanten. Nutzen Sie die Chance, die sich Ihnen heute bie-

tet! 

 

Sollte für Sie bereits feststehen, dass Sie im kommenden 

Jahr ausbilden wollen, dann sind Sie in jedem Fall bereits 

jetzt gefordert. Die Empfehlung, Pratikumsplätze anzu-

bieten, gilt für Sie gleichermaßen. Ist der oder die künfti-

ge Auszubildende dann gefunden, sollte der Ausbil-

dungsvertrag zügig geschlossen werden. Gelegentlich 

wird als Argument gegen den frühzeitigen Vertragsab-
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schluss das Risiko genannt, der oder die Auszubildende 

könne sich in der Zwischenzeit für eine andere Stelle 

oder für ein Studium entscheiden. Diese Gefahr besteht 

natürlich immer. Die Alternative wäre allerdings, erst 

kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres mit der Suche zu 

beginnen. Die Wahrscheinlichkeit, Ihren Wunschkandi-

daten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu finden, dürfte 

wesentlich größer sein als das Risiko des Abspringens 

des/der Auszubildenden bei frühzeitigem Vertragsab-

schluss. 

 

 

33. Aus- und Fortbildung 

hier: Förderungsmöglichkeiten 

a) Informationen der Bundesagentur für Arbeit zu aus-

bildungsbegleitenden Hilfen (abH) 

 

Defiziten in den berufstheoretischen Leistungen der Aus-

zubildenden kann mit ausbildungsbegleitenden Hilfen 

(abH) entgegengewirkt werden. Hierzu informiert die 

Bundesagentur für Arbeit wie folgt: 

 

Was sind ausbildungsbegleitende Hilfen? 

Die Leistung zielt darauf ab, Jugendlichen, die besonde-

rer Hilfen bedürfen, durch Förderung des Erlernens von 

Fachtheorie, Fachpraxis, Stützunterricht zum Abbau von 

Bildungsdefiziten sowie durch sozialpädagogische Be-

gleitung die Fortsetzung sowie den erfolgreichen Ab-

schluss einer erstmaligen betrieblichen Berufsausbildung 

zu ermöglichen, ausbildungsbegleitende Hilfen gehen 

über betriebs- und ausbildungsübliche Inhalte hinaus. 

 

Wer bietet abH an? 

abH werden von Bildungsträgern angeboten, die sich 

zuvor über eine öffentliche Ausschreibung der Bun-

desagentur für Arbeit (BA) dafür beworben haben. Die 

BA beauftragt diese Bildungsträger mit der Durchfüh-

rung der abH.  

 

Wer darf an abH teilnehmen? 

Alle Auszubildenden mit Bildungsdefiziten, Lücken in 

Fachtheorie und Fachpraxis, Lernhemmungen, Prüfungs-

ängsten, Sprachproblemen und Schwierigkeiten im sozia-

len Umfeld. 

 

Was leistet abH? 

Stütz- und Förderunterricht in kleinen Gruppen mit er-

fahrenen Pädagogen zur Aufarbeitung von schulischen 

Defiziten, Einübung und Vertiefung des Unterrichtsstoffs 

der Berufsschule, Hausaufgabenhilfe, Hilfe bei individu-

ellen Lernschwächen sowie Prüfungsvorbereitung. 

 

Wann findet abH statt? 

Nach Vereinbarung (einmal oder mehrmals wöchentlich, 

mindestens drei und höchstens acht Stunden pro Woche, 

in der Regel für die Dauer eines Jahres).  

 

Wer trägt die Kosten? 

Die Kostenfragen werden durch die Arbeitsagentur gere-

gelt. Dem Ausbildungsbetrieb entstehen keine Kosten. 

 

Eventuell anfallende Fahrtkosten werden dem Auszubil-

denden erstattet. 

 

Wie wird abH beantragt? 

Unter Beifügung verschiedener Unterlagen (Berufsaus-

bildungsvertrag, Einverständniserklärung des Ausbilders, 

Zeugnis der zuletzt besuchten Schule, Berufsschulzeug-

nis, Zwischenprüfungszeugnis und ggf. Nachweis über 

nicht bestandene Prüfung sowie verlängerter Berufsaus-

bildungsvertrag) stellt der Auszubildende bei der für ihn 

zuständigen Arbeitsagentur, Abteilung Berufsberatung, 

den entsprechenden Antrag. 

 

Weitere Auskünfte erteilt die örtliche Agentur für Arbeit. 

 

b) Begabtenförderung berufliche Bildung 

 

Das Förderprogramm der Bundesregierung „Begabten-

förderung berufliche Bildung“ unterstützt gezielt begabte 

junge Absolventinnen und Absolventen einer Berufsaus-

bildung, die ihre Leistungsfähigkeit und Begabung durch 

besondere Leistungen nachgewiesen und das 25. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, mit einem Weiterbil-

dungsstipendium. 

 

Die Voraussetzungen für eine Aufnahme sind eine 

Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten bzw. 

mit mindestens der Durchschnittsnote 1,9 oder eine be-

sonders erfolgreiche Teilnahme an einem bundesweiten 

beruflichen Leistungswettbewerb oder begründeten Vor-

schlag des Arbeitgebers. 

 

Über einen Zeitraum von maximal drei Jahren können 

Stipendiatinnen und Stipendiaten Zuschüsse von jährlich 

bis zu 2.000,00 EUR für anspruchsvolle Weiterbildungen 

beantragen; in drei Jahren insgesamt 6.000,00 EUR. Der 

Eigenanteil beträgt 10%  der Kosten pro Maßnahme. 

 

Weitere Informationen unter: 

www.begabtenfoerderung.de.  

 

c) Aufstiegsstipendium 

 

Das Aufstiegsstipendium ermöglicht Menschen, die ihre 

besondere Leistungsfähigkeit in Ausbildung und Beruf 

nachdrücklich unter  Beweis gestellt haben, ein Stipendi-

um für ein Erststudium in Vollzeit oder berufsbegleitend 

an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-

le. Dieses Programm sieht keine Altersgrenze vor! 

 

Die Voraussetzungen für eine Bewerbung sind: 

 

 eine Berufsabschlussprüfung oder eine Aufstiegsfort-

bildung mit mindestens 87 Punkten bzw. mit mindes-

tens der Durchschnittsnote 1,9 oder eine besonders er-

folgreiche Teilnahme an einem bundesweiten berufli-

chen Leistungswettbewerb oder begründeter Vor-

schlag des Arbeitgebers 

http://www.begabtenfoerderung.de/


Seite 24  StBK Brandenburg – Mitteilungsblatt 04/15 

 

 eine mindestens zweijährige Berufserfahrung (ohne 

Ausbildungszeit) zum Zeitpunkt der Teilnahme am 

Bewerbungsverfahren. 

 

 noch kein Hochschulabschluss (für bereits Studieren-

de: Eine Bewerbung ist vor Beendigung des zweiten 

Fachsemesters noch möglich) 

 

 nachweisliche besondere Leistungsfähigkeit in Aus-

bildung und Beruf. 

 

Weitere Informationen unter www.aufstieg-durch-

bildung.info. 

 

 

34. Ausbildungsvergütung  

Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellte/r“ –  

Empfehlung des Vorstandes der Steuerberater-

kammer Brandenburg über die Erhöhung der  

Ausbildungsvergütungen 

 

Die Praxis zeigt, dass für die Attraktivität der Ausbil-

dungsvergütungssätze eine nicht zu unterschätzende 

Rolle spielt. 

 

Die Tatsache, dass die derzeit empfohlenen Vergütungs-

sätze im Vergleich zu den Konkurrenzberufen sowie 

auch zu anderen Regionalkammern zum Teil deutlich 

abweichen, hat den Vorstand zu einer Überprüfung ver-

anlasst. Im Ergebnis dessen empfiehlt der Vorstand der 

Steuerberaterkammer Brandenburg ab 01.01.2016 fol-

gende Mindestausbildungssätze als angemessen: 

 

1. Ausbildungsjahr:  EUR 550,00 

2. Ausbildungsjahr:  EUR 650,00 

3. Ausbildungsjahr:  EUR 750,00 

 

Die empfohlenen Ausbildungsvergütungen gelten für 

Ausbildungsverträge mit Ausbildungsbeginn ab 

01.01.2016. 

 

Der Vorstand hatte zuletzt zum 01.01.2015 eine Anpas-

sung der Ausbildungsvergütungssätze empfohlen. 

 

Dabei gilt auch weiterhin, dass Ausbildungsvergütungen 

im Einzelfall auch bis zu 20% geringer als die von der 

Kammer als angemessen bezeichneten monatlichen Ver-

gütungssätze festgelegt werden dürfen. Diese Begren-

zung, d. h. die Unzulässigkeit einer Unterschreitung um 

mehr als 20%, wurde durch das Bundesarbeitsgericht mit 

Urteil vom 30.09.1998 – 5 AZR 690/97 – bestätigt 

(BB1999, Seite 162). 

 

 

35. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an 

Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei 

notwendiger auswärtiger Unterkunft 

(RL-Unterkunft-RL-UV) 

 

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, 

dass ab 01.08.2015 eine neue „Richtlinie zur Gewährung 

von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufs-

schüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL-Unterkunft-

RL-UV) in Kraft getreten ist.  

 

Die Fundstelle auf den Internetseiten des MBJS lautet 

wie folgt: 

 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5l

bm1.c.49016.de  

 

Ein Antragsformular als auch ein Merkblatt sind dort 

ebenfalls hinterlegt. 

 

Der dazugehörige Flyer befindet sich auf der folgenden 

Internetseite: 

 

www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.27

7143.de 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

 

36. Fortbildungsprüfung zum/zur Fachassistent/in 

Lohn und Gehalt 

hier: Prüfungsergebnisse  

Der schriftliche Teil der Fortbildungsprüfung 2015 wurde 

am 14.10.2015 in Potsdam durchgeführt.  

 

Der mündliche Teil dieser Fortbildungsprüfung fand am 

14.12. und 15.12.2015 ebenfalls in Potsdam statt.  

 

Im Zuständigkeitsbereich der Steuerberaterkammer 

Brandenburg wurde dabei folgendes Ergebnis erzielt:  

 

Zahl der Teil-

nehmer 

23  

Rücktritt vor 

schriftl. Prüf 

2  

bestanden 17 

 

 

Note 1 - 

 

 

Note 2 - 

 

 

Note 3  

 

 

Note 4   

 

 

nicht bestanden 4 

 

 

davon schriftlich 4 

 

 

davon mündlich  

 

 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.277143.de
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.277143.de
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Der Präsident der Steuerberaterkammer Brandenburg, 

Herr Reinhard Meier, hat folgenden Prüfungsteilnehmern 

seine Glückwünsche zur bestandenen Prüfung übermit-

telt:  

 

Benz, Doreen   Braun, Annette 

Faulstich, Sylvia    Heinrichs, Sarah 

Fischer-Hampel, Birgit  Lademann, Kerstin 

Kschiwan, Nancy  Neumann, Bianca  

Postolaki, Anna   Rieseberg, Kathrin  

Schramm, Katrin   Schulz, Kerstin 

Schulze, Sabrina   Spender, Simon 

Waldinger, Mandy  Wienandt, Nancy 

Zerbs, Christian. 

 

Die Ergebnisse der erstmals durchgeführten Fortbil-

dungsprüfung, in der fundiertes Fachwissen in der Lohn- 

und Gehaltsrechnung und angrenzender Fachgebiete 

nachzuweisen ist, zeigen, dass auch diese Prüfung ein 

hohes fachliches Niveau eigen ist und sie entsprechende 

Anforderungen an die Teilnehmer stellt.  

 

 

 

IV. Steuerrecht/Zivil- und Handels-

recht/Arbeitsrecht 

37. Zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen im 

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit 

Schreiben vom 21. Mai 2015 den Starttermin für das 

Verfahren der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen 

im Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren auf den 1. Oktober 

2015 festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt können die Arbeit-

nehmer den Antrag auf Gewährung eines Freibetrags 

nach § 39a EStG für einen Zeitraum von längstens zwei 

Kalenderjahren mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 

bei ihrem Wohnsitzfinanzamt stellen. 

 

Nach Ablauf der zweijährigen Gültigkeitsdauer kann für 

die darauffolgenden zwei Jahre die weitere Berücksichti-

gung des Freibetrags mit einem vereinfachten Antrag auf 

Lohnsteuer-Ermäßigung erreicht werden. Haben sich die 

maßgeblichen Verhältnisse für den Lohnsteuerabzug des 

Arbeitnehmers nicht verändert, so kann auf nähere An-

gaben verzichtet werden. 

 

Der Arbeitnehmer kann eine Änderung des Freibetrags 

innerhalb des zweijährigen Gültigkeitszeitraums gem. 

§ 39a Abs. 1 Satz 4 EStG beantragen, wenn sich die 

Verhältnisse zu seinen Gunsten ändern. Der Arbeitneh-

mer ist allerdings verpflichtet, eine Änderung zu seinen 

Ungunsten bei seinem Finanzamt anzuzeigen (gem. § 39a 

Abs. 1 Satz 5 EStG).  

 

In bestimmten Fällen löst die Inanspruchnahme eines 

Freibetrags eine Pflichtveranlagung aus, jedoch nicht bei 

der Freibetragsermittlung für behinderte Menschen und 

Hinterbliebene (keine Nennung des § 39a Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 EStG  in § 46 Abs. 2 Nr. 4 EStG). 

 

 

38. Beiträge an berufsständische Versorgungswerke 

Die Finanzverwaltung hat im Bereich einer Steuerbera-

terkammer auf die folgend dargestellte Problematik hin-

gewiesen, die grundsätzlich auch bundesweit auftreten 

kann. Wir bitten daher um Beachtung. 

 

Seit Einführung des Alterseinkünftegesetzes wurden 

vielfach Fehleintragungen bei den Aufwendungen zur 

Basisversorgung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG) in 

den Steuererklärungsformularen festgestellt. Betroffen 

sind die Altersvorsorgeaufwendungen von Arbeitneh-

mern, die Beiträge an berufsständische Versorgungswer-

ke entrichten, wie z. B. auch Rechtsanwälte, Steuerbera-

ter und Wirtschaftsprüfer. 

 

Durch falsche Eintragungen in den Zeilen 4 bis 9 der 

Anlage Vorsorgeaufwand werden Altersvorsorgeaufwen-

dungen in unzutreffender Höhe, teilweise doppelt berück-

sichtigt. Eintragungen der Beiträge zu berufsständischen 

Versorgungswerken sind wie folgt vorzunehmen: 

 

a) Der Arbeitgeber behält den Arbeitnehmeranteil ein 

und führt den Gesamtbetrag (Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberanteil) an die Versorgungseinrichtung ab 

(sog. Firmenzahler) 

 

Die jeweiligen Beitragsanteile werden in den Nr.  

22 b) und 23 b) der Lohnsteuerbescheinigung aus-

gewiesen und sind in die Zeilen 4 (Arbeitnehmeran-

teil) und 8 (Arbeitgeberanteil) der Anlage Vorsorge-

aufwand zu übernehmen. Keinesfalls darf der Ge-

samtbetrag zusätzlich in die Zeile 5 eingetragen 

werden. 

 

b) Der Arbeitgeber überweist den Arbeitgeberanteil 

monatlich als zweckgebundenen Zuschuss an den 

Arbeitnehmer, der selbst den Gesamtbetrag (Arbeit-

nehmer- und Arbeitgeberanteil) an die Versor-

gungseinrichtung entrichtet (sog. Selbstzahler). 

 

Bis einschließlich VZ 2014 darf in der Lohnsteuer-

bescheinigung unter den Nr. 22 b) und 23 b) weder 

der Arbeitnehmer- noch der Arbeitgeberanteil aus-

gewiesen werden. Möglich ist ggf. nur eine freiwil-

lige Eintragung des Arbeitgeberzuschusses in den 

nicht amtlich belegten Zeilen. In Zeile 5 der Anlage 

Vorsorgeaufwand ist der Arbeitnehmeranteil und in 

Zeile 9 der Arbeitgeberzuschuss einzutragen. Die 

Beträge sind ggf. aus der Papierbescheinigung der 

Versorgungseinrichtung zu entnehmen. 

 

Ab VZ 2015 ist bei Selbstzahlern der Arbeitgeber-

zuschuss unter Nr. 22 b) der Lohnsteuerbescheini-

gung und in Zeile 8 der Anlage Vorsorgeaufwand 

einzutragen. Der Arbeitnehmeranteil ist weiterhin 

nicht unter Nr. 23 b) der Lohnsteuerbescheinigung 

einzutragen. In der Anlage Vorsorgeaufwand ist er 

wie bisher in Zeile 5 einzutragen. 
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39. Umsatzsteuerliche Behandlung von Saunaleis-

tungen  

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben 

vom 21. Oktober 2015 erneut zu der umsatzsteuerrechtli-

chen Behandlung von Saunaleistungen Stellung genom-

men. 

 

Mit BMF-Schreiben vom 28. Oktober 2014 wurde gere-

gelt, dass ab dem 1. Juli 2015 alle Saunaleistungen dem 

Regelsteuersatz von 19 % zu unterwerfen sind. Damit 

wurde die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung, 

dass auch eine Sauna „allgemeinen Heilzwecken dienen 

kann“ und hierauf der ermäßigte Steuersatz von 7 % 

anzuwenden ist, verworfen.  

 

Nach der Veröffentlichung des BMF-Schreibens stellte 

sich die Frage, wie das Gesamtentgelt für Übernach-

tungsleistungen und Saunanutzung aufzuteilen ist. Mit 

dieser Frage befasst sich das heute veröffentlichte BMF-

Schreiben. 

 

Werden nach dem 1. Juli 2015 Beherbergungsleistungen, 

die gem. § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG ermäßigt zu besteuern 

sind, zusammen mit Saunaleistungen zu einem pauscha-

len Gesamtentgelt erbracht, ist das einheitliche Entgelt 

sachgerecht auf die einzelnen Leistungen aufzuteilen. 

Dabei kann der Anteil des Entgelts, der auf die nicht 

ermäßigte Leistung entfällt, im Wege der Schätzung 

ermittelt werden. Schätzungsmaßstab kann beispielswei-

se der kalkulatorische Kostenanteil zuzüglich eines an-

gemessenen Gewinnaufschlags sein.  

 

Vereinfachungsregelung 

 

Zu Übernachtungsleistungen, die mit verschiedenen 

anderen Leistungen zu einem Pauschalpreis angeboten 

werden, enthält Abschn. 12.16 Abs. 12 UStAE eine Ver-

einfachungsregelung. Danach wird es nicht beanstandet, 

wenn die in einem Pauschalangebot enthaltenen nicht 

begünstigten Leistungen in der Rechnung zu einem 

Sammelposten (z. B. „Business-Package“, „Servicepau-

schale“) zusammengefasst und der darauf entfallende 

Entgeltanteil in einem Betrag ausgewiesen werden. Diese 

Vereinfachungsregelung gilt auch für Saunaleistungen, 

die nach dem 30. Juni 2015 erbracht werden. 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem BMF-

Schreiben vom 21. Oktober 2015  

(abrufbar unter: www.bundesfinanzministerium.de). 

 

 

40. AWV veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der 

Bundessteuerberaterkammer eine Muster-

Verfahrensdokumentation zur geordneten Be-

legablage 

Die Finanzverwaltung fordert in den Grundsätzen zur 

ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bü-

chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) für zahlreiche 

Bereiche Verfahrensdokumentationen von den steuer-

pflichtigen Unternehmen. Das betrifft vor allem auch 

 
eine geordnete und sichere Belegablage. Insbesondere 

dann, wenn die Buchführung nicht täglich oder zumindest 

nicht sehr zeitnah erfolgt. Denn dann kommt es besonders 

darauf an, wie das Unternehmen die Vollständigkeit, 

Ordnung und Unveränderbarkeit der Belege sichert und 

sie gegen Verlust schützt. Wie sieht aber eine solche 

Verfahrensdokumentation aus, auf die die GoBD gestei-

gerten Wert legen? 

 

Auf Initiative und in enger Zusammenarbeit mit zahlrei-

chen Wirtschaftskammern und -verbänden, darunter die 

Bundessteuerberaterkammer, hat die AWV (Arbeitsge-

meinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V.) eine 

Muster-Verfahrensdokumentation entwickelt, an der sich 

die Unternehmen und ihre steuerlichen Berater orientie-

ren können. 

 

Die Muster-Verfahrensdokumentation zur Belegablage 

findet sich unter: www.bstbk.de oder auf den Internetsei-

ten der AWV unter: 

 

http://www.awv-net.de/cms/front_content.php?idcat=286. 

 

 

41. Vorsicht bei der Abgabe zu Auskünften im Zu-

sammenhang mit dem FATCA-Abkommen 

 

Die Bundesrepublik Deutschland und die USA haben sich 

in dem Abkommen zur Umsetzung des sog. Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) vom 31. März 

2015 über den gegenseitigen Datenaustausch steuerrele-

vanter Informationen zur Bekämpfung von Steuerhinter-

ziehung verständigt.  

 

Deutschland hat den USA in dem FACTA-Abkommen 

zugesichert, die im Inland ansässigen Finanzinstitute zur 

Erhebung bestimmter Informationen über ihre Kunden 

oder Anleger zu verpflichten und die so erhobenen Daten 

an die U.S.-amerikanischen Finanzbehörden (IRS) zu 

übermitteln.  

 

Um die notwendigen Informationen zu erlangen, wenden 

sich zahlreiche betroffene Banken unmittelbar an ihre 

Kunden. Sie fordern ihre Kunden auf, in eigens zur Ver-

fügung gestellten Formularen („Selbstauskunft FATCA 

für natürliche/juristische Personen“) persönliche Angaben 

zu machen und diese ausgefüllt und unterschrieben zu-

rückzureichen. Ziel der Abfrage ist die Identifikation von 

US-Steuerpflichtigen. Häufig findet sich in den Formula-

ren der Hinweis, dass sich Kunden bei Fragen zu einer 

möglichen US-Steuerpflicht an ihren Steuerberater wen-

den sollen. Es ist daher zu erwarten, dass Steuerbera-

ter/innen von ihren Mandanten in diesem Zusammenhang 

angesprochen werden mit der Erwartung, Auskünfte zum 

US-amerikanischen Steuerrecht zu erhalten. 

 

Die Bundessteuerberaterkammer weist darauf hin, dass 

die Beratung hinsichtlich des Ausfüllens der vorgenann-

ten Formulare für Steuerberater/innen hohe Risiken birgt. 

Die Beurteilung der steuerlichen Ansässigkeit nach US-

amerikanischem Recht folgt eigenen Regeln. Die richtige 

Beratung erfordert eine genaue Kenntnis der einschlägi-

http://www.bstbk.de/
http://www.awv-net.de/cms/front_content.php?idcat=286
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gen Rechtsvorschriften und Verwaltungspraxis. Es wird 

darauf hingewiesen, dass die Falschberatung im US-

amerikanischen Recht in der Regel von den üblichen 

Berufshaftpflichtversicherungen nicht abgedeckt wird.  

 

Bei der Erteilung von Auskünften zur Steuerpflicht in 

den USA ist daher Vorsicht geboten. 

 

 

42. Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. De-

zember 2015 

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns mit Schreiben 

vom 5.11.2015 wie folgt informiert:  

 

„…aus gegebenem Anlass möchten wir Sie erneut auf die 

von der Bundessteuerberaterkammer erarbeiteten Hin-

weise zur Offenlegung nach den §§ 325 ff. HGB hin-

weisen (Stand: September 2014). Diese finden Sie auf 

der Webseite der Bundessteuerberaterkammer unter 

Themen/Rechnungslegung.  

 

Hintergrund ist, dass Kapitalgesellschaften sowie Perso-

nenhandelsgesellschaften i. S. d. § 264a HGB, also sol-

che ohne eine natürliche Person als persönlich haftender 

Gesellschafter (insbesondere die GmbH & Co. KG) ver-

pflichtet sind, ihre Unterlagen unverzüglich, also ohne 

schuldhaftes Zögern, nach Vorlage an die Gesellschafter 

elektronisch beim Bundesanzeiger einzureichen. Die 

Unterlagen müssen jedoch spätestens vor Ablauf von 12 

Monaten, sofern die Vorlage an die Gesellschafter (noch) 

nicht erfolgt ist, eingereicht werden.  

 

Für ein am 31. Dezember 2014 endendes Geschäftsjahr 

muss die Einreichung bis spätestens zum 31. Dezember 

2015 elektronisch beim Bundesanzeiger erfolgen. Ge-

schieht die Offenlegung nicht fristgemäß, so wird regel-

mäßig ein Ordnungsgeld über grundsätzlich mindestens 

2.500,00 € festgesetzt, welches bei Nichteinhaltung der 

Offenlegung wiederholt verhängt wird.  

 

Für Kleinstkapitalgesellschaften, also Unternehmen, die 

zumindest zwei der drei Schwellenwerte nicht über-

schreiten – 350.000,00 € Bilanzsumme, 700.000,00 € 

Umsatzerlöse und 10 Arbeitnehmer – gelten Erleichte-

rungen.  

 

Die Nichtbeachtung der Vorschriften zur Offenlegung 

hat nach § 335 HGB die Festsetzung eines Ordnungsgel-

des durch das Bundesamt für Justiz von mindestens 

2.500,00 € und höchstens 25.000,00 € zur Folge. Das 

Ordnungsgeld wird zunächst angedroht und mit einer 

Fristsetzung von 6 Wochen für die Einreichung der Un-

terlagen verbunden. Das Unternehmen kann also ein 

Ordnungsgeld dadurch vermeiden, dass es innerhalb der 

gesetzten Sechs-Wochen-Frist die Offenlegung nachholt. 

Die Gebühren und Auslagen des Verfahrens entstehen 

allerdings bereits durch die Einleitung des Verfahrens. 

 

Nur dann, wenn ein Unternehmen unverschuldet gehin-

dert war, in der Sechs-Wochen-Frist Einspruch einzule-

gen oder seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzu-

kommen, wird auf Antrag des Unternehmens eine Wie-

dereinsetzung in den vorigen Stand gewährt.“ 

 

(Quelle: Buka-Rundschreiben 235/2015) 

 

 

43. Mindestlohngesetz 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

hat die Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung 

dahingehend ergänzt, dass für Arbeitsverhältnisse mit 

längerem Bestand eine weitere Dokumentationsgrenze in 

Höhe von € 2.000,00 eingeführt wurde, wenn der Arbeit-

geber dieses Monatsentgelt für die letzten vollen zwölf 

Monate nachweislich gezahlt hat; Zeiten ohne Anspruch 

auf Arbeitsentgelt bleiben bei der Berechnung des Zeit-

raums von zwölf Monaten unberücksichtigt (§ 1 MiLo-

DokV). Die entsprechende Fassung der Mindestlohndo-

kumentationspflichtenverordnung vom 29. Juli 2015 

wurde am 31. Juli 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht 

(www.bundeanzeiger.de) und trat am 1. August 2015 in 

Kraft.  

 

 

44. Bundesrat stimmt Steueränderungsgesetz 2015 

zu 

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns mit Schreiben 

vom 20.10.2015 wie folgt informiert:  

 

„…der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 

2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 (vormals: „Gesetz 

zur Umsetzung der Protokollerklärung zum Gesetz zur 

Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 

Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-

ten“, siehe auch Rundschreiben 212/2015 vom 

28. September 2015) zugestimmt.  

 

Weite Teile des Gesetzes treten am Tag nach Verkün-

dung in Kraft. Ergänzend ist u. a. zu beachten:  

 

- Die neue Fassung des an das Europarecht angepass-

ten § 6b EStG ist auch auf Gewinne anzuwenden, die 

bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind 

(§ 52 Abs. 14 EStG). 

 

- Der Wegfall der Funktionsbezeichnung in § 7g EStG 

tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. Er gilt erstmals für 

Investitionsabzugsbeträge, die in nach dem 31. De-

zember 2015 beginnenden Wirtschaftsjahren in An-

spruch genommen werden (§ 52 Abs. 16 EStG).  

 
- Die Neufassung der Konzernklausel in § 8c Abs. 1 

KStG gilt bereits rückwirkend für Beteiligungserwe-

be nach dem 31. Dezember 2009.  

 
- Die Änderungen des Umwandlungssteuergesetzes 

sind erstmals auf Einbringungen anzuwenden, wenn 

der Umwandlungsbeschluss nach dem 31. Dezember 

2014 geschlossen wurde (§ 27 Abs. 4 UmwStG). 

Diese Rückwirkung ist in den Beratungen zum Ge-

setzentwurf stark kritisiert und für verfassungswidrig 

gehalten worden.  

http://www.bundeanzeiger.de/


Seite 28  StBK Brandenburg – Mitteilungsblatt 04/15 

 
- Die nach dem Verfassungsgerichtsurteil erforderli-

che Neuregelung der Ersatzbemessungsgrundlage 

bei der Grunderwerbsteuer in § 8 abs. 2 GrEStG er-

folgt rückwirkend auf Erwerbsvorgänge, die nach 

dem 31. Dezember 2008 verwirklicht wurden (§ 23 

Abs. 14 GrEStG).  

 
- Die am 1. Januar 2016 in Kraft tretenden Regelun-

gen des neu geschaffenen § 2 b UStG zu juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts sind erstmals auf 

Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 

2016 ausgeführt werden. Auf Antrag kann das alte 

Recht jedoch bis einschließlich 2020 noch weiter 

angewendet werden (§27 abs. 22 UStG)…“ 

 
(Quelle: Buka-Rundschreiben 226/2015) 

 

 

45.  Verfahrensrecht – Vorabanforderung von  

Steuererklärungen  

Das Finanzgericht Hamburg hat in einem jüngst veröf-

fentlichten Urteil (Az. 6 K 96/11) entschieden, dass die 

automatisierte Vorabanforderung von Steuererklärungen 

gegenüber dem Steuerpflichtigen – zumindest hinsicht-

lich des Auswahlermessens – nachvollziehbar begründet 

werden muss. 

 

Für Steuerpflichtige, die steuerlich beraten werden, be-

steht grundsätzlich die Möglichkeit, die Frist zur Abgabe 

der Steuererklärungen zu verlängern. Ein einheitlicher 

Ländererlass, der jedes Jahr neu veröffentlicht wird, 

regelt dazu die Einzelheiten. Die Finanzämter können 

jedoch im begründeten Einzelfall die Steuererklärungen 

vor dem 31. Dezember anfordern. Die vorzeitige Anfor-

derung der Steuererklärungen muss durch das Finanzamt 

hinreichend begründet werden.  

 

In dem Sachverhalt, der dem Urteil zugrunde liegt, strit-

ten die Parteien über die Rechtmäßigkeit einer Aufforde-

rung zur Abgabe von Steuererklärungen für das Kalen-

derjahr 2010. Der Beklagte verwies zur Begründung der 

Vorabanforderung darauf, dass (zwar) mit dem im Bun-

dessteuerblatt Teil I veröffentlichten gleichlautenden 

Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder (vgl. 

Erlass vom 03.01.2011 - 51-S 0320-014/09, BStBl. I 

2011, 44) die gesetzliche Abgabefrist zum 31. Mai 2011 

für Steuerpflichtige, die steuerlich vertreten werden, 

allgemein auf den 31. Dezember 2011 verlängert worden 

sei.  

 

Die Finanzämter hätten gleichwohl die Möglichkeit, 

Erklärungen mit angemessener Frist für einen Zeitpunkt 

vor Ablauf der allgemein verlängerten Frist anzufordern. 

Hiervon solle insbesondere dann Gebrauch gemacht 

werden, wenn für Beteiligt an Gesellschaften und Ge-

meinschaften Verluste festzustellen seien, wenn hohe 

Abschlusszahlungen erwartet würden oder wenn die 

 

Arbeitslage der Finanzämter es erfordere. Es sei bekannt, 

dass die Einhaltung dieser Frist nicht immer leicht falle. 

Der rechtzeitige Abschluss des jährlichen Steuerfestset-

zungsverfahrens erfordere es (aber), dass ein Teil de 

Steuererklärungen bis zum Ablauf der gesetzten Frist 

eingehe.  

 

Es werde um Verständnis gebeten, dass eine Fristverlän-

gerung deshalb nur in ganz besonderen Ausnahmefällen 

bei Vorliegen wichtiger Gründe gewährt werde.  

 

Die Klägerin machte geltend, dass der Beklagte die Er-

messensentscheidung, die der Anforderung der Steuerer-

klärungen vor Ablauf der allgemein verlängerten Frist 

zugrunde liege, entgegen § 121 Abs. 1 AO nicht hinrei-

chend begründet habe. Es fehle an einer individuellen 

Interessenabwägung, so dass eine Auseinandersetzung 

mit den Gründen für die vorzeitige Anforderung nicht 

möglich sei. Auch sei nicht ersichtlich, dass eine Ermes-

sensentscheidung überhaupt stattgefunden habe.  

 

Das FG Hamburg führte in den Urteilsgründen aus, dass 

die Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärungen für 

2010 aus formellen Gründen rechtwidrig sei, da diese 

nicht hinreichend begründet worden war. Das Anforde-

rungsschreiben habe nicht erkennen lassen, von welcher 

Sachlage der Beklagte bei seiner Ermessensentscheidung 

ausging. Dies beträfe zunächst die Frage, warum über-

haupt Erklärungen vorab angefordert worden sind. Es 

würden in dem Anforderungsschreiben lediglich drei in 

dem Fristenerlass genannten Gründe für eine Voraban-

forderung von Steuererklärungen aufgeführt, ohne dass 

erkennbar wäre, welcher dieser Gründe nach Auffassung 

des Beklagten im Falle der Klägerin gegeben ist.  

 

Es werde sodann generell darauf verwiesen, dass der 

rechtzeitige Abschluss des jährlichen Steuerfestsetzungs-

verfahrens es erforderlich mache, einen Teil der jährli-

chen Steuererklärungen vor Ablauf der allgemein verlän-

gerten Frist anzufordern. Ob sich dies allgemein auf die 

Arbeitslage der Finanzämter der ... A beziehe oder konk-

ret auf die Arbeitslage des Beklagten, ginge aus dem 

Schreiben nicht hervor, ebenso wenig, wie die konkrete 

Arbeitslage des Beklagten aussah. Weder das Anforde-

rungsschreiben noch die Einspruchsentscheidung hätten 

erkennen lassen, warum gerade die Klägerin aufgefordert 

worden ist, ihre Steuererklärungen vor Ablauf der in dem 

Fristenerlass verlängerten bzw. zu verlängernden Frist 

vorzulegen. Ferner würden somit konkrete und durch das 

Gericht nachprüfbare Ermessenserwägungen gänzlich 

fehlen, so dass auch eine Anwendung von § 102 Satz 2 

FGO (Ergänzung der Ermessenserwägungen der Finanz-

behörde bis zum Abschluss der Tatsacheninstanz des 

finanzgerichtlichen Verfahrens) nicht in Betracht käme. 

 

(Quelle: www.zdh.de-Themen-Steuern-und-Finanzen-

Abgabenordnung)

http://www.zdh.de-themen-steuern-und/
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V. Europafragen/Verschiedenes 

46. EU-Information aus Brüssel 

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns über die aktuel-

le Ausgabe Nr. 06/2015 der EU-Informationen der Bun-

dessteuerberaterkammer aus Brüssel mit folgenden The-

men informiert:  

 

- Berufsrecht 

 

Neue Binnenmarktsstrategie: Reglementierte Berufe 

erneut im Visier der Kommission 

 

BStBK kritisiert Auslegungen des Generalanwalts am 

EuGH zu einem angeblichen „Steuerberater-Privileg“ 

 

- Steuerrecht  

 

Ab 2017 automatischer Informationsaustausch über 

Steuervorbescheide 

 

Öffentliche Konsultation zur Neuauflage der GKKB 

 

G20 billigen BEPS-Projekt der OECD 

 

- Sonstiges 

 

Datenschutzgrundverordnung: Trilog-

Verhandlungen auf der Zielgeraden. 

 

Diese EU-Informationen können Sie auch auf der Home-

page unter  

 

http://www.bstbk.de/de/themen/europa/eu-infos 

 

finden. 

 

 

47. Engagement der Bundessteuerberaterkammer in 

Europa 

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns mit 

Schreiben vom 16.11.2015 wir folgt unterrichtet: 

 

„… auf der Bundeskammerversammlung in Magde-

burg am 21./22. September 2015 hatte das Präsidi-

um der Bundessteuerberaterkammer seine Vor-

schläge zur weiteren Entwicklung der Aktivitäten 

der Bundessteuerberaterkammer auf europäischer 

Ebene umfassend dargelegt. Als Ergebnis der Bera-

tungen wurden zwei Beschlüsse gefasst, über deren 

Umsetzung wir Sie nachfolgend informieren möch-

ten.  

 

 

Beitritt der Bundessteuerberaterkammer zur 

„European Federation of Accountants and Audi-

tors for SMEs“ (EFAA) als Beobachter:  

 

Anlässlich einer für den 17. November 2015 in Paris 

geplanten Sitzung des Rates der EFAA sollte u. a. 

die offizielle Aufnahme der Bundessteuerberater-

kammer stattfinden. Aufgrund der Terroranschläge 

vom vergangenen Wochenende und der damit ver-

bundenen Ausnahmesituation in Paris traf der Vor-

stand der EFAA die Entscheidung, die Sitzung zu 

verschieben. Somit wird auch unser Aufnahmean-

trag erst zu diesem späteren Zeitpunkt verhandelt 

werden. Wir werden Sie zeitnah unterrichten. Unse-

re Mitgliedschaft ist mit Wirkung zum 1. Januar 

2016 geplant. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 

17.500 € jährlich.  

 

Gründung der „EUROPEAN TAX ADVISER 

FEDERATION AISBL – ETAF“  

 

Die Gründung der neuen Organisation war für Ok-

tober 2015 vorgesehen. Aufgrund von Ter-

minschwierigkeiten in diesem Monat musste neu 

geplant werden. Die Zeichnung der Grün-

dungsurkunde wird nunmehr am 15. Dezember 2015 

in Brüssel stattfinden. In Anwesenheit des Notars 

werden folgende Herren unterzeichnen: 

 

Herr Dr. Raoul Riedlinger, Präsident der Bundess-

teuerberaterkammer, für die BStBK  

 

- Herr Prof. Dr. Hans-Michael Korth, Vizepräsident 

des Deutschen Steuerberaterverbandes, für den 

DStV  

 

- Herr Philippe Arraou, Präsident des Conseil Su-

périeur de l’Ordre des Experts-Comptables, für 

den CSOEC  

 

- Herr Gerardo Longobardi, Präsident des Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialis-ti e degli Es-

perti Contabili, für den CNDCEC.  

 

Es ist geplant, dass die neue europäische Organisa-

tion ETAF ihren Sitz im Brüsseler Büro der Bun-

dessteuerberaterkammer haben soll.  

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur 

Verfügung. 

 

(Quelle: Buka-Rundschreiben 249/2015) 
 

http://www.bstbk.de/de/themen/europa/eu-infos
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48. Bundessteuerberaterkammer verteidigt Steuer-

beratervergütungsordnung gegenüber der EU 

Die EU-Kommission hat u. a. gegen die Bundesrepublik 

Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren im Be-

reich der Freien Berufe eingeleitet. 

 

Im Fokus des jüngsten Deregulierungsansatzes steht die 

Vergütungsverordnung der Steuerberater (StBVV). Die 

EU-Kommission stört sich in dem Mahnverfahren, einer 

Vorstufe im Vertragsverletzungsverfahren, an den aus 

ihrer Sicht festgelegten Mindestgebühren der Steuerbera-

tervergütungsverordnung. Die Kommission kritisiert 

verbindliche Mindestpreise zur Sicherung der Qualität 

der Dienste in- und ausländischer Anbieter, da sie ihrer 

Meinung nach verhindern, dass die Verbraucher die Leis-

tungen zu günstigeren Preisen in Anspruch nehmen. 

 

Die Bundessteuerberaterkammer betonte in zahlreichen 

Gesprächen, dass die Berufsregelungen wie auch die 

StBVV kein Privileg des Berufsstands sind, sondern vor 

allem dem Allgemeininteresse dienen und die hohe Qua-

lität der Steuerberatung sichern und damit dem Verbrau-

cherschutz dienen. Die EU verkennt, dass die StBVV 

lediglich einen Gebührenrahmen vorsieht, der im Einzel-

fall ausgefüllt wird. Sie unterschätzt die Möglichkeiten 

der Unterschreitung der StBVV, die es bereits heute 

schon gibt. Die Bundesregierung muss jetzt binnen zwei 

Monaten auf die Vorwürfe reagieren. Tut sie dies nicht, 

droht eine Klage vor dem EuGH. 

 

Gemeinsam mit dem Deutschen Steuerberaterverband 

e.V. hat die Bundessteuerberaterkammer eine Stellung-

nahme gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) abgegeben. Am 19. August 2015 fand eine Anhö-

rung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) mit Vertretern der Bundessteuerberaterkammer, 

des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. sowie der 

Kammern und Verbände der Architekten und Ingenieure 

statt. Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, 

Herr Dr. Horst Vinken, hatte im Rahmen der Anhörung 

noch einmal deutlich gemacht, dass die StBVV zur Dis-

position stände. Er hatte allerdings die Bereitschaft des 

Berufsstandes der Steuerberater signalisiert, die StBVV 

an einigen wenigen Stellen zu ändern. Die Bundessteuer-

beraterkammer wird sich weiter intensiv für die Interes-

sen des Berufsstands einsetzen.  

 

Im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens steht die 

Kapitalbindung bei Steuerberatergesellschaften nicht in 

der Diskussion. Nach Auffassung der BStBK darf diese 

nicht angetastet werden. Weitere Informationen zum 

Vertragsverletzungsverfahren sind abrufbereit unter  

 

http://.ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13421

_de.htm 

 

Wir verweisen auf unser Mitteilungsblatt 3/2015, Tz. 53.  

 

49. Bundessteuerberaterkammer kritisiert die Aus-

legungen des EUGH-Generalanwalts zum angeb-

lichen „Steuerprivileg“  

Zu dem aktuell vorgelegten Schlussantrag des General-

anwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) weist die 

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) darauf hin, dass 

die Auffassung des Generalanwalts im Kern den Schutz 

von Mandanten gefährdet. Diese können sich dank der 

Berufsregelungen in Deutschland auf die hohe Qualität 

der Steuerberatung verlassen.  

 

Der EuGH-Generalanwalt hat in dem anhängigen Verfah-

ren zur Befugnis einer ausländischen Steuerberatungsge-

sellschaft seine Schlussanträge vorgelegt. Im Streitfall 

geht es um eine Steuerberatungsgesellschaft nach engli-

schem Recht mit Niederlassungen in den Niederlanden 

und Belgien. Diese hatte für ein in Deutschland niederge-

lassenes Unternehmen die Umsatzsteuererklärung für das 

Jahr 2010 erstellt. Der EuGH-Generalanwalt vertritt die 

Auffassung, dass die deutsche Regelung gegen die euro-

päische Dienstleistungsfreiheit verstößt, da sie eine Aner-

kennung der Gesellschaft als Steuerberatungsgesellschaft 

in Deutschland verlange.  

 

BStBK-Präsident Dr. Raoul Riedlinger: „Von einem 

angeblichen „Steuerberater-Privileg“ kann keine Rede 

sein. Der Kläger hätte einfach eine vollständige Meldung 

über seine Tätigkeit in Deutschland abgeben müssen. 

Nun von einem Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit 

zu reden ist nicht haltbar. Das Steuerberatungsgesetz 

regelt ausdrücklich eine steuerliche Beratung über die 

Grenze hinweg.“ Riedlinger weist auch den Vorwurf des 

EuGH-Generalanwalts zurück, dass das Steuerberatungs-

gesetz inkohärent sei. Kritisiert wurde hier, dass das 

Steuerberatungsgesetz auch andere Personen zur Steuer-

beratung ermächtigt – und dies ohne vergleichbare Quali-

fikation wie Steuerberater. Riedlinger: „Dieser Personen-

kreis verfügt nur über eine sehr eingeschränkte Befugnis, 

die sich ausschließlich auf die Abwicklung der eigenen 

Geschäftstätigkeit bezieht. Entsprechend dieser be-

schränkten Befugnis besteht eine bereichsspezifische 

steuerliche Kompetenz. So dürfen z. B. Banken zu Fragen 

der Besteuerung von Kapitaleinkünften beraten; sie sind 

aber nicht umfassend zur Steuerberatung befugt.“  

 

Ferner zeigt sich Riedlinger davon überrascht, dass mit 

dem Votum des EuGH-Generalanwalts die Interessen 

eines Geschäftsführers gefördert werden, der ein ehema-

liger Steuerberater ist, dessen Bestellung aber wegen 

Vermögensverfalls und Beihilfe zur Steuerhinterziehung 

widerrufen wurde. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

finanzhofs ist eine Berufung auf die Dienstleistungsfrei-

heit rechtsmissbräuchlich, wenn dadurch – wie im vorlie-

genden Fall – beabsichtigt wird, das Steuerberatungsge-

setz zu umgehen. 

 

http://.ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13421_de.htm
http://.ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/13421_de.htm
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50. Bekämpfung der Geldwäsche  

hier: Newsletter des Bundeskriminalamts- Zent-

ralstelle für Verdachtsmeldungen 

Der aktuelle Newsletter des Bundeskriminalamtes - Zent-

ralstelle für Verdachtsmeldungen ist im geschützten 

Bereich unserer Homepage unter  

 
http://www.stbk-brandenburg.de/Mitglieder/Geldwaesche-

gesetz-GwG 

 

eingestellt. Das gleiche gilt für den Jahresbericht 2014 

der Financial Intelligence Unit (FIU Deutschland). 

 

 

51. Bundessteuerberaterkammer mahnt Nachbesse-

rungen bei der Vorratsdatenspeicherung an 

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat in einer 

gemeinsamen Resolution mit der Bundesrechtsanwalts-

kammer, der Wirtschaftsprüferkammer, der Bundesärzte-

kammer, der Bundeszahnärztekammer und der Bun-

desapothekenkammer gefordert, die geplante Speiche-

rung von Verkehrs- und Standortdaten von Berufsge-

heimnisträgern zu unterlassen.  

 

Der Entwurf für ein „Gesetz zur Einführung einer Spei-

cherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsda-

ten“ sieht vor, dass zukünftig diese Daten auch von Be-

rufsgeheimnisträgern vollständig und anlasslos gespei-

chert werden. Lediglich die Verwertung der erhobenen 

Daten soll beschränkt sein. Gegen diese Pläne bestehen 

erhebliche europa- und verfassungsrechtliche Bedenken. 

Die unterzeichnenden Berufskammern haben die ab-

schließenden Beratungen über das Gesetz genutzt, um 

nochmals auf die besondere, verfassungsrechtlich ge-

schützte Stellung der Berufsgeheimnisträger hinzuweisen 

und notwendige Änderungen anzumahnen.  

Die vollständige Resolution ist abrufbar unter 

www.bstbk.de. 

 

(Quelle: Pressemitteilung der Buka 026/2015) 

 

 

52. DWS-Institut veranstaltet Symposium „Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS) – Ein Thema 

für den Mittelstand 

Das Deutsche wissenschaftliche Institut der Steuerberater 

(DWS-Institut) veranstaltete am 30. November 2015 sein 

alljährliches Symposium. Es widmete sich dem Thema 

„Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – Ein Thema 

für den Mittelstand“.  

 

Der Vorstandsvorsitzende des DWS-Instituts und Präsi-

dent der Bundessteuerberaterkammer Dr. Raoul Riedlin-

ger, eröffnete das Symposium.  

 

Anschließend stellten Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Mit-

glied des wissenschaftlichen Arbeitskreises „Steuerrecht“ 

 
und Dr. Martin Heyes, Preisträger des DWS-

Förderpreises 2013, einzelne Maßnahmen des BEPS-

Aktionsplanes vor und erläuterten deren Auswirkungen 

auf den deutschen Mittelstand.  

 

Die vorgestellten Maßnahmen wurden in der von Prof. 

Dr. Roman Seer, Vorstandsmitglied des DWS-Instituts 

und Vorsitzender des wissenschaftlichen Arbeitskreises 

„Steuerrecht“, moderierten und mit namenhaften Ex-

perten besetzten Podiumsdiskussion ausführlich erörtert 

und mit dem Publikum diskutiert.  

 

Es wurde deutlich, dass das Bestreben der OECD, eine 

faire Verteilung der Steuerlast für Unternehmen aller 

Größenklassen wiederherzustellen, aus Sicht der kleinen 

und mittleren Unternehmen des deutschen Mittelstands 

(KMU) zu begrüßen sei. Die Umsetzung einiger Maß-

nahmen dürfe aber für mittelständische Unternehmen 

nicht zu einem signifikanten administrativen Mehrauf-

wand und damit verbundenen erhöhten Compliance-

Kosten führen.  

 

Alle Diskussionsteilnehmer waren sich jedoch einig, dass 

die Erhöhung der Transparenz durch die geplanten Be-

richtspflichten der Steuerpflichtigen und den Informati-

onsaustausch zwischen den Finanzverwaltungen der ver-

schiedenen Länder zum Erfolg des BEPS-Projektes bei-

tragen wird. 

 

Fazit des Symposiums war es, dass der Gesetzgeber bei 

der Umsetzung des BEPS-Aktionsplanes mit Augenmaß 

vorgehen und die Auswirkungen auf den heimischen 

Mittelstand berücksichtigen sollte. 

 

Neben Prof. Reimer und Dr. Heyes diskutierten Prof. 

Seer, Ministerialdirigent Martin Kreienbaum, Leiter der 

Unterabteilung Internationales Steuerrecht im Bundesmi-

nisterium der Finanzen und Prof. Dr. Wolfram Scheffler 

von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg, Mitglied des wissenschaftlichen Arbeitskreises 

„Steuerrecht“ auf dem Podium. 

 

Bildmaterial und die Präsentation zu dem Impulsreferat 

von Prof. Dr. Reimer und Dr. Heyes sind abrufbar unter: 

www.dws-institut.de. 

 

(Quelle: Pressemitteilung des DWS-Instituts vom 

01.12.2015) 

 

 

53. Kooperation mit der Offensive Mittelstand: gro-

ßer Erfolg für BStBK und DStV 

Am 20. November 2015 fand die Abschlussveranstaltung 

der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und des Deut-

schen Steuerberaterverbandes (DStV) zu ihrer gemeinsa-

men Kooperation mit der Offensive Mittelstand statt. 

 

http://www.stbk-brandenburg.de/Mitglieder/Geldwaesche-gesetz-GwG
http://www.stbk-brandenburg.de/Mitglieder/Geldwaesche-gesetz-GwG
http://www.dws-institut.de/
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„Die im März 2013 ins Leben gerufene Kooperation hat 

unsere Erwartungen weit übertroffen. Statt der anvisier-

ten 100 wurden bereits 400 Steuerberater in den regiona-

len Steuerberaterkammern und -verbänden zu Beratern 

der Offensive Mittelstand geschult“, erklärten überein-

stimmend Harald Elster, DStV-Präsident und Dr. Holger 

Stein, BStBK-Vizepräsident. 

 

Mit der Schulung durch die Offensive Mittelstand kön-

nen die Steuerberater spezielle betriebswirtschaftliche 

Analyse-Instrumente der Initiative Neue Qualität der 

Arbeit (INQA) zum Einstieg in die betriebswirtschaftli-

che Beratung ihrer Mandanten nutzen und dieses Bera-

tungsfeld in ihren Kanzleien ausbauen. Gleichzeitig wir-

ken diese Steuerberater als Multiplikatoren, die den aktu-

ellen Stand der Wissenschaft in die mittelständischen 

Unternehmen transportieren. 

 

Die Förderung von betriebswirtschaftlicher Beratung soll 

dazu beitragen, Unternehmen zu stärken und krisensiche-

rer aufzustellen, um darüber auch Arbeitsplätze zu si-

chern. Dies entspricht besonders der Intention der Offen-

sive Mittelstand, wie deren Vertreter Prof. Dr. Oliver 

Kruse, Prof. Dr. Winfried Schwarzmann und Prof. Dr. 

Patrick Lentz bestätigen. 

   

Die Abschlussveranstaltung wurde abgerundet durch ein 

Grußwort von Benjamin Mikfeld, Abteilungsleiter im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und einen 

betriebswirtschaftlichen Fachvortrag von Prof. Dr. 

Susanne Homölle von der Universität Rostock zum 

Thema „Risikomanagement in KMU als Mittel der Ar-

beitsplatzsicherung“. Die Kooperation der beiden Be-

rufsorganisationen mit der Offensive Mittelstand endet 

offiziell am 31. Dezember 2015. „Wir gehen davon aus, 

dass die dadurch gesetzten Impulse auf regionaler Ebene 

weiter wirken und dauerhaft die betriebswirtschaftliche 

Beratung durch die Steuerberater stärken“, so Dr. Stein 

und Elster. 

 

Die Offensive Mittelstand ist ein Partnernetzwerk, das 

aus der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

im Jahr 2002 angestoßenen Initiative Neue Qualität der 

Arbeit hervorgegangen ist. Ihr Ziel ist es, mehr Arbeits-

qualität als Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovationskraft von Unternehmen zu etablieren. 

 

(Quelle: Pressemitteilung der Buka vom 20.11.2015) 

 

 

54. Bundessteuerberaterkammer jetzt bei Twitter 

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns wie folgt infor-

miert:  

 

„…wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass die Bundess-

teuerberaterkammer ihre erfolgreiche Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit jetzt auch auf die sozialen Netzwerke 

ausdehnt. Seit Kurzem sind wir bei Twitter vertreten.  

 

Mit unserem Twitter-Profil wollen wir die Steuerberater-

kammern und das steuerpolitische Netzwerk zeitnah über 

unsere Aktivitäten informieren. Außerdem wollen wir 

mit diesem Format auch neue Adressaten für unsere 

Kommunikation erreichen und so unser Netzwerk er-

weitern. Alle Pressemitteilungen, Stellungnahmen, Kam-

pagneninformationen und weitere wichtige Neuigkeiten 

von der Bundessteuerberaterkammer sowie aus dem steu-

erpolitischen Umfeld werden nun auch über Twitter ver-

breitet.  

Zu der Twitter-Seite der Bundessteuerberaterkammer 

gelangen Sie über www.bstbk.de oder direkt über 

www.twitter.com/BStBKaktuell.“ 

 

 

55. DATEV stellt das Angebot für qualifizierte Sig-

naturkarten zum 31.03.2017 ein  

Die DATEV hat uns wie folgt informiert: 

 

„…DATEV bietet Berufsträgern seit 2001 qualifizierte 

Signaturkarten an. Im Rahmen des ZDA-Servicemodells 

ermöglichen Sie Ihren Mitgliedern, über Ihre Webseite 

eine qualifizierte Signaturkarte mit Attribut bei DATEV 

zu bestellen. Nachdem wir unsere Angebote zum 

31.03.2017 einstellen werden und den Status eines Zerti-

fizierungsdiensteanbieters aufgeben, möchten wir Sie 

bitten, die Bestellmöglichkeit neuer qualifizierter 

DATEV-Signaturkarten ab 23.11.2015 von Ihrer Websei-

te zu entfernen. Zur gleichen Zeit schalten wir die Be-

stellseite im DATEV-Shop ab.  

 

Die mit der Kammer geschlossene Verpflichtungserklä-

rung endet mit der Einstellung unseres Zertifizierungs-

dienstes zum 31.03.2017.  

 

Ausgegebene qualifizierte DATEV-Signaturkarten kön-

nen nur noch bis einschließlich 31.03.2017 genutzt wer-

den, auch wenn auf der Karte ein längeres Gültigkeitsda-

tum abgedruckt sein sollte. Die Karteninhaber erhalten 

von uns Mitte November 2015 das Kündigungsschreiben. 

Die Bundesnetzagentur sowie unser derzeitiger techni-

scher Dienstleister, die Bundesdruckerei, wurden über die 

Einstellung unseres ZDA-Angebots am 06.11.2015 in-

formiert.  

 

Bei Fragen können sich die Karteninhaber per E-Mail an 

sc-sicherheitspaket@datev.de oder telefonisch an +49 

911 319-4445 wenden. Eine Liste der derzeitigen Anbie-

ter von qualifizierten Signaturkarten ist im Internet unter 

http://www.t7ev.org/T7-de/Wobekomme-ich-eine-

Signaturkarte zu finden. Bis Anfang des Jahres 2016 

bereiten wir Informationen für die Karteninhaber vor, mit 

welcher qualifizierten Signaturkarte welche Anwendun-

gen genutzt werden können. Wir werden die Karteninha-

ber hierüber ab dem 2. Quartal 2016 direkt informieren.  

 

Die Einstellung unseres Angebots für die qualifizierte 

Signaturkarte betrifft nicht die DATEV SmartCard mit 

forgeschrittener Signatur (DATEV SmartCard classic, 

DATEV SmartCard für Berufsträger, Kammermitglieds-

ausweis, VDB-Zugangskarte).“ 

 

(Quelle: Schreiben DATEV e. G. vom 12.11.2015) 

 

mailto:sc-sicherheitspaket@datev.de
http://www.t7ev.org/T7-de/Wobekomme-ich-eine-Signaturkarte
http://www.t7ev.org/T7-de/Wobekomme-ich-eine-Signaturkarte
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56. Impressumspflichten bei Nutzung elektronischer 

Medien 

 

Bei der Nutzung des Internets durch Steuerberater,  

sei es die direkte Ansprache eines potentiellen Mandan-

ten, sei es die Darstellung der eigenen Kanzlei in elektro-

nischen Medien (eigene Homepage, Facebock oder 

XING), ist die Kennzeichnung „des Diensteanbieters“ 

durch die Veröffentlichung eines Impressums erforder-

lich. 

 

Rechtliche Vorgaben 

 

Die Pflicht zur Anbieterkennung ergibt sich aus § 5 Abs. 

1 TMG. Daneben gilt für Steuerberater die Verordnung 

über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer 

(Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung - 

DL-InfoV) vom 12.03.2010. 

 

Leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und stän-

dig verfügbar 

 

Das Impressum ist (aus Verbraucherschutzgründen) ein 

wichtiger Bestandteil des Auftritts in elektronischen 

Medien, der nicht klein und versteckt, sondern relativ 

„prominent“ sichtbar sein muss. Das Impressum kann 

zwar auch unter dem Link „Kontakt“ verborgen sein, 

weil sich im Verkehr die Begriffe „Kontakt“ und „Im-

pressum“ in Bezug auf die Angaben zur Person des An-

bieters durchgesetzt haben (BGH, Urteil vom 20.07.2006 

- I ZR 228/03). Wichtig ist insoweit allerdings, dass es 

leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 

verfügbar gehalten ist. Zur „ständigen Verfügbarkeit“ 

gehört, dass das Impressum auf jeder Seite über einen 

Link zugänglich sein muss. 

 

Impressum bei E-Mails 

 

Vielfach wird die Auffassung vertreten, auch für E-

Mails, die Geschäftsbriefen gleichzusetzen sind, bestände 

allgemein in geschäftlicher Korrespondenz eine Impres-

sumspflicht. Dies ist für Gesellschaften nach der Ände-

rung des HGB, GmbHG, des AktG und des GenG auch 

tatsächlich der Fall (§§ 37a Abs. 1 HGB, 35a Abs. 1 

GmbHG, 25a Abs. 1 GenG oder § 80 Abs. 1 AktG). In 

diesen Gesetzen ist explizit geregelt, dass „auf allen 

Geschäftspapieren gleich welcher Form“ rechtsformspe-

zifische Erkennungsmerkmale anzugeben sind. Für Steu-

erberater, die ihren Beruf nicht im Rahmen einer solchen 

Gesellschaft ausüben, besteht keine eindeutige rechtliche 

Verpflichtung. Gleichwohl wird die Verwendung einer 

repräsentativen Signatur der E-Mail empfohlen, weil sie 

darüber hinaus sich zum einen als dezente Eigenwerbung 

eignet und zum anderen die Kontaktaufnahme des Emp-

fängers mit dem Absender vereinfacht. Folgende Anga-

ben sollten enthalten sein: 

• Name und Berufsbezeichnung 

• Anschrift 

• Telefon- und Telefaxnummer 

• Adresse der Homepage 

 

 
Impressum bei Facebook, XING und anderen sozialen 

Medien 

 

Grundsätzlich gelten für diese zur Eigendarstellung und 

zur Kommunikation angebotenen Dienste dieselben Re-

gelungen wie für die selbst erstellte Webseite. Manche 

Dienste bieten dem Nutzer allerdings nur sehr einge-

schränkte Möglichkeiten, sein eigenes Impressum zu 

gestalten und einzusetzen. Das Landgericht Stuttgart hat 

mit Urteil vom 27.06.2014 (Az.: 11 0 51/14) entschieden, 

dass das Impressum, das bisher bei XING hinterlegt wer-

den konnte, abmahnfähig war, weil es den Vorgaben der 

§§ 5 Abs 1, 6 TMG nicht entsprach. Inzwischen hat 

XING die Möglichkeit, ein Impressum anzulegen, verän-

dert und den Anforderungen angepasst. 

 

Inhalt des Impressums 

 

Auf die Vollständigkeit der Anbieterkennung ist zu ach-

ten. Danach muss sie folgende Angaben enthalten: 

 

• den Namen und die Anschrift, unter der der Anbieter 

niedergelassen ist, bei juristischen Personen zusätzlich 

die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern 

Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht wer-

den, das Stamm oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle 

in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Ge-

samtbetrag der ausstehenden Einlagen. 

 

• Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktauf-

nahme und unmittelbare Kommunikation mit dem Anbie-

ter ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektroni-

schen Post (E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer), 

 

• das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsre-

gister oder Genossenschaftsregister in das der Anbieter 

eingetragen ist, und die entsprechende Registernummer, 

 

• soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten 

oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung be-

darf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde (Steuer-

beraterkammer, bei der die Zulassung registriert ist), 

 

• in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikati-

onsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder 

eine Wirtschaft-Identifikationsnummer nach § 139c der 

Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer, 

 

• bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 

Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die 

sich in Abwicklung oder Liquidation befinden, die Anga-

be hierüber. Nach der Verordnung über Informations-

pflichten für Dienstleistungserbringer (DLInfoV) sind 

zusätzlich Angaben  

 

• zu den von ihm gegebenenfalls verwendeten allgemei-

nen Geschäftsbedingungen, 

 

• zu gegebenenfalls verwendeten Vertragsklauseln über 

das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über den 

Gerichtsstand und 
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• zur Berufshaftpflichtversicherung, insbesondere der 

Name, die Anschrift des Versicherers und der räumliche 

Geltungsbereich in das Impressum mit aufzunehmen. 

Wurden Berufsbefähigungen erlangt, die im Rahmen der 

Anwendung der in § 5 TMG genannten Richtlinien im 

Inland der Anerkennung des Hochschuldiploms oder zur 

Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise unter-

liegen, sind folgende weiteren Angaben zu machen: 

 

• die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, 

 

• die gesetzliche Berufsbezeichnung und der Staat, in 

dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist und 

 

• die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und 

dazu, wie diese zugänglich sind. Bei der nebenstehenden 

Darstellung eines Musterimpressums sind die Abwei-

chungen der gesetzlich dargestellten Reihenfolge mit der 

angewandten Reihenfolge darin begründet, dass das 

Impressum die übliche Reihenfolge wiedergibt. 

 

(Quelle: Kanzlei intern 05/2015) 

 

 

57. Der Zoll kommt – Was nun? – Rechtzeitige Vor-

bereitung auf die Prüfung  

Die Kontrolle über den zum 01.01.2015 eingeführten 

Mindestlohn obliegt der Zollverwaltung, näher der Fi-

nanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Welche Rechte und 

Pflichten der Zoll sowie die kontrollierten Arbeitgeber 

haben, soll im Folgenden in aller Kürze dargestellt wer-

den.  

 

Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindest-

lohns (MiLoG) schreibt vor, dass grundsätzlich jeder in 

Deutschland tätige Arbeitnehmer einen Anspruch auf 

eine Vergütung mindestens in Höhe des Mindestlohns 

hat (§ 1 Abs. 1 MiLoG). Dieser beträgt seit 01.01.2015 

8,50 Euro pro geleisteter Stunde Arbeitszeit (§ 1 Abs. 2 

MiLoG). Der Anspruch ist unabdingbar und beschrän-

kende Vereinbarungen sind insoweit unwirksam (§ 3 

MiLoG). Es bestehen wenige, abschließend geregelte 

Ausnahmen vom Mindestlohn (§ 22 MiLoG) sowie 

Übergangsregelungen für bestimmte Branchen (§ 24 

MiLoG). Für die in § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsge-

setz (SchwarzArbG) aufgeführten Wirtschaftszweige und 

bei geringfügig Beschäftigten (außer im Privathaushalt) 

gelten außerdem weitreichende Dokumentationspflichten 

bzgl. Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit (§ 17 Mi-

LoG). Ausgenommen von diesen Pflichten sind Arbeit-

nehmer erst ab einer bestimmten Entgelthöhe (brutto 

2.000 Euro/Monat bei langfristiger Beschäftigung > 1 

Jahr; brutto 2.958 Euro/Monat bei Saisonarbeit, Befris-

tung ≤ 1 Jahr oder innerhalb der ersten 12 Monate der 

Beschäftigung). Insgesamt ausgenommen von den Do-

kumentationspflichten wurden mitarbeitende Familien-

angehörige. Die Branchen nach § 2a SchwarzArbG sind: 

Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,  

Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, Transport- 

und damit verbundenen Logistikgewerbe,  Schausteller-

gewerbe, Unternehmen der Forstwirtschaft, Gebäuderei-

nigungsgewerbe, Unternehmen, die sich am Auf- und 

Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen sowie 

Fleischwirtschaft. 

 

Das MiLoG weist die Befugnisse der Kontrolle über die 

Arbeitgeberpflicht zur (rechtzeitigen) Zahlung des Min-

destlohns (§ 20 MiLoG) der Zollverwaltung zu. Die FKS 

nimmt die Kontrollfunktion als Vollzugsbehörde wahr. 

Daher werden die Beamten bei Kontrollen grundsätzlich 

in Dienstkleidung und mit Dienstwaffe auftreten. Die 

Kontrollen erfolgen grundsätzlich ohne Ankündigung und 

verdachtsunabhängig. Es ist zwar zu erwarten, dass sich 

die Kontrollen verstärkt auf die bereits von der FKS kon-

trollierten Branchen nach § 2a SchwarzArbG konzentrie-

ren werden; von einer Beschränkung auf diese kann je-

doch nicht ausgegangen werden. 

 

Die Befugnisse des Zolls umfassen im Eigentlichen nur 

die Kontrolle der Zahlungshöhe und des Zahlungszeit-

punktes. Die Dokumentationspflichten sind von der Kon-

trollbefugnis originär nicht erfasst. Die Prüfungsmöglich-

keiten des Zolls werden jedoch durch das Gesetz auf alle 

Geschäftsunterlagen ausgeweitet, aus denen sich die 

Erfüllung oder Nichterfüllung der Zahlungspflicht ergibt 

(§ 15 MiLoG). Beispiele für solche Dokumente (nicht 

abschließend) sind: Aufzeichnungen nach §§ 16, 17 Mi-

LoG (insb. „Stundenzettel“), Daten aus Zeiterfassungs-

systemen, Einsatzpläne, Arbeitsverträge, Niederschriften 

nach § 2 des Nachweisgesetzes, Summen- und Saldenlis-

ten, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Kontoauszü-

ge und Daten aus der Lohnbuchhaltung. Hinzuweisen ist 

hier noch auf die weitreichende Verstrickung der Kon-

trolle dieser Unterlagen mit weiteren gesetzlichen Rege-

lungen und Arbeitgeberpflichten.  

 

Die Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers sind durch 

einen Verweis auf die Regelungen des SchwarzArbG 

geregelt. Die betroffenen Arbeitgeber, aber auch anwe-

sende Arbeitnehmer, Auftraggeber oder Dritte, haben 

demnach die Prüfungstätigkeiten der Zollbeamten zu 

dulden und bei dem Prüfungsprozess mitzuwirken (§ 5 

SchwarzArbG). Die wesentlichen Mitwirkungspflichten 

im Überblick: Erteilung relevanter Auskünfte, Vorlage 

der angeforderten Unterlagen oder Daten aus dem EDV-

System, Duldung des Betretens des Grundstücks/der 

Geschäftsräume und Duldung einer Überprüfung der 

Personalien/Aushändigung von Ausweispapieren.  

 

Die genannten Prüfungsvorgänge und Mitwirkungspflich-

ten stellen in der Regel einen nicht unerheblichen Eingriff 

in den laufenden Geschäftsbetrieb dar. Daher wird sich 

der Arbeitgeber fragen, wie weitgehend diese Einschrän-

kung sein darf und in welchem Umfang man sich gegen 

einzelne Maßnahmen oder gar die gesamte Prüfung zur 

Wehr setzen kann. 

 

Die Rechtslage gibt eindeutig Anlass zur Ernüchterung. 

Eine Einschränkung oder Abwehr der Zollprüfung für 

den Arbeitgeber ist kaum möglich. Gegen die Prüfungs-

schritte des Zolls hat ein Einspruch keine aufschiebende 

Wirkung, sodass hierdurch eine Prüfung nicht verhindert 

werden kann (§ 361 AO). Ein Verstoß gegen die Mitwir-

kungspflichten bei einer (zulässigen) Kontrolle kann als 

Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von bis zu 
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30.000 Euro belegt werden (§ 21 MiLoG). Dadurch be-

steht die Gefahr des Ausschlusses von der Vergabe öf-

fentlicher Aufträge (§ 19 MiLoG). Andererseits ist die 

Prüfung nicht als Durchsuchung zu verstehen, sodass die 

Zollbeamten nicht willkürlich Geschäftsräume unter die 

Lupe und Dokumente in Beschlag nehmen dürfen. Ledig-

lich die Herausgabe der prüfungsrelevanten Dokumente 

kann verlangt werden. Dem Befragungsrecht des Zolls 

stehen die Wahrung des Datenschutzes sowie von Steuer- 

und Sozialgeheimnis einschränkend gegenüber. Ein Aus-

kunftsverweigerungsrecht ist nur in engen Grenzen vor-

handen (§ 383 Abs. 1 ZPO). Es besteht nur, wenn durch 

die Auskunft die Gefahr besteht, dass die befragte Person 

selbst oder dieser nahestehende Personen wegen einer 

Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Da 

Bußgelder lediglich den Arbeitgeber treffen können, 

steht ein Auskunftsverweigerungsrecht i. d. R. nur ihm 

selbst oder einer ihm nahestehenden Person zu, jedoch 

nicht den Arbeitnehmern. Eine Einschränkung der Prü-

fung durch den Arbeitgeber ist somit rechtlich kaum 

möglich und dazu bei Verweigerung der Kooperation mit 

einem hohen Bußgeld bewehrt. Sinnvoller erscheint es 

also, sich als Arbeitgeber auf etwaige Prüfungen durch 

die Zollbehörden vorzubereiten. 

 

Vor allem die Mitwirkungspflichten halten den Arbeitge-

ber zur Vorbeugung gegen Zollkontrollen an. Hauptau-

genmerk sollte hier auf der Festlegung von Zuständigkei-

ten und Befugnissen liegen. Außerdem kann ergänzend 

ein Ablaufplan der notwendigen Handlungen im Kon-

trollfall erarbeitet werden. Im Vordergrund der Prüfung 

werden Personenbefragungen und die Einsichtnahme in 

Geschäftsunterlagen stehen. Für die Personenbefragung 

scheint es sinnvoll – falls möglich – einen separaten 

Raum zur Verfügung zu stellen, damit die o.g. Datenge-

heimnisse gewahrt werden können. Die Zuständigkeit zur 

Datenherausgabe sollte bei einer geeigneten und zu-

griffsberechtigten Person, beispielsweise aus der Perso-

nalleitung, sowie ein bis zwei Vertretern liegen. 

 

In einem Ablaufplan für eine (i. d. R. unangekündigte) 

Prüfung durch den Zoll sollte zunächst geregelt sein, wie 

zu Beginn der Kontrolle zu handeln ist. Die Personen, die 

erwartungsgemäß zuerst mit den Zollbeamten in Berüh-

rung kommen (Empfang, Sekretariat, Servicepersonal, 

Verkäufer), sollten geschult sein, die Beamten in einen 

separaten Raum zu führen. Weiterhin sind die hierüber zu 

informierenden Personen festzulegen. Dies sind haupt-

sächlich Geschäftsführer, Personalverantwortliche und 

weitere mit Zuständigkeiten im Prüfungsfall betraute 

Personen. Sind diese Personen nicht vor Ort, sollten die 

Zollbeamten darum gebeten werden auf deren Eintreffen 

zu warten. Zumindest wenn dies in angemessener Zeit – 

max. 30 bis 45 Minuten – möglich ist. Ansonsten sind die 

entsprechenden Vertreter heranzuziehen. Die weitere 

Vorgehensweise hängt stark von den jeweiligen Gege-

benheiten im Betrieb ab und muss individuell festgelegt 

werden. 

 

Darüber hinaus sollte im Voraus eine betriebsangehörige 

Person ausgewählt werden, die die Beamten bei ihrer 

Prüfung begleitet und deren Vorgehen dokumentiert. 

Bestehen Anzeichen für eine Überschreitung der Befug-

nisse durch die Beamten, sind Zeugen hinzu zu bitten. 

Dies hilft dabei den Ablauf der Prüfung nachzuvollziehen 

und bei Unstimmigkeiten auf dieser Grundlage Einspruch 

gegen das Prüfungsergebnis einzulegen. Diese vorbeu-

genden Mittel sollten dabei helfen mit der ungewohnten 

und häufig auch unangenehmen Situation einer unange-

meldeten Kontrolle durch die Zollbeamten besser umzu-

gehen. Durch die getroffenen Regelungen fällt es leichter, 

Ruhe zu bewahren und zu einem guten Verlauf der Kon-

trolle durch zielgerichtete und koordinierte Mitwirkung 

beizutragen. 

Die umfangreiche Vorbereitung auf eine Kontrolle durch 

den Zoll scheint zumindest für Betriebe aus den Branchen 

nach § 2a SchwarArbG unerlässlich. Aber auch andere 

Arbeitgeber sind gut beraten, wenn sie für den Kontroll-

fall Vorbereitungen treffen. Negative Auswirkungen 

lassen sich dadurch weitgehend verhindern. Geregelte 

Abläufe wirken zudem positiv auf die eigenen Mitarbei-

ter, ggf. anwesende Kunden und nicht zuletzt auch auf die 

Zollbeamten. Der DWS-Verlag hat zu dem Thema einen 

Flyer mit der Art.-Nr. 161 mit Stand August 2015 aufge-

legt. Er zeigt auf, welche Rechte und Pflichten der Ar-

beitgeber bei Zollkontrollen hat und wie er sich auf die i. 

d. R. unangekündigte Kontrolle des Betriebs vorbereiten 

kann. Der Flyer kann direkt beim DWS-Verlag, Berlin, 

im Online-Shop unter www.dws-verlag.de oder unter Tel. 

030-28 88 56 73/74 bezogen werden. Dort sind auch die 

aktualisierten Merkblätter zum Mindestlohn mit Stand 

August 2015 bestellbar (Art.-Nr. 1732: „Mindestlohn in 

der Praxis – Problemfälle und Lösungsmöglichkeiten“; 

Art.-Nr. 1705 „Mindestlohn – Grundlagen und Auswir-

kungen“. 

 

(Quelle: DWS-Verlag Berlin) 

 

 

58. Der neue DWS-Shop ist online 

Der DWS-Verlag hat seinen Internet-Auftritt komplett 

überarbeitet und den DWS-Shop modernisiert. Der neue 

DWS-Shop steht jetzt zur Verfügung! Mit frischem Lay-

out und zahlreichen Möglichkeiten zum unkomplizierten 

und einfachen Einkauf bietet der DWS-Verlag seine Pro-

dukte ab sofort unter der Adresse www.dws-verlag.de an. 

Das bedeutet für den Berufsstand:  

 

Neuer Look: Modern, klar und optimiert für mobile 

Endgeräte  

 

Wie man direkt auf der Startseite erkennt, hat sich das 

Erscheinungsbild unseres Online-Shops komplett verän-

dert.  

 

Die Seite ist insgesamt deutlich breiter und die Schriftart 

sowie die Bilder sind größer – dies führt zu einer verbes-

serten Lesbarkeit und einer besseren Orientierung auf der 

Seite. Unser neues zeitloses Design gibt einen schnellen 

Überblick über das komplette Produktangebot vom 

DWS-Verlag. Zudem ist der neue DWS-Verlags-Shop 

mobil-optimiert, das heißt, dass alle Funktionen auch auf 

dem Smartphone oder dem Tablet funktionieren.  
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Die neue Produktseite: Alles auf einen Blick!  

 

Die Produktseite bietet alle Informationen zum Produkt 

auf einer Seite. Man sieht eine Leseprobe zu jedem Pro-

dukt, das Produkt kann bewertet werden und auf den 

oben beschrieben Merkzettel gesetzt werden. Gleichzei-

tig sieht man immer, welche Produkte man sich vorher 

angesehen hat oder welche Produkte thematisch noch 

interessant sein könnten.  

 

Verbesserter Bestellprozess: einfacher, klarer und 

schneller zum Ziel  

 

Die Bestellung erfolgt nun in wenigen übersichtlichen 

Schritten. Durch eine farbliche Abhebung erkennt man 

immer, bei welcher Stufe des Bestellprozesses man sich 

gerade befindet.  

 

Besonders praktisch ist die Bestellung, wenn man sich 

ein Kundenkonto anlegt. Dann können die Adressen 

verwaltet werden, eine nächste Bestellung kann schneller 

durchgeführt werden, der Merkzettel kann dauerhaft 

gespeichert werden und vieles mehr. Gerade auch für 

Einrichtungen oder Unternehmen wird die Bestellung 

einfacher und klarer, da die notwendigen Felder eindeu-

tiger bezeichnet und auf verschiedene Unternehmensar-

ten abgestimmt sind.  

 

Vor dem Absenden jeder Bestellung hat man die Mög-

lichkeit, seine Bestelldaten noch einmal zu überprüfen 

und gegebenenfalls zu ändern.  

 

Kanzleidaten in die Produkte eindrucken lassen  

 

Ab sofort können bestimmte Produkte noch leichter indi-

vidualisiert werden. Man kann den gewünschten Ein-

druck direkt über den Shop in ein vorgegebenes Formular 

eingeben, so dass sofort eine Druck-Vorschau entsteht, 

die man freigeben kann. Die so bestellten Produkte wer-

den jetzt noch schneller für Sie hergestellt und ausgelie-

fert.  

 

Eine effektive-Suche  

 

Mit unserer neuen intelligenten Suche findet jeder noch 

schneller sein gewünschtes Produkt. Im ersten Schritt 

erleichtert die neue Vorschausuche die Suche schon 

während man tippt. Relevante Produkte und beliebte 

Suchbegriffe werden in Echtzeit ausgegeben. Die Suche 

schlägt so direkt Produkte vor, die zum Suchbegriff pas-

sen und zeigt, welche Suchen noch interessant sein könn-

ten. Wenn kein Produkt direkt aus der Vorschau ausge-

wählt wird, gelangt man zum Suchergebnis. Dieses kann 

man nun nach Name, Artikelnummer, Stand, Preis und 

Relevanz filtern. Außerdem gibt es verschiedene Darstel-

lungsmöglichkeiten für die Suchergebnisse.  

 

Bestell- Historie  

 

Der Kunde weiß nicht mehr genau, wie viele Exemplare 

eines Produkts er beim letzten Mal erworben hat? Kein 

Problem, man kann einfach in den letzten Bestellungen 

nachschauen und mit wenigen Klicks gleich daraus 

nachbestellen.  

Merkzettel: Jetzt stöbern & später bestellen  

 

Wer sich für ein oder mehrere Produkt(e) interessiert, 

aber den Kauf nicht sofort abschließen möchte, der kann 

die neue Merkzettel-Funktion nutzen. So verliert man 

kein gutes Produkt aus dem Blick.  

 

Wir wünschen viel Spaß und ein angenehmes Einkaufser-

lebnis auf www.dws-verlag.de 

 

(Quelle: Schreiben des DWS-Verlages) 

 

 

59. Termine der Bundessteuerberaterkammer 

In der Zeit vom 1. Juli bis 30. September 2015 hat die 

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) unter anderem 

folgende Termine wahrgenommen. 

 

27. Juli 2015 

Gespräch mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft 

berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. 

zum Thema „Syndikusanwälte“, Berlin 

Vertreter der Bundessteuerberaterkammer trafen sich mit 

Vertretern der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer 

Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV), um sich über den 

aktuellen Gesetzentwurf zur Neuregelung des Rechts des 

Syndikusanwalts auszutauschen. Mit der Gesetzesnovelle 

soll die vom Bundessozialgericht verworfene Möglichkeit 

für Syndikusanwälte von der gesetzlichen Rentenversi-

cherungspflicht befreit zu werden, wiederhergestellt wer-

den. 

 

10. August 2015 

54. Sitzung des Ausschusses 81 „Elektronische Daten-

verarbeitung und Kommunikation“, Berlin 

Unter dem Vorsitz von Präsidialmitglied Roland Klee-

mann diskutierten die Ausschussmitglieder zusammen 

mit einem Vertreter der DATEV eG die Struktur und das 

Layout des Entwurfs eines AWV Praxisleitfadens GoBD. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung erörterte der Ausschuss, 

neben anderen Themen, Sicherheitsbedenken bei der 

Internettelefonie. 

 

24. August 2015 

38. Sitzung des Ausschusses 61 „Ertragsteuern“, Ber-

lin 

Unter dem Vorsitz von Vizepräsident Dr. Hartmut 

Schwab wurden u. a. die geplante Investmentsteuerre-

form sowie die Einführung einer Veräußerungsgewinnbe-

steuerung für Streubesitzanteile diskutiert. Als problema-

tisch für die Praxis kritisierten die Ausschussmitglieder 

die neue Verwaltungsauffassung zur Gewinnrealisierung 

bei Abschlagszahlungen und zur Bewertung von Restruk-

turierungsrückstellungen. 

 

2. September 2015 

26. Sitzung des Ausschusses 60 „Verfahrens-

/Steuerstrafrecht“, Berlin 

Zur Vorbereitung einer Stellungnahme der Bundessteuer-

beraterkammer diskutierten die Ausschussmitglieder 

unter dem Vorsitz von Vizepräsident Dr. Hartmut 

Schwab schwerpunktmäßig den Referentenentwurf eines 
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Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-

rens. Angesprochen wurde außerdem der Diskussions-

entwurf eines Anwendungserlasses zu § 153 AO. 

 

4. September 2015 

43. Sitzung des Ausschusses 31 „Aus- und Fortbil-

dung der Mitarbeiter“, Berlin 

Der Ausschuss 31 „Aus- und Fortbildung der Mitarbei-

ter“ hat sich unter anderem mit der Frage befasst, wie der 

Berufsstand der Steuerberater den Ausbildungspakt der 

Wirtschaft unterstützen kann. Die Mitglieder des Aus-

schusses haben sich in diesem Zusammenhang bspw. 

dafür ausgesprochen, dass Steuerberater, die einen Aus-

bildungsplatz in die Ausbildungs- und Praktikantenbörse 

einstellen, dazu optieren können sollten, dass dieser zu-

sätzlich in die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit 

gespiegelt wird. 

 

9. September 2015 

Betriebswirtschaftliches Symposium der Bundessteu-

erberaterkammer, Berlin 

Unter der Moderation von Vizepräsident Dr. Holger 

Stein diskutierten Professor Dr. Dirk Holtbrügge (Uni-

versität Erlangen-Nürnberg), Jürgen Waterbär (Priess, 

Horstmann & Co), Frank Aletter (DIHK), Dr. Dieter 

Mehnert (Steuerberaterkammer Nürnberg) und Dr. Burk-

hard Touché (KfW) zu dem Thema „Unternehmen im 

Inland sichern – KMU international aufstellen“. Rund 70 

Teilnehmer folgten der BStBK-Einladung ins Haus der 

Wirtschaft. 

 

21./22. September 2015 

92. Bundeskammerversammlung, Magdeburg 

Am 22. September 2015 hat die Bundeskammerver-

sammlung Dr. Raoul Riedlinger, StB/WP/RA, zum neu-

en Präsidenten der Bundessteuerberaterkammer gewählt. 

Er löst Dr. Horst Vinken, StB/WP, ab, der das Amt seit 

2007 innehatte. Als weitere Mitglieder des Präsidiums 

wurden gewählt: Dr. Holger Stein (Vizepräsident), StB, 

Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Hartmut Schwab (Vize-

präsident), StB, München, Volker Kaiser (Vizepräsi-

dent), StB, Westfalen-Lippe, Karl-Heinz Bonjean, StB, 

Köln, Carsten Fischer, StB, Niedersachsen, Roland 

Kleemann, StB/WP/RA, Berlin, Boris Kurczinski, StB, 

Schleswig-Holstein, und Edgar Wilk, StB/vBP, Rhein-

land-Pfalz. Die Amtszeit des Präsidiums beträgt vier 

Jahre. 

 

 

60. Aus der Arbeit der Steuerberaterkammer  

Brandenburg für den Zeitraum 01.10.2015 bis 

31.12.2015 

 

02.10.2015 18. Bernauer Ausbildungs- und 

Studienbörse 

 

05.10./ 

06.10.2015 

 

06.10. bis 

08.10.2015 

38. Deutscher Steuerberatertag 

in Wien 

 

Schriftliche Steuerberaterprü-

fung 2015 

 

 

10.10.2015 Ausbildungsmesse „Parentum“ 
 

10.10.2015 Berufsausbildung – Schulbeglei-

tender Unterricht 2. Ausbil-

dungsjahr „Steuerfachangestell-

te/r“ 

 

12.10.2015 Berufsrechtsfachtagung des 

DWS-Institutes 

  

14.10.2015 Schriftliche Fortbildungsprü-

fung zum/zur Fachassistent/in 

Lohn und Gehalt 

 

14.10.2015 Rechnungsprüfung Steuerbera-

terkammer Brandenburg  

 

15.10.2015 23. Warnemünder Fachtagung 

Steuern-Recht-Wirtschaft 

 

17.10.2015 Berufsausbildung – Schulbeglei-

tender Unterricht 3. Ausbil-

dungsjahr „Steuerfachangestell-

te/r“ 

 

27.10.2015 DWS-Institut, 48. Jahres-

Arbeitstagung „Recht und Be-

steuerung der Familienunter-

nehmen 2015 

  

29.10./30.10.2015  HLBS, 66. Steuerfachtagung  

  

05.11.2015 Seminar „Aktuelles Steuerrecht“ 

 

07.11.2015 Berufsausbildung – Schulbeglei-

tender Unterricht 2. Ausbil-

dungsjahr „Steuerfachangestell-

te/r“ 

 

12.11.2015 Vorstandssitzung 

 

12.11.2015 Klimagespräch mit der Finanz-

verwaltung 

 

13.11./14.11.2015 Messe EINSTIEG ABI Berlin 

 

18.11.2015  Aufgabenerstellungsausschuss 

Zwischenprüfung 2016 

  

21.11.2015 Berufsausbildung – Schulbeglei-

tender Unterricht 3. Ausbil-

dungsjahr „Steuerfachangestell-

te/r“ 

 

21.11.2015 Ordentliche Kammerversamm-

lung 

 

21.11.2015  Vorstandssitzung 

 

23.11.2015 Geschäftsführertagung der Bun-

dessteuerberaterkammer 
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24.11./25.11.2015 Berufsausbildung – Schriftliche 

Abschlussprüfung „Steuerfach-

angestellte/r“ Herbst/Winter 

2015/16 

 

01.12.2015 Besprechung der zuständigen 

Stellen im Bildungsministerium 

 

05.12.2015 Berufsausbildung – Schulbeglei-

tender Unterricht 2. Ausbil-

dungsjahr „Steuerfachangestell-

te/r“ 

 

08.12.2015 

 

 

 

08.12.2015 

 

Mündliche Abschlussprüfung 

„Landwirtschaftliche Buchstel-

le“ 

 

Wettbewerbsrechtliches Verfah-

ren am OLG Brandenburg 

 

09.12./10.12./ 

11.12.2015 

Schriftliche Fortbildungsprü-

fung „Steuerfachwirt/in“ 

 

12.12.2015 Berufsausbildung – Schulbeglei-

tender Unterricht 3. Ausbil-

dungsjahr „Steuerfachangestell-

te/r“ 

 

14.12./15.12.2015 Mündliche Fortbildungsprüfung 

zum/zur „Fachassistent/in Lohn 

und Gehalt“ 

 

 

 

VI. Termine 

  

15.01.2016 Steuerberaterkammer - Ge-

spräch mit dem Präsidenten 

der Steuerberaterkammern 

  

23.01./24.01.2016 Berufsausbildung – Crash-

kurs Vorbereitung auf die 

mdl. Abschlussprüfung 

„Steuerfachangestellte“ 

Herbst/Winter 2015/2016 

 

25.01.2016  Neujahrsempfang „Horizon-

te 2016“ 

 

25.01.2016 Teilnahme am Finanzge-

richtstag 

 

25.01. bis 

29.01.2016  

Berufsausbildung – mündli-

che Abschlussprüfung Aus-

bildungsberuf „Steuerfach-

angestellte/r“ 

 

30.01.2016 Berufsausbildung – schulbe-

gleitender Unterricht  

1. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

  

 
01.02. bis 

05.02.2015 

Berufsausbildung - Kom-

paktseminar in Vorbereitung 

schriftliche Abschlussprü-

fung „Steuerfachangestell-

te/r“ Sommer 2015 

 

02.02.2016  Berufsausbildung - Teilnah-

me am Erfahrungsaustausch  

Klausurenverbund  

 

08.02. bis 

26.02.2016  

Mündliche Steuerberaterprü-

fung  

  

13.02.2016 Berufsausbildung – Crash-

Kurs Zwischenprüfung 2015 

Ausbildungsberuf „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

17.02.2016 Vorstandssitzung 

 

17.02.2016 Treffen mit dem Präsidium 

des Steuerberaterverbandes 

Berlin-Brandenburg 

 

20.02.2016 und 

27.02.2016  

Berufsausbildung – Crash-

Kurs Zwischenprüfung 2015 

Ausbildungsberuf „Steuer-

fachangestellte/r“  

 

02.03.2016 Bundessteuerberaterkammer 

– Gespräch mit den Präsi-

denten der Steuerberater-

kammern  

 

05.03.2016  Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

1. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

07.03.2016 

 

 

 

08.03.2016 

 

Berufsausbildung –  

Zwischenprüfung „Steuer-

fachangestellte/r“  

 

Erfahrungsaustausch des 

Prüfungsverbundes für die 

Fortbildungsprüfung 

zum/zur Steuerfachwirt/in 

  

09.03.2016 Berliner Steuerfachtagung  

  

11.03./12.03.2016 Berufsausbildung –  

„Klausurentechnik“ in Vor-

bereitung schriftliche Ab-

schlussprüfung „Steuerfach-

angestellte/r“ 

 

17.03.2016 Seminar „Aktuelles Steuer-

recht“ 

 

18.03.2016 Feierliche Bestellung neuer 

Steuerberater 
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19.03.2016  Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

04.04.2016 Fortbildungsprüfung –  

mündl. Teil Steuerfach-

wirt/in 

 

07.04.2016 Informationsveranstaltung 

Agentur für Arbeit zum 

Ausbildungsberuf „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

11.04./12.04.2015 93. Bundeskammerver-

sammlung 

 

23.04.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

26.04./27.04.2016 Berufsausbildung - schriftli-

che Abschlussprüfung  

„Steuerfachangestellte/r“ 

Sommer 2016 

  

26.04./27.04.2016 Geschäftsführertagung 

 

19.05.2016 Seminar „Aktuelle steuer- 

und zivilrechtliche Entwick-

lungen im GmbH-Recht“ 

 

21.05.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

1. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

23.05./24.05.2016 54. Deutscher Steuerberater-

kongress 2016 

 

28.05.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

08.06.2016 Vorstandssitzung 

 

11.06.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht 

1. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

18.06.2016 Berufsausbildung – Crash-

kurs Vorbereitung auf die 

mdl. Abschlussprüfung 

„Steuerfachangestellte/r“ 

2016 

 

 
20.06. bis 

08.07.2016 

Berufsausbildung – Mündli-

che Abschlussprüfung 

„Steuerfachangestellte/r“ 

2016 

 

25.06.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

1. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

16.07.2016 Ausbildungsabschlussfeier, 

Inselhotel Potsdam-

Hermannswerder 

 

06.09.2016 Bundessteuerberaterkammer 

– Gespräch mit den Präsi-

denten der Steuerberater-

kammern 

 

07.09.2016 Vorstandssitzung 

 

07.09.2016 Sitzung Berufsbildungsaus-

schuss 

 

07.09.2016 Treffen mit ehrenamtlichen 

Berufskollegen 

 

11.09.-13.09.2016 94. Bundeskammerver-

sammlung 

 

17.09.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht 

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

22.09.2016 Seminar „Aktuelles steuerli-

ches Verfahrensrecht“ 

 

23.09.2016 Herbstfachtagung Steuerbe-

raterverband Berlin-

Brandenburg 

 

24.09.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

3. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

29.09./30.09.2016 8. Internationaler Deutscher 

Steuerberaterkongress 

 

30.09.2016 19. Bernauer Ausbildungs- 

und Studienbörse 

 

08.10.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

10.10./11.10.2016 39. Deutscher Steuerberater-

tag 
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11.10. bis 

13.10.2016 

Schriftliche Steuerberater-

prüfung 2016 

 

15.10.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

3. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“ 

 

19.10.2016 Schriftliche Fortbildungsprü-

fung zum/zur Fachassis-

tent/in Lohn und Gehalt 

 

20.10.2016 23. Warnemünder Fachta-

gung 

Steuern-Recht-Wirtschaft 

 

27.10./28.10.2016 HLBS, 67. Steuerfachtagung 

 

02.11.2016 DWS-Institut – 49. Jahres-

Arbeitstagung „Recht und 

Besteuerung der Familienun-

ternehmen 2016 

 

05.11.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht 

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“  

 

07.11.2016 Geschäftsführertagung Bun-

dessteuerberaterkammer 

 

10.11.2016 Vorstandssitzung 

 

10.11.2016 Klimagespräch mit der Fi-

nanzverwaltung 

 

10.11.2016 Seminar „Aktuelle Steuer-

recht“ 

 

11.11./12.11.2016 Messe Einstieg Abi Berlin 

 

18.11./19.11.2016 Berufsausbildung – Seminar 

„Klausurentraining“ in Vor-

bereitung auf die schriftliche 

Abschlussprüfung „Steuer-

fachangestellte/r“ 

Herbst/Winter 2016 

 

 
19.11.2016 Ordentliche Kammerver-

sammlung 

 

19.11.2016 Vorstandssitzung 

 

26.11.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

3. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“  

 

29.11./30.11.2016 Berufsausbildung – Schrift-

liche Abschlussprüfung 

„Steuerfachangestellte/r“ 

Herbst/Winter 2016 

 

03.12.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

2. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“  

 

06.12.2016 Mündliche Abschlussprü-

fung „Landwirtschaftliche 

Buchstelle“ 

 

07.12. bis 

09.12.2016 

Schriftliche Fortbildungsprü-

fung „Steuerfachwirt/in“ 

 

10.12.2016 Berufsausbildung - Schulbe-

gleitender Unterricht  

3. Ausbildungsjahr „Steuer-

fachangestellte/r“  

 

12.12./13.12.2016 Mündliche Fortbildungsprü-

fung zum/zur Fachassis-

tent/in Lohn und Gehalt 

 

 

 

VII. Anlagen 
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Tief bewegt geben wir bekannt, dass  

 

 

Herr Rechtsanwalt/Notar 

Ralf Freiberg  
 

  

am 24. Oktober 2015 verstorben ist. 

 

Herr Freiberg vertrat die Steuerberaterkammer Brandenburg  

langjährig in rechtlichen Angelegenheiten. 

 

Wir werden Herrn Freiberg ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

 

 

Steuerberaterkammer Brandenburg 

Vorstand und Geschäftsführung 
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Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, das Ableben 

unserer Berufskollegin 

 

 

Susanne Petrasch 
Steuerberaterin 

 

  

bekannt zu geben. 

 

Wir werden unserem Kammermitglied ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

 

 

Steuerberaterkammer Brandenburg 

Vorstand und Geschäftsführung 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, das Ableben 

unseres Berufskollegen 

 

 

Karl Ulrich Thöns 
Steuerberater 

 

  

bekannt zu geben. 

 

Wir werden unserem Kammermitglied ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

 

 

Steuerberaterkammer Brandenburg 

Vorstand und Geschäftsführung 

 

 
 

 

 
 


